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Wiedereingliederungsmanagement mit dem bfw –
umfassend, vernetzt, wirkungsorientiert.

Klare Ziele – gute Aussichten
Wiedereingliederung hat Priorität
Einer der wichtigsten Bausteine für eine 
nachhaltige Wiedereingliederung ist für 
ehemalige Strafgefangene eine geregelte, 
bezahlte Arbeit nach der Haft. Dass hierfür 
schulische und berufliche Qualifizierung 
während der Haft sinnvoll sind, steht außer 
Frage. 
Der Erfolg beruflicher Wiedereingliederung 
wird aber bereits beim Zugang begründet. 
Welche Potenziale sind vorhanden? Wie las-
sen sich die Möglichkeiten von Bildungs- und 
Beschäftigungsangeboten für die individuel-
le Entwicklung beruflicher Handlungskompe-
tenz nutzen? Wie kommen die Strafgefange-
nen nach der Entlassung möglichst nahtlos 
in Beschäftigung – und bleiben dort?

Know How und Service
Die Herausforderungen an die Akteure im 
Justizvollzug sind komplex. Der Maßnah-
menkatalog ist stetig weiter zu entwickeln 
und die einzelnen Schritte müssen mitei-
nander verknüpft werden. Hier setzen die 
langjährigen Erfahrungen und die Innovati-
onsbereitschaft des bfw an. Wir bieten pas-
sende Dienstleistungen bei Diagnostik, Qua-
lifizierung und für den Übergang – und wo 
erforderlich übernehmen wir auch Aufgaben 
bei der Beantragung von Projektmitteln, der 
finanztechnischen Abwicklung und der Pro-
jektkoordination. 

CompetenceCenter EUROPA des bfw
Telefon 06221/50257 30 | info@bfw.EU.com
Reso-KompetenzCenter Nord
Telefon 0 43 21 /97 70-0 | neumuenster@bfw.de
Reso-KompetenzCenter West
Telefon 02 34 /9 26-9510 | zn-reso@bfw.de
GS Sachsen-West
Telefon 0 35 91 /30 36 36 | bautzen@bfw.de
Reso-KompetenzCenter Süd
Telefon 0 63 32 /4 86-250 | zweibruecken@bfw.de

Beispiel:
Voneinander lernen in Europa – innovative Konzepte in 
der Wiedereingliederung Strafgefangener
Das bfw führt in Kooperation mit dem Justizministerium und dem 
Ministerium für Arbeit und Soziales auch in Baden-Württemberg 
mit großem Erfolg Projekte für die Wiedereingliederung junger 
Strafgefangener sowie Präventionsprojekte in Jugendarrestan-
stalten durch. Finanziert werden diese Projekte durch das Minis-
terium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF).
Eine Besonderheit besteht darin, innovative Konzepte des Über-
gangsmanagements aus anderen EU-Ländern in die Projekte 
einfließen zu lassen, das Know-How der Projektleiterinnen und 
weiterer Experten des bfw innerhalb der Europäischen Union zu 
verbreiten und somit ein Voneinander-Lernen zu ermöglichen. 
Ein Studienbesuch dazu fand im September 2009 in den Nieder-
landen statt und gab den Teilnehmenden die Möglichkeit, innova-
tive Ansätze in der Resozialisierungsarbeit dort kennen zu lernen 
und Verbindungen zur eigenen Arbeit herzustellen.
Die gewonnenen Erkenntnisse in Form einer Sammlung von in-
novativen Konzepten und guten Praktiken in 
Deutschland und Europa werden bis Mitte 
2010 in einer Handreichung zusammenge-
fasst und veröffentlicht.



Liebe Leserinnen und Leser,

mit der Qualität des Personals steht 
und fällt die Qualität des Straf-

vollzugs – dieser Lehrsatz bestätigt sich 
jeden Tag in allen Anstalten in Deutsch-
land und international.  

Das Personal und insbesondere 
dessen Qualifikation ist der Schlüssel 
zum Erfolg des modernen  Behand-
lungsvollzugs – es ist wichtigster Reso-
zialisierungsfaktor, neben anderen wie 
z.B. den therapeutischen Konzepten, 
der baulichen Qualität, der sachlichen 
Ausstattung, der gesamten Ablaufor-
ganisation der Wertschöpfungskette 
Resozialisierung bis hin zum Über- 
gangsmanagement und zur Integrati-
onsplanung. 

Die ca. 35000 Fach- und Führungs-
kräfte des Vollzugs stehen deshalb 
wieder einmal im Mittelpunkt ei- 
nes Heftes von FORUM STRAFVOLLZUG
– nicht das erste und nicht zum letz-
ten Mal. Dabei sind wir sehr froh, dass 
es gelungen ist, mit Inga Pöhlsen-
Wagner eine Autorin zu gewinnen, 
die – nicht durch eine berufliche Tä-
tigkeit im Vollzug geprägt – als un-
abhängige Personalberaterin ihre 
Wahrnehmungen und Empfehlungen 
zur „Strategischen Personalentwick- 
lung im Strafvollzug“ darlegt.

 Es ist immer wieder frappierend 
zu erleben, wie spezifisch sich zum 
einen die Strukturen und Rahmenbe-
dingungen des Vollzugs gerade beim 
Thema Personalentwicklung auswirken 
– aber auch zu erfahren, dass viele die-
ser Problemstellungen so einzigartig 
gar nicht sind.  Vergleichbare Aufgaben 
und Probleme stellen sich bei Fach- 
und Führungskräften durchaus auch 
in anderen staatlichen oder privaten 
Organisationen . Sie sind analysierbar, 
veränderbar, steuerbar, entwicklungs-
fähig – wenn auch unter vollzuglichen 
Bedingungen in nicht immer leichten 
Personalentwicklungsmaßnahmen und 
Innovationsprogrammen.

Der Allgemeine Vollzugsdienst 
steht auch in diesem Heft im Zentrum 
der Betrachtung. Sein Berufsbild hat 
sich grundlegend geändert, gute 
Nachwuchskräfte werden händerin-
gend gesucht.

Zur Personalentwicklung im wei-
teren Sinne gehören auch Fort- und 

Weiterbildungsangebote sowie eine  
zugleich fundierte wie gut lesbare  
Fachliteratur. Wir versuchen dies nicht 
nur durch das Profil unserer Fachzeit-
schrift zu erreichen, sondern auch z.B. 
durch die Sammlung Strafvollzug von 
A–Z. Auch in diesem Heft werden wie- 
der in der Anlage 7 Begriffe aus dem 
vielfältigen Themenspektrum des Voll-
zuges und weiterer Arbeitsfelder der  
Resozialisierung vertiefend erläutert. 
Insgesamt liegen mittlerweile 132 Bei-
träge vor – geschrieben von Studenten, 
Fach- und Führungskräften, Wissen-
schaftlern. Ein Ende ist nicht abzusehen 
– deshalb erneut an dieser Stelle ein 
großer Dank an die beiden regiefüh-
renden Redakteure Stephanie Pfalzer 
und Guenter Schroven (ihm haben wir 
übrigens den Titel der Sammlung zu 
verdanken).

Der Strafvollzugsausschuss der Län-
der tagt in diesem Jahr zum 111. 

und 112. Mal – seine Bedeutung als 
Unterausschuß der Justizministerkon-
ferenz hat nach der Föderalismusreform 
eher noch zugenommen. Die für den 
Vollzug zuständigen  Abteilungsleite-
rinnen und Abteilungsleiter der Län-
derministerien treffen sich zweimal 
pro Jahr zur gegenseitigen Information 
und Abstimmung über aktuelle Frage-
stellungen – auch das Bundesjustiz-
ministerium ist regelmäßig vertreten. 
In diesem Heft berichtet Ministerial- 
dirigent Schmid vom Sächsischen 
Staatsministerium der Justiz und für 
Europa  über die diesjährige Früh- 
jahrssitzung in Görlitz.

Besonders empfehlen möchten wir 
Ihnen die Lektüre des Beitrags über 

„Naikan im Vollzug“ von Nicole Ansorge 
(Seite 222 ff.). Diese Methode der Selbst- 
betrachtung erfreut sich als „Orchidee“ 
im Vollzug steigender Beliebtheit –  
nun hat auch die Kriminologische For-
schung ihre besondere Wirksamkeit 
nachgewiesen.

Um so tragischer ist die Nach-
richt, dass Gerald Steinke, der Leiter 
der Naikan-Zentrums Tarmstedt, am  
1. Juli 2010 verstorben ist. Einen würdi-
genden Nachruf von Winfried Geppert, 
Monica Steinhilper und Martin Burgdorf 
finden Sie auf Seite 221, auch der In-
haftierte Karl-Heinz Luck bringt seine 
Trauer zum Ausdruck.

Die drei Naikan-Fragen:
Was hat jemand Gutes für mich ge- -
tan?
Was habe ich jemanden Gutes  -
getan ?
Welche Schwierigkeiten habe ich  -
jemanden bereitet ?

sollten in der Fortentwicklung der 
ambulanten und stationären Reso-
zialisierung weiter an Bedeutung  
gewinnen.

Ihr 
Bernd Maelicke

 
 

 
berndmaelicke@aol.com
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Gemeinsam neue Wege 
gehen

Auszüge aus dem Koalitionsvertrag 
NRW vom 12. Juli 2010

„Zu einem erfolgreichen Vollzugskon-
zept gehört, dass die Strafgefangenen 
in angemessener Weise auf die Haftent-
lassung vorbereitet werden. Deshalb 
wollen wir das Übergangsmanagement 
verbessern sowie das ehrenamtliche En-
gagement in diesem Bereich fördern.“

„Es ist notwendig, die Führungskultur 
im Justizvollzug zu verbessern, indem 
die Belastung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anerkannt sowie vorhan-
dene Defizite in der Führungskultur 
beseitigt werden.“

„Ein erfolgreicher Strafvollzug braucht 
motivierte und gesunde Bedienstete. 
Für sie wollen wir ein wirksames Ge-
sundheitsmanagement einführen.“

Weitere Informationen:
pressestelle@jm.nrw.de

Die Evaluatoren des im Jahr 2006 initiier-
ten Nachsorgeprojektes Chance haben 
ihren Abschlussbericht vorgelegt. Die 
Kriminologischen Institute der Univer-
sitäten Heidelberg und Tübingen kom-
men zu einer positiven Bewertung.

Im bundesweit einmaligen Nachsorge-
projekt Chance wurden von Januar 2006 
bis Juli 2009 insgesamt 321 Teilnehmer 
betreut. Davon waren 93 Prozent Män-
ner und 7 Prozent Frauen. Der Anteil an 
Ausländern lag bei 20 Prozent. Durch 
das Projekt werden Strafgefangene im 
Alter bis zu 40 Jahren beraten und unter-

Positive Bewertung des 
Nachsorgeprojekts Chance 
in der Evaluation

Brandenburg setzt Arbeits-
gruppe zu einem Landesre-
sozialisierungsgesetz ein

20 Jahre Freie Straffälligen-
hilfe im wiedervereinten 
Berlin

In Brandenburg hat eine Expertengrup-
pe „Resozialisierungsgesetz“ ihre Arbeit 
aufgenommen. In der ersten Sitzung im  
Juni 2010 überreichte Minister Dr. Schö-
neburg den Teilnehmern der Arbeits-
gruppe ihre Bestellungsurkunden.

Die von Prof. Dr. Heinz Cornel geleitete 
Arbeitsgruppe setzt sich aus Wissen-
schaftlern aus den Bereichen Strafrecht 
und Soziologie, einem Vorsitzenden 
Richter sowie Praktikern mit großen 
Erfahrungen im Strafvollzug und den 
Sozialen Diensten zusammen.

Die Arbeitsgruppe verfolgt das Ziel, 
durch die Optimierung vorhandener 
Strukturen die Resozialisierungschan-
cen von Gefangenen zu verbessern.

Erste Ergebnisse sollen im Februar 2011 
vorliegen.

Weitere Informationen:
presse@mdj.brandenburg.de

In keiner deutschen Stadt hat die Wie-
dervereinigung vor 20 Jahren solch 
starke Auswirkungen auf den Strafvoll-
zug gehabt wie in Berlin. Unterschied-
liche Vollzugssysteme mussten angegli-
chen werden und für die Inhaftierten in 
den Gefängnissen der DDR waren die 
Herausforderungen nach der Haftent-
lassung unvorstellbar groß. Die Freie 
Hilfe Berlin e.V. hat sich seit 1990 für 
die Belange der straffällig gewordenen 
Menschen und ihrer  Angehörigen im 
Ost- und im Westteil der Stadt einge-
setzt. Mit einer Fachveranstaltung am 

stützt, die sonst unvorbereitet aus dem 
Strafvollzug entlassen werden würden. 
Den Klienten wird auf freiwilliger Grund-
lage psychosoziale Betreuung ange-
boten, insbesondere in den Bereichen 
Wohnung, Arbeit und Schuldner- sowie 
Suchtberatung. Eine finanzielle Unter-
stützung aus den Mitteln des Projekts 
erfolgt dabei nicht. 

97 Prozent der befragten Teilnehmer 
waren der Meinung, dass sich die Teil-
nahme „jedenfalls etwas“ gelohnt habe. 
88 Prozent der Klienten haben das Pro-
jekt mit den Noten „gut“ oder „sehr gut“ 
bewertet, 95 Prozent würden Freunden 
empfehlen, an dem Nachsorgeprojekt 
teilzunehmen.

Auch die Mehrheit der Sozialarbeiter im 
Vollzug hielten Konzeption und Orga-
nisation des Projekts für gelungen. 58 
Prozent bewerteten das Projekt mit der 
Note „sehr gut“ oder „gut“, 30 Prozent 
mit „befriedigend“. Noch besser waren 
die Werte bei den Fallmanagern. Von 
diesen haben 74 Prozent das Projekt in 
der Gesamtbeurteilung mit „sehr gut“ 
oder „gut“ bewertet.  Der Zeitaufwand 
liegt mit 22 Stunden pro Fall niedriger 
als ursprünglich angenommen. Die Per-
sonalkosten beliefen sich auf durch-
schnittlich nur etwa 1.000 Euro pro Fall, 
statt – wie ursprünglich im Jahre 2006 
geschätzt – auf bis zu 3.700 Euro. 

Das Projekt wird deshalb auch in Zukunft  
weitergeführt werden. Es ist geplant, 
auch ein Projekt für die Betreuung von 
Familien, bei denen sich ein Elternteil in 
Haft befindet, ins Leben zu rufen.

Weitere Informationen :
http:/www.projekt-chance.de



Dem Turnus der Justizministerkonferenz 
im Abstand von einem Jahr folgend hat 
in diesem Jahr der Freistaat Sachsen den 
Vorsitz des Strafvollzugsausschusses 
der Länder inne. Die erste der beiden 
Tagungen fand vom 5. bis 7. Mai 2010 
in Görlitz statt. Als neue Mitglieder wur-
den Herr Hüttemann (Sachsen-Anhalt) 
und Herr Windmiller (Thüringen) be-
grüßt. Die Tagesordnung reichte von 
Fragen der Sicherheit über die Diskus-
sion besonderer Vorkommnisse bis zu 
dem auf der 109. Tagung vereinbarten 
Austausch über die Entwicklung der 
Belegung in den einzelnen Ländern. 
Über einige der Ergebnisse wird im Fol-
genden berichtet.

Jugendarrest

Wie auf der 109. Tagung des Strafvoll-
zugsausschusses der Länder beschlos-
sen, erarbeitete eine Arbeitsgruppe 
unter Federführung der Länder Hes-
sen und Niedersachsen Eckpunkte für 
den Entwurf eines Mustergesetzes zum 
Jugendarrestvollzug. Dieser Eckpunkte 
wurden diskutiert, das Thema soll in 
einer der nächsten Tagungen weiter 
erörtert werden. 

Evaluation des 
Jugendstrafvollzuges

Entsprechend einem Auftrag des 
Strafvollzugsausschusses hatte eine 
Arbeitsgruppe der Kriminologischen 

Dienste mit Vertretern der Länder Berlin, 
Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordr-
hein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
der Kriminologischen Zentralestelle 
e.V. ein Konzept über gemeinsame 
Standards zur Evaluation des Jugend-
strafvollzuges erarbeitet, das von Herrn 
Wirth und Herrn Dr. Suhling vorgestellt 
wurde. Danach sollen im Rahmen einer 
Strukturdatenanalyse die Kennzahlen 
der Jugendstrafanstalten und des von 
ihnen vorgehaltenen Angebots an 
Behandlungs-, Erziehungs- und För-
dermaßnahmen im Wege jährlicher 
Stichtagserhebungen dokumentiert 
werden. Im Rahmen einer Falldatena-
nalyse sollen personenbezogene Daten 
über den jeweiligen Gefangenen wäh-
rend der gesamten Dauer des Vollzuges 
der Jugendstrafe erhoben werden, so 
dass die Entwicklung des einzelnen 
Jugendstrafgefangenen im Vollzug 
damit nachgezeichnet werden kann. 
Eine Rückfallanalyse ist ebenfalls beab-
sichtigt. Die Mehrzahl der vertretenen 
Länder befürwortet das vorgeschlagene 
Vorgehen und beabsichtigt seine Um-
setzung. Bayern, Baden-Württemberg, 
das Saarland und Thüringen werden die 
Evaluation ihres Jugendstrafvollzuges 
selbst vornehmen. Die vorgeschla-
genen Strukturdaten werden allerdings 
von allen Ländern erhoben werden. Ein 
erster Zwischenbericht zur Evaluation 
des Jugendstrafvollzuges soll von der 
Arbeitsgruppe bei der Frühjahrstagung 
2012 vorgelegt werden. 

Sicherungsverwahrung

Zum Themenbereich Sicherungs-
verwahrung wurden zum einen die 
Konsequenzen aus der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte vom 17. Dezember 
2009 erörtert. Weiter beauftragte der 
Strafvollzugsausschuss die bereits un-
ter Federführung von Niedersachsen 
zusammengetretene Arbeitsgruppe 
damit, Eckpunkte für den Vollzug der 
Sicherungsverwahrung im Hinblick auf 
Kriterien wie z. B. bauliche Trennung 
und Gestaltung der räumlichen Umge-

bung, Personal nebst Aus- und Fortbil-
dung sowie Behandlungsangebote zu 
erarbeiten und erste Ergebnisse in der 
Frühjahrstagung 2011 vorzustellen.

Europäische Aktivitäten

Frau Tolzmann vom Bundesministeri-
um der Justiz informierte über aktuelle 
Entwicklungen auf der Ebene des Euro-
parates und der Europäischen Union. 
So sei auf Anregung Spaniens beim 
EU-Treffen der Leiter der Strafvollzugs-
abteilungen in Barcelona im April d. J. 
diskutiert worden, ob sich der Europarat 
mit dem Entwurf einer Empfehlung zu 
ethischen Grundsätzen für das Personal 
befassen solle. Unter den Teilnehmern 
des Strafvollzugsausschusses bestand 
Einvernehmen, dass Deutschland sich 
derartigen Bestrebungen nicht entge-
genstellen soll. 

Dagegen sprach sich der Strafvoll-
zugsausschuss gegen die Schaffung 
zusätzlicher rechtsverbindlicher Stan-
dards für den Strafvollzug durch die 
Europäische Union oder den Europa-
rat aus. Hintergrund solcher Überle-
gungen ist, dass auf verschiedenen Ebe-
nen die Umsetzung der Europäischen 
Strafvollzugsgrundsätze (Empfehlung 
Rec[2006]2 des Ministerkommitees des 
Europarats vom 11. Januar 2006; Euro-
pean Prison Rules – EPR) und dabei auch 
ihre Umwandlung in rechtsverbindliche 
Instrumente thematisiert werden. 

So soll der Strafrechtslenkungsaus-
schuss des Europarates (CDPC) anlässlich 
der nächsten Europarats-Justizminister-
konferenz im November 2010 in Istanbul 
beauftragt werden, in Zusammenarbeit 
mit dem Lenkungsausschuss für Men-
schenrechte (CDDH) und dem Antifolter- 
ausschuss (CPT) die Maßnahmen zu 
evaluieren, die die Mitgliedstaaten zur 
Umsetzung der EPR getroffen haben, 
die Probleme aufzulisten, denen die 
Gefängnisverwaltungen gegenüberste-
hen, und im Licht der Ergebnisse dieser 
Untersuchungen die Notwendigkeit der 
Vorbereitung eines rechtsverbindlichen  
Instruments zu bedenken. 
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111. Tagung des Strafvoll-
zugsausschusses der Länder 

30. September und 1. Oktober 2010 
wird die Freie Hilfe auf das Erreichte 
zurückblicken und gleichzeitig einen 
Ausblick auf die Herausforderungen 
der nächsten Jahre wagen. Dazu sind 
alle Interessierten eingeladen.

kontakt@freiehilfe.de



Auch auf EU-Ebene drängen einige 
Mitgliedstaaten auf die Schaffung von 
rechtsverbindlichen Mindeststandards. 
Im Stockholmer Programm des Euro-
päischen Rates vom 2. Dezember 2009 
ist zum Strafvollzug niedergelegt, dass 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um das gegenseitige Vertrauen 
zu stärken und dem Grundsatz der ge-
genseitigen Anerkennung mehr Effizi-
enz zu verleihen. Dies soll insbesondere 
durch die Förderung des Austauschs 
bewährter Verfahren geschehen. Ferner 
soll die Umsetzung der EPR unterstützt 
werden. Gemäß 3.2.2. des Stockhol-
mer Programms sollen die Kontakte 
zwischen den Leiterinnen und Leitern 
der Gefängnisverwaltungen gestärkt 
werden. Die Vizepräsidentin der Kom-
mission, Justizkommissarin Reding, 
hat in ihrer Rede vor der Rechtsaka-
demie in Trier am 12. März 2010 die 
Herausgabe eines Grünbuchs zum Ju-
stizvollzug im Jahr 2011 angekündigt 
und unterstrichen, dass die Verbesse-
rung der Haftbedingungen in Europa 
für sie von grundsätzlicher Bedeutung 
sei. Der Aktionsplan der Europäischen 
Kommission zur Umsetzung des Stock-
holmer Programms sieht demnach  
die Erstellung eines Grünbuchs zu  
Fragen des Gewahrsams mit Folge-
maßnahmen vor. 

Medizinischer Dienst 
im Justizvollzug

Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung 
waren Organisation und Rahmenbe-
dingungen des medizinischen Dienstes 
im Justizvollzug. Dabei wurden die  
Ergebnisse einer entsprechenden Ab-
frage in den Bundesländern vorgestellt. 
Die Ausstattung des Justizvollzuges mit  
Ärztinnen und Ärzten, mit Kranken-
pflegepersonal und sonstigen medi-
zinischen Dienstleistern wurde unter 
anderem im Hinblick auf Stellenbe-
setzungsgrad und Verhältnis Anzahl 
Bedienstete/Gefangene  beleuchtet.  
Die Organisation des medizinischen 
Dienstes sowie der psychiatrischen 
und der geriatrischen Versorgung, 
die Kostenentwicklung und die Ver-

sorgung mit Medikamenten wurden 
dargestellt.

In nahezu allen Bundesländern gibt 
es zum Teil erhebliche Probleme, das er-
forderliche ärztliche Personal zu gewin-
nen, wobei die Rekrutierungsschwierig-
keiten tendenziell im Osten am größten 
sind. Einigkeit herrscht darüber, dass 
nur erhöhte Entgelte eine dauerhafte 
Verbesserung erwarten lassen. In Fol-
ge mangelnden anstaltsärztlichen Per-
sonals wird allgemein über steigende 
Kosten für Honorare für externe Ärzte 
und Krankenhausaufenthalte berichtet. 
Ferner steigen bundesweit die Kosten 
für die Versorgung Inhaftierter mit Me-
dikamenten. Soweit bislang erkennbar, 
haben auch Vorschriften, die in den 
neuen Länder-Strafvollzugsgesetzen 
eine Kostenbeteiligung der Gefange-
nen ermöglichen, keinen erheblichen 
kostendämpfenden Effekt.

Willi Schmid
Ministerialdirigent,
Leiter der Abteilung Justizvollzug, 
Soziale Dienste der Justiz, Justizbau im Sächsischen 
Staatsministerium der Justiz und für Europa
poststelle-p@smj.justiz.sachsen.de
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Reformierte Bewährungs-
hilfe nicht teurer aber 
besser

Justizminister Prof. Dr. Goll hat die Kri-
tik des Landesrechnungshofs Baden-
Württemberg an den Kosten der Reform 
der Bewährungshilfe entschieden zu-
rückgewiesen.

Der Rechnungshof berücksichtige 
nicht die qualitativen Verbesserungen, 
die zwingend erforderlich waren wie z.B. 
verbesserte EDV-Ausstattung, verbes-
serte Organisation, verstärkter Einsatz 

ehrenamtlicher Bewährungshelfer und 
Abbau der personellen Überlastung.
Das Modell der Übertragung auf  einen 
freien Träger ( NEUSTART ) habe dazu 
geführt, dass die erreichten Verbesse-
rungen nahezu umsonst erreicht wer-
den konnten. NEUSTART habe z.B. aus  
eigenen Mitteln 40 neue Stellen in der 
Bewährungshilfe zusätzlich geschaffen. 
Allein eine Verstärkung um 15 Stellen 
wie in Bayern oder Niedersachsen sowie 
die Einführung neuer Führungsstruk-
turen hätten in staatlicher Trägerschaft 
zu jährlichen Mehrkosten von  über 2,5 
Mio. Euro geführt.

Weitere Informationen:
pressestelle@jum.bwl.de

Druck der Öffentlichkeit auf 
die Gefängnisse:
Sicherheit um jeden Preis ?

Vom 16. Bis 18. November 2010 führen 
unter diesem Titel das Schweizerische 
Ausbildungszentrum für das Strafvoll-
zugspersonal, Freiburg (SAZ) und die 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität Freiburg, Department für 
Strafrecht, die 7. Freiburger Strafvoll-
zugstage in Fribourg,CH, durch.
Themen sind u.a.:

Wiedereingliederung und Nullrisiko  -
– „Mission impossible“
Überlegungen zum erfolgreichen  -
Scheitern des modernen Behand-
lungsvollzugs
Unvermeidbares ereignet sich nie,  -
Unerwartetes immer
Mehr Sicherheit, höhere Mauern ? -
Der Strafvollzug als Instrument der  -
Auflagensteigerung ?

Weitere Informationen: 
info@prison.ch



daraus abgeleitet Anforderungen an  -
das Personal und die Führung im 
Strafvollzug
eine Einführung in die Grundfragen  -
der strategischen Personalentwick-
lung (PE)
ein „bunter Strauss“ von Maßnahmen  -
der PE 
eine Beschreibung des Planungspro- -
zesses von jährlichen anlass- und be-
darfsbezogenen PE-Angeboten

Um die Aufgabe nicht zu komplex wer-
den zu lassen, habe ich mich auf den All-
gemeinen Vollzugsdienst konzentriert, 
gerade weil es hier besonders heraus-
fordernd ist, Ideen zu entwickeln.

Das System Strafvollzug

Das System Strafvollzug hat in seinen 
Strukturen, Arbeitsweisen und der 
Kultur Muster im Umgang mit einigen 
Spannungsfeldern oder Paradoxien 
entwickelt. Das tägliche Verhalten der 
Mitarbeiter spiegelt diese Spannungs-
felder wieder: Sie müssen sich situativ 
entscheiden, welchen Pol sie stärker 
„bedienen“ und mit dem schlechten 
Gewissen leben, den anderen nicht 
berücksichtigt zu haben. Insofern gibt 
es auch kein „richtig“ oder „falsch“, son- 
dern nur ein „entweder – oder“ Die 
Spannungsfelder zeigen vor allem auf, 
wie anspruchsvoll und komplex die Ar-
beit im Strafvollzug ist und wie wichtig 
daher eine leistungsfähige Personal-
entwicklung ist, die den Mitarbeitern 
hilft, sich in den Spannungsfeldern  
zu bewegen. 

Zwischen Sicherheit und 
flexibler sozialer Bindung

Das zentrale Ziel ist Sicherheit für die 

Strategische Personalentwicklung 
dient in ihrem wertschöpfendem 

Beitrag dazu, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter* bei der Umsetzung der Or-
ganisationsziele zu unterstützen. Sie 
bietet Maßnahmen und Instrumente  
an, damit sich die Mitarbeiter in einem 
Lernprozess in Richtung der Anforde-
rungen weiter entwickeln können – 
und sie ist umso notwendiger, je größer 
der Unterschied zwischen aktuellen 
Kompetenzen und künftigen Anforde-
rungen ist. In diesem Sinne erfindet 
sich Personalentwicklung immer wie-
der neu, und dieser Artikel soll einige 
Impulse liefern, in welche Richtung dies 
gehen kann.

Personalentwicklung für Mitarbeiter 
des Strafvollzuges – welche Bedeutung 
kann sie in einem Berufsfeld haben, 
in dem es lebensnotwendig ist, sich 
an Routinen zu halten und welches 
lebenslanges Lernen und Weiterent-
wicklung nicht alltäglich aufs Neue for-
dert? Ein Berufsfeld, das den Vergleich 
nahe legt, auch die Mitarbeiter hätten 
„lebenslänglich“, ist für Konzepte der 
Personalentwicklung eine besondere 
Herausforderung, gerade auch weil 
sich eben doch beständig Änderungen  
ergeben.

Ich bin auf die Suche gegangen 
und habe im norddeutschen Raum Ge-
spräche mit den Profis geführt – vielen 
Dank für ihre Mithilfe an dieser Stelle.  
Sie haben mir geholfen, mich in das 
System Strafvollzug einzudenken, ein 
Bild der Qualität von Arbeit im Straf-
vollzug zu entwickeln und vorhandene 
Lösungen aufgezeigt. Daraus sind die 
folgenden Seiten entstanden:

eine kurze Beschreibung des Systems  -
Strafvollzug

Beschäftigten, das Umfeld und die 
Gefangenen. Das fördert die Routinen 
rund um Verriegeln und Abgrenzen und 
fördert auch Rigidität im Umgang mit 
den Gefangenen. Gleichzeitig soll der 
AVD im Sinne von Resozialisierung auch 
Modell für soziale Beziehungen für die 
Gefangenen sein. In diesem Kontext ist 
ein Element auch die mögliche Verfüh-
rung durch Gefangene einerseits und 
das Ausleben der Machtstellung ande-
rerseits. Diese Komplexität in der Be-
ziehungsgestaltung muss regelmäßig 
reflektiert werden, um nicht zu starren 
Mustern zu verkommen.

Zwischen sicherer Routine und 
situativer Fitness 

Die Sicherheitsanforderungen erfor-
dern hohe Standards und Routinen. 
Wie schafft man es, diese Routinen 
durchzuführen, ohne dass die Aufmerk-
samkeit nachlässt? Wie gelingt es den 
Mitarbeitern, dabei fit zu bleiben für 
den Fall des Falles, der hoffentlich nie 
eintritt? Die Häufung von Burnout in 
diesen Arbeitsfeldern dürfte nicht nur 
stressbedingt entstehen, sondern auch 
durch den Mangel an Abwechslung.

Zwischen klarer Strafe und schritt-
weiser Resozialisierung 

Die Diskussion um die Ausrichtung des 
Strafvollzugs ist natürlich besonders 
richtungsgebend für die Anforderungen 
an das Personal: Freiheitsstrafe heisst 
vor allem gut sein im Wegschließen 
und Aufpassen; Resozialisierung erfor-
dert eine flexible Beziehungsgestaltung 
mit den Gefangenen. Gerade für den 
Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) gibt 
es sehr unterschiedliche Antworten, wie 
weit dieser mit Resozialisierung befasst 
ist oder ob er vor allem für die Sicherheit 
verantwortlich ist.

Zwischen lebensnotwendigem 
Vertrauen und sicherer 
Kontrolle

Als Mitarbeiter im Strafvollzug muss 
man seinen Kollegen blind vertrauen 

Strategische Personalentwicklung im 
Strafvollzug 1

Inga Pöhlsen-Wagner
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können – und gleichzeitig kann Sicher-
heit nur gewährleistet werden, wenn 
man immer vom Schlimmsten aus- 
geht. Schließlich gibt es einige Verfüh-
rungen, denen man begegnen muss. 
Eine hohe Transparenz aller Gescheh-
nisse im Gefängnis ist notwendig und 
muss für alle Beteiligten auch manch-
mal eine Zumutung sein. Was macht 
dieses Spannungsfeld auf die Dauer mit 
den Personen?

Zwischen potenzieller Gewalt und 
potenzieller Belohnung

Ich habe mich vor allem gefragt, wie es 
sein muss, auf Dauer in einem Berufsfeld 
zu arbeiten, in dem man ständig mit der 
Eskalation von Gewalt rechnen muss. 
Und in dem es gleichzeitig ein Prinzip 
der Resozialisierung ist, erwünschtes 
Verhalten zu „belohnen“. 

Anforderungen an Personal 
und Führung im Strafvollzug

Was bedeuten diese Spannungsfelder 
für das Personal? Sie treffen alle Ent-
scheidungen in ihrem Arbeitsalltag un-
ter Abwägung der aufgezeigten Pole 
(Wenn ich nur das eine befolge, kann 
ich das andere nicht erreichen). Diese 
sind teilweise überlebenswichtig. Die 
Qualität der Arbeit entsteht durch die 
situative Flexibilität im Umgang mit den 
Spannungsfeldern. Nur wenn ich immer 
alle Optionen bereit bin, abzuwägen, 
kann ich gut arbeiten. Das bedeutet: 
Die Mitarbeiter brauchen Orte, an de-
nen sie ihre Arbeit reflektieren können. 
Das kann nicht nur durch Supervision 
erfolgen, sondern muss im Alltag im 
Team selbst und mit der eigenen Füh-
rungskraft vor Ort möglich sein. Des-
halb habe ich im weiteren auch einige 
Hinweise zu Führung und Teamarbeit 
eingeflochten.  

Die Spannungsfelder zeigen, wie 
hoch die soziale Kompetenz sein muss, 
die Mitarbeiter für diesen Bereich mit-
bringen müssen. Gleichzeitig ist das 
eine Leistung, die nur schwer als solche 
qualitativ messbar ist.

Eine wesentliche Grundfrage der  
Leistungsfähigkeit des Personals ist, 
wie es gelingt, täglich dafür zu sorgen, 
dass nichts passiert und gleichzeitig 
wach und engagiert dabei zu bleiben 
– wie schafft man es, hierfür ein Be-
rufsleben lang motiviert zu sein? Wie 
beschreibt man den Erfolg seiner Ar-
beit, was stellt man als AVD-Beamter 
täglich her? Der Krankenstand ist in 
diesem Arbeitsfeld entsprechend 
hoch (zweistellig), es braucht struktu-
relle Lösungen, wo Beamte einsetzbar 
sind, die die Aufgaben des AVD nicht 
mehr wahrnehmen können. Klassische 
PE-Maßnahmen wie job enrichment 
und job rotation sind nicht trivial  
übersetzbar.  

Unterschiedlich wurde das Maß an 
Identifizierung mit der Aufgabe be-
schrieben: dieses schwankt zwischen 
Stolz auf diese gesellschaftlich hoch 
relevante Tätigkeit und dem Gefühl, als 
Vollzugsbeamter in einer „Loser-Bran-
che“ als „Wärter“ zu arbeiten. Das in- 
nere Wertebild ist jedenfalls regelmäßig 
in Aufruhr, wenn es negative Bilder in 
der Presse gibt.

Im Gefängnis gibt es in der Regel 
kleinere Teams des AVD, die jeweils für 
eine Station/Abteilung zuständig sind 
und eine Teamleitung haben. Vielfach 
wurde gelobt, wie intensiv der Zusam-
menhalt und die Kollegialität in diesen 
Teams sind. Man kann sich sofort vor-
stellen, dass nur starke Teams vor Ort 
in der Lage sind, sich gegenseitig bei 
der Umsetzung der komplexen Heraus-
forderungen des Gefängnisalltags zu 
unterstützen und dass alle sich blind 
aufeinander verlassen können müssen 
und eng verbunden sind.

Die Teamleitungen haben häufig 
das Problem, ihre Scharnierfunktion 
zwischen Anstaltsleitung und Team 
optimal in beide Richtungen auszu-
füllen. Entweder sind sie zu nahe am 
Team und delegieren unbequeme Lei-
tungsentscheidungen nach oben oder 
sie orientieren sich zu stark in Richtung 
der Leitung und werden aus dem Team-

geschehen herausgehalten (damit ver-
lieren die Führungsinterventionen an 
Wirksamkeit). Dabei ist die Umsetzung 
des AKV-Prinzips (Einheit von Aufga-
ben, Kompetenzen und Verantwortung 
und damit hohe situative Handlungsfä-
higkeit des Beamten) hier wichtig: Jeder 
Beamte muss situativ entscheidungsfä-
hig sein und dies auch umsetzen, weil 
die Zeit fehlt, sich abzusichern. Dies gilt 
natürlich auch für Führungskräfte.

Es braucht zwei grundlegende Ori-
entierungen von Führung: Führung 
im Bestand und Führung in der Ver-
änderung: beide Leistungen (Stabilität 
und Mobilität) sind in einem positiven 
Spannungsfeld zu halten. Und dies kann 
nicht nur durch die Anstaltsleitung vor-
gelebt werden, sondern muss sich bis 
in die Teams fortsetzen.

Dabei scheint es nicht einfach zu 
sein, an den Führungsstrukturen zu ar-
beiten: Die Führungskräfte kommen 
aus dem System, sie haben früh gelernt, 
einen reibungsarmen Weg in den Span-
nungsfeldern zu finden und sind nur 
selten bereit, unbequeme und arbeits-
reiche Veränderungen voranzutreiben, 
wenn sie nicht einen „guten Grund“ 
dafür sehen. In einem System, in dem 
Regeln und Routinen überlebensnot-
wendig sind, hat innovatives Denken 
einen schweren Stand und muss neben 
dem Alltag gepflegt werden.

Die Aufgabe, als Führungskraft „Per-
sonalentwickler vor Ort“ zu sein, wird 
entsprechend den Spannungsfeldern 
als unterschiedlich relevant gelebt – 
dadurch wird wahrscheinlich einiges 
an Potenzial für PE vergeben. Perso-
nalentwicklung kann jedoch nicht nur 
zentral tätig sein: hier werden vielleicht 
Angebote entwickelt. Aktiv werden 
müssen Führungskräfte und Mitarbeiter 
vor Ort, um die Anschlussfähigkeit zu 
sichern. Strategische Personalentwick-
lung muss sogar zwingend beide Seiten 
betrachten: Sie muss einerseits zentra-
le Unternehmensstrategien umsetzen 
helfen und andererseits vor Ort in den 
einzelnen Einheiten genau betrachten, 
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welche Maßnahmen notwendig sind 
und Ressourcen bereit stellen. 

Strategische 
Personalentwicklung

Strategische Personalentwicklung bie-
tet eine Unterstützung der Implemen-
tierung von Unternehmensstrategien 
an, indem sie die hierfür benötigten 
Anforderungen an die Mitarbeiter de-
finiert, Instrumente für den Abgleich 
von Ist und Soll zur Verfügung stellt und 
Konzepte und Angebote entwickelt, 
wie Mitarbeiter sich weiter entwickeln 
können, um mittel- und langfristig den 
Erfolg des Unternehmens zu sichern. 

Dabei ist Personalentwicklung viel 
mehr als die zentrale Fortbildungsab-
teilung! Obgleich die Personalentwick-
ler sich um viel Öffentlichkeitsarbeit 
bemühen, scheint es immer noch die 
Tendenz zu geben, Personalprobleme 
mit Seminarangeboten zu lösen. 

Deshalb hier erst einmal ein Über-
blick über die Kernfelder der strate-
gischen Personalentwicklung (nach 
Meifert „Strategische Personalentwick-
lung“ 2008).:

Kompetenzmanagement

Die Basis für die Planung von PE-Akti-
vitäten stellt die Erarbeitung von Kom-
petenzprofilen dar. Organisationsweit 
muss sichergestellt werden, dass es 
vergleichbare Anforderungen an Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter gibt. So 
wird eine gemeinsame sprachliche Basis 
geschaffen, auf der dann die weitere 
Strategieentwicklung sowie ein Soll-
Ist-Abgleich stattfindet.

So gibt es in vielen Bundesländern 
bereits Anforderungsprofile für die 
einzelnen Funktionen im Strafvollzug. 
Diese werden als Basis für Potenziala-
nalysen, Assessments, Beurteilungen 
etc. verwendet.

Performancemanagement

Die Personalentwicklung entwickelt 
Methoden, wie die Unternehmensziele 
auf die einzelnen Mitarbeiter herun-
tergebrochen werden können. Welche 
Leistungen werden erwartet, um die 
Unternehmensziele zu erreichen? Hier 
spiegelt sich der Paradigmenwechsel 
der öffentlichen Verwaltung von der 
Input- zur Outputorientierung wider. 
Gleichzeitig ist es in vielen Bereichen 
schwierig, Leistungen messbar zu be-
schreiben, um sie mit Zielvereinba-
rungen zu verknüpfen. Aktuell wird dies 
durch die Einführung leistungsorien-
tierter Bezahlung in vielen Bereichen 
deutlich. 

Methoden des Performancema-
nagements sind Zielvereinbarungs-
systeme und Konzepte leistungsori-
entierter Vergütung. Hinzu gehören 
auch Konzepte, wie durchlässig z.B. die 
Mitarbeiterzuordnung zu bestimmten 
Gehaltsgruppen gestaltet werden kann 
– in der Regel ja ein schwieriges Feld in 
der öffentlichen Verwaltung.

Individuelle Personalentwicklung 
braucht dabei den Motor des Unter-
schieds: Woran mache ich meine Ent-
wicklung fest? Woran merke ich meine 
Leistung – im Unterschied zu anderen? 
Was ist der Nutzen von Leistung – lohnt 
es sich, wenn ich mich anstrenge, gut 
zu sein? Auf diese Fragen müssen im 
System durch Leistungs- also Output-
orientierung Antworten geboten wer-
den, auch wenn es schwierig ist, im 
Strafvollzug die Qualität von Arbeit zu 
messen.

Talentmanagement

Dieses Feld der Personalentwicklung 
zielt darauf ab, langfristig die erfor-
derlichen Talente in einer Organisati-
on zu sichern. Dabei geht es sowohl 
um die Förderung und Entwicklung 
der internen als auch der externen 
Personalressourcen. Gerade hier wird 
problematisiert, dass die Verwaltung 
in den nächsten Jahren durch den de-

mografischen Wandel in einen ganz 
eigenen „War for talents“ geraten wird, 
wenn die Attraktivität des Arbeitge-
bers weiter sinkt und Berufsbilder mit 
eher schwierigem Image schwieriger zu  
vermitteln sind.

Methodisch ist dies ein besonders 
breiter Bereich der Personalentwick-
lung: Personalmarketing und Personal-
sourcing stehen am Anfang des Pro-
zesses. Weiterhin braucht es gerade in 
schwierigen Zeiten ein fundiertes und 
kritisches Auswahlverfahren und eine 
zukunftsorientierte Ausbildung, die Im-
pulse in ein eher verschlossenes System 
hineinbringt.

Zum Talentmanagement werden 
auch Potenzialträgerprogramme ge-
rechnet. So wichtig die Entwicklung 
interner Ressourcen ist, so kritisch muss 
man sie jedoch auch betrachten: Wer 
in den „Goldfischteich“ kommt, hat die 
Erwartung, bald Führungskraft zu sein. 
Wem dies nicht gelingt, ist frustriert – 
genauso übrigens wie diejenigen, die 
gar nicht ausgewählt wurden. 

Weiterbildungsmanagement

Der „Klassiker“ der Personalentwicklung: 
Sie kümmert sich um die Förderung von 
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Mitarbeiter. Dabei werden sowohl 
zentrale, i.d.R. jährliche, Programme 
konzipiert als auch bedarfsorientierte 
Lösungen entwickelt: für spezifische 
Berufsgruppen, in der Umsetzung von 
organisationalen Veränderungen, die 
veränderte Anforderungen mit sich 
bringen etc. Leider leidet dieser Bereich 
nach wie vor unter dem Vorwurf, nach 
dem „Gießkannenprinzip“ zu arbeiten 
und eine beliebige Masse von Semina-
rangeboten zu konzipieren. Strategisch 
sinnvoller ist sicher, nicht angebotso-
rientiert mit dem großen Katalog zu 
arbeiten, sondern auf Nachfrage mit 
einem professionellen Beratungspro-
zess punktgenaue Maßnahmen zu 
konzipieren.
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wicklung. Dort, wo PE organisationsweit 
aktiv ist, ist sie auch immer kulturprä-
gend unterwegs: Bei der Entwicklung 
von Führungsgrundsätzen etwa, bei 
der Unterstützung von Teamentwick-
lung, bei der Durchführung von Mit-
arbeiterbefragungen, Führungskräfte-
feedbacks u.a.

Dabei besteht die Herausforderung 
nicht darin, derartige Papiere zu entwi-
ckeln, sondern sie mit Leben zu füllen. 
Da sie in der Regel zentral entwickelt 
werden, sind sie häufig Meilen von der 
Wirklichkeit vor Ort entfernt und dem-
nach kaum anschlussfähig.  

In den Gesprächen ist deutlich ge-
worden, wie wichtig es ist, dass die 
Mitarbeiter im Strafvollzug ein sinn-
stiftendes Bild ihrer Arbeit haben, das 
sehr genau die Herausforderungen, auf 
deren Bewältigung sie stolz sein kön-
nen, beschreibt und das der inneren 
und äußeren Imagepflege dient.

Maßnahmen der 
Personalentwicklung

In welche Zielrichtung weisen die auf 
den folgenden Seiten beschriebenen 
Maßnahmen?

Ziele:

In erster Linie und über den gesam- -
ten Maßnahmenkatalog hinweg 
gibt es eine Zielsetzung: Personal-
entwicklung ist unterstützend, die 
Paradoxiefähigkeit der MItarbeiter im 
Umgang mit den Spannungsfeldern 
zu fördern – und das täglich. 
Die erforderlichen Kompetenzen für  -
die einzelnen Funktionen im Strafvoll-
zug sind genau beschrieben und mit 
Leistungsmerkmalen hinterlegt.
Führungskräfte sind beweglich zwi- -
schen Stabilisierungs- und Verän-
derungsmanagement unterwegs. 
Sie sind kompetent in Fragen der 
Mitarbeiterführung, gerade wenn es 
darum geht, sie in den Belastungen 
des Alltags gut zu unterstützen.
Die Teams sind Orte der Identifizie- -

Es gibt eine bunte Reihe von Metho-
den: Seminare, Zusatzqualifikationen, 
Workshops, On-the-Job-Training, Quali-
tätszirkel, Lernprojekte, Coaching etc. 

Diese sind in einen Prozess einge-
bettet von Bildungsbedarfsanalysen 
und anschließendem Bildungscon-
trolling z.B. in Form von Feedback-
bögen und Vorab- und Nachbefragung 
von Führungskraft und Mitarbeiter  
gemeinsam.

Retentionmanagement

Ziel des Retentionmanagements ist 
es, Identifikation und Mitarbeiterbin-
dung an das Unternehmen zu fördern 
und gerade die Leistungsträger an das 
Unternehmen zu binden. Mit Blick auf 
die eingangs erwähnte „Lebensläng-
lichkeit“ von Beamten im Strafvollzug 
kann man sich fragen, ob dieser Pro-
duktbereich der PE relevant ist. Doch 
ganz im Gegenteil: Wahrscheinlich ist 
das Risiko von innerer Kündigung und 
Motivationsverlust auf Dauer viel grö-
ßer – gerade weil der Beamtenstatus 
die Flexibilität des Personaleinsatzes 
zusätzlich erschwert.

Dieses Betätigungsfeld der PE ist 
auch insofern schwierig, als dass die 
Mitarbeitermotivation und -leistung 
an höchst unterschiedlichen Faktoren 
liegt und prinzipiell nicht von außen 
gefördert werden kann. Immerhin 
kann Personalentwicklung den Blick 
darauf richten, welche Rahmenbedin-
gungen motiviertes Arbeiten erleich-
tern und erschweren und gerade den 
Führungskräften vor Ort hier beratend 
zur Seite stehen. Bekannte Faktoren 
sind z.B.: eine Unternehmenskultur, die 
Arbeitnehmer stolz macht, vorhandene 
Entwicklungsperspektiven, aktive Per-
sonalentwicklung, angenehmes per-
sönliches Arbeitsumfeld, Anerkennung 
der Leistungen. 

Kulturmanagement

Hier liegt die Schnittstelle von Perso-
nalentwicklung und Organisationsent-

rung, unbedingten Vertrauens, der 
gegenseitigen Stärkung und des ge-
meinsamen Lernens. Hierfür erhalten 
sie Instrumente der Teamentwick-
lung, die im Alltag nutzbar sind.
Die Mitarbeiter des Allgemeinen   -
Vollzugsdienstes sind in diesen 
schwierigen Spannungsfeldern lang-
fristig motiviert und leistungsstark 
und agieren situationsangemessen 
flexibel.
Es gelingt auch mittel- und langfri- -
stig, leistungsfähigen Nachwuchs 
zu rekrutieren, der mit Begeisterung 
an die anspruchsvollen Aufgaben  
herangeht.
Persönliche Weiterentwicklung  -
kann im Strafvollzug realisiert wer-
den – nicht nur durch Übernahme 
einer Führungsaufgabe, sondern 
auch durch Maßnahmen des job-
enrichments und job-enlargements. 
Insgesamt sind die Laufbahnen und 
Berufsgruppen durchlässiger, um 
flexibler den Personaleinsatz zu ge-
währleisten.
Die Weiterbildungslandschaft bie- -
tet Antworten im Umgang mit den 
herausfordernden und belastenden 
Alltagssituationen, die sich durch 
die eingangs beschriebenen Span-
nungsfelder ergeben. Sie ist eher 
alltagsnah orientiert.
Das Image des Strafvollzuges als  -
anspruchsvollem und interessanten 
Berufsfeld ist nach außen geschärft, 
so dass es nach innen aufwertend 
wirken kann. 

Personalmarketing und 
-auswahl

Sicherlich geht es hier insgesamt darum, 
dass die Strafvollzugsanstalten eine of-
fensive Öffentlichkeitsarbeit machen, 
um stärker ins Blickfeld für potenzielle 
Bewerber zu gelangen. Welches Prestige 
hat eigentlich der Strafvollzug – dort  
arbeiten Menschen für die Gesellschaft 
in einem riskanten Berufsfeld und kön-
nen stolz darauf sein. Dies kann auf Mes-
sen, in Schulen und Führungen deutlich 
gemacht werden. Wer sich in den letzten 
Jahren in dem Bereich beworben hat, 
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Daraus abgeleitet Darstellung einzel- -
ner Verhaltensweisen, mit Hilfe derer 
man die Kompetenzen wahrnehmen 
kann (Operationalisierung).

Anforderungsprofile werden in der 
Regel für eine gesamte Organisation 
erstellt und untereinander abgeglichen. 
Sie sind dann die Basis für die Perso-
nalauswahl, die Personalbeurteilung, 
Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche 
etc. Dies macht aber auch deutlich: der-
artige Instrumente müssen mit Leben 
gefüllt werden: Menschen, die nicht 
gewohnt sind, sich gegenseitig offenes 
Feedback zu geben, nutzen auch An-
forderungsprofile nicht zur Differen-
zierung.

Ausbildung

Die Bundesländer bilden in der Regel 
in speziellen Ausbildungsgängen ihr 
Personal aus – wer also einmal seine 
Ausbildung im Vollzug gemacht hat, 
kommt so leicht nicht wieder raus. In 
den Gesprächen wurde deutlich, dass 
es Sinn macht, diese sich früh heraus-
bildende Sackgasse durchlässiger zu 
machen: eine allgemeine Verwaltungs-
ausbildung und die Spezialisierung 
Strafvollzug erleichtern ggf. eine Ver-
änderung, wenn die Leistungsfähigkeit 
eines Mitarbeiters nicht mehr gegeben 
ist oder er nicht mehr einsetzbar ist. Dies 
betrifft auch besondere Laufbahnen 
wie z.B. Werkdienste o.ä.: Wenn diese 
auch von Mitarbeitern des AVD durch 
eine Zusatzqualifizierung eingeschla-
gen werden können, verringern sich 
die Folgeprobleme der sonst vielfach 
benannten Sackgasse AVD.

Ausbildung muss auch weiterhin 
einen Unterschied zur Praxis im be-
trieblichen Alltag machen, wenn man 
erreichen will, dass junges Personal Ver-
änderungen mit einbringt und die be-
rufliche Sozialisierung nicht zur einsei-
tigen Anpassung wird. Gleichzeitig ist es 
paradox: man kann nicht erwarten, dass 
der Nachwuchs kulturelle Innovationen 
erreicht: Das System bleibt sich in der 
Regel gleich und würde es den Neuen 

hat wahrscheinlich nicht nur Sicherheit 
gewählt, diese können am besten über 
ihre Motive Auskunft geben und sollten 
dies öffentlich tun. 

Die Behörden können nicht da-
rauf verzichten, sehr ausdifferenzierte 
Auswahlprozeduren anzuwenden, um 
nur die wirklich leistungsstarken Mit-
arbeiter in dem oben beschriebenen 
komplexen Handlungsfeld einzusetzen. 
Dazu gehören Assessments mit Rollen-
spielen, Interviews und ausführliche 
Bewerbungen. Eine eher schwierige 
Prozedur wertet die Ausbildung selbst 
auf, so entsteht eine Leuchtturmfunk-
tion. Wichtig ist aber auch, in der Folge 
die Mitarbeiter nicht zu rasch zu ver-
beamten: wer längere Zeit die Wahl 
hat, zu gehen, entscheidet sich auch 
bewusster, zu bleiben. Und auch der 
Arbeitgeber hat so die Wahl, nur die be-
sten für die Aufgabe zu nehmen. Es mag 
komisch klingen, wenn man das Bild vor 
Augen hat, dass ja eh keiner kommen 
will – ich habe die Hypothese, dass dies 
eine selbsterfüllende Prophezeiung ist: 
wer denkt, nichts zu bieten zu haben, 
bietet auch nichts. 

Anforderungsprofile

Um detailliert beschreiben zu können, 
worin genau die Leistung eines Be-
amten im Allgemeinen Vollzugsdienst 
besteht und was das Besondere seiner 
Tätigkeit ist, nutzt man im Personalma-
nagement Anforderungsprofile. Diese 
sollte man nicht darauf reduzieren, dass 
sie die Vergütungsgruppen regeln. Viel 
mehr beschreiben sie, was qualitativ 
hochwertige Aufgabenbewältigung/ 
Zielerreichung ausmacht. 

Anforderungsprofile sollten folgende 
Angaben beinhalten: 

Formale Voraussetzungen für das  -
Aufgabengebiet
Fachliche und außerfachliche (sozi- -
ale, persönliche, organisatorische) 
Kompetenzen /Einzelmerkmale
Gewichtung der einzelnen Einzel- -
merkmale (nach Wichtigkeit)

eher erschweren, ihre Impulse einzu-
bringen. Es braucht also vor Ort aktive 
Promotoren: Ausbildungsleiter in jedem 
Gefängnis, Mentoren u.ä. Modelle.

Zentral ist auch, dass die Ausbil-
dung sehr praxisnah stattfindet: Das 
tägliche Verhalten in dem komplexen 
Spannungsfeld kann man nicht in der 
Theorie lernen – dafür braucht es die 
Selbsterfahrung. Die Reflexion des ei-
genen Verhaltens muss außerdem früh 
eingeübt werden, um immer wieder 
situativ entscheidungsfähig zu sein.

Flexibilität des Personal-
einsatzes

Die Sicherheit des Arbeitsplatzes „Be-
amter im Strafvollzug“ bringt vor allem 
den Nachteil mit sich, dass eine bei-
derseitige Abhängigkeit entsteht: Der  
Arbeitgeber wird den Mitarbeiter nicht 
los – der Arbeitnehmer kann sich nicht 
frei entscheiden, woanders zu arbeiten. 
Die Konsequenz: Personalprobleme 
werden oft nicht angegangen. Hier 
wäre es sinnvoll, im o.g. Sinne daran 
zu arbeiten, eine Durchlässigkeit min-
destens in der öffentlichen Verwaltung 
zu ermöglichen, dass Personal auch in 
anderen Bereichen einsetzbar ist. In 
Hamburg beteiligt sich z.B. jetzt die 
Justizbehörde am Studiengang „Bache-
lor of public management“, um dort 
Beamte für den gehobenen Dienst 
ausbilden zu lassen, die dann durch 
spezielle Seminare auf ihre Arbeit im 
Vollzug vorbereitet werden. So bleibt 
die Entscheidungsfreiheit bestehen, 
die auch später in Krisensituationen 
zentraler Bestandteil für tragfähige  
Lösungen ist. 

In anderen Fällen ist es möglich, 
dass Beamte des Allgemeinen Vollzugs-
dienstes auch andere Aufgaben inner-
halb des Gefängnisses übernehmen, um 
so job enrichment und job enlargement 
zu ermöglichen. Auch Projekte inner-
halb der Gefängnismauern beleben den 
Alltag immens.
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Wie weit besteht die Möglichkeit 
von Mobilitätsprogrammen, etwa 
dem befristeten Einsatz in einem an-
deren Gefängnis, auch länderüber- 
greifend? Auch hier gilt: nicht immer 
darf ein personeller Engpass dazu füh-
ren, dass derartige etwas aufwändigere 
Programme vermieden werden.

Instrumente für Förderung der 
Teamarbeit

Die Teams sind der zentrale Ort für das 
Teilen der Arbeitsbelastungen, ein un-
bedingtes Vertrauen und die alltägliche 
Reflexion des Geschehens. Im Team wird 
gemeinsam verantwortet und stark ge-
prägt, wie der Umgang mit den Gefan-
genen läuft. Die Teams benötigen hier-
für ein konstruktives Miteinander, das 
vor allem in den Teambesprechungen 
zum Tragen kommt. 

In den Teams findet die Steuerung 
mit Zielen statt: Die vereinbarten Or-
ganisations-/Abteilungsziele werden 
weiter herunter gebrochen auf die 
Teamebene. Wenn es z.B. eine Balanced 
Score Card gibt, kann man in der Regel 
auch auf der Teamebene benennen, 
welche Ziele angestrebt werden sollen. 
Neben den finanziellen, kundenbezo-
genen und prozessualen Zielen kann 
man auch definieren, welche mitar-
beiterbezogenen Ziele es gibt. Diese 
beschreiben die Erwartungen an die 

Teams, welchen „Ausschlag“ der Pola-
risierungen in den Spannungsfeldern 
erwartet wird. (siehe Grafik)

Die Teamziele kann man mit Hilfe 
einer TeamCard visualisieren. Dieses 
Steuerungsinstrument ermöglicht re-
gelmäßig die Bestandsaufnahme der 
Zufriedenheit aller Teammitglieder mit 
der Teamleistung. Es ist aufgebaut als 
Spinne mit 6–10 Skalen. Jeder Skala ist 
ein Zielkriterium zugeordnet (in diesem 
Beispiel die klassischen Teamerfolgsfak-
toren). (siehe Grafik)

In regelmäßigen Abständen (viertel-
jährlich bis einmal pro Jahr) wird jeder 
gebeten, seine Einschätzung abzuge-
ben, wie zufrieden er mit der Umsetzung 
des Faktors im Team ist. Das kann z.B. 

mit einer Punkteabfrage auf einer Mo-
derationspinwand, auf die die Spinne 
gemalt ist, erfolgen. Das hat den Vorteil, 
dass man sehr schnell einen genauen 
Überblick hat, wo es hakt und wo es gut 
läuft. Anschließend werden die Gründe 
für die (Un-)Zufriedenheit miteinander 
besprochen und Verbesserungsmaß-
nahmen vereinbart. So hat das Team 
einen regelmäßigen Austausch über 
die Qualität der Leistungserbingung 
miteinander und übernimmt stärker 
Steuerungs-verantwortung.

Zu den Möglichkeiten der Teams 
gehört auch die Durchführung von 
kollegialer Beratung: Innerhalb der 
Spannungsfelder ist es eine tägliche 
Herausforderung, sich zwischen bei-
den Polen zu bewegen und hier nicht 
abzustumpfen. Die direkten Kollegen 
und Teamleiter merken dies am ehesten 
und sind, wenn sie gemeinsam geübt 
sind, ihre Arbeit zu reflektieren, sehr gut 
in der Lage, dies im Alltag aufzufangen. 
Hierzu braucht es nicht unbedingt teure 
externe Supervision, aber eine gut ge-
schulte kollegiale Beratung, die ähnlich 
abläuft. Ob die Teamleitung hierbei mit 
anwesend sein sollte, hängt von dem 
Bild von Führung als Beurteiler ab – 
eigentlich ist es von Vorteil, wenn sie 
dabei ist, um ggf. auch organisationale 
Themen mit aufzunehmen und weiter 
zu verfolgen.
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Führungskräfteentwicklung

Führungskräfte sind in diesem Kontext 
der bestehenden Paradoxien gefordert, 
sich in den Dilemmata zu bewegen und 
entscheidungsfähig zu sein – gerade 
auch in dem Feld, wo es kein „richtig 
oder falsch“ gibt. Entscheidungsbereite 
Führung geht also Risiken ein, braucht 
ein starkes inneres Bild der eigenen 
Führungs-Kraft.

Im Team zeigen sich unterschiedliche 
Bilder von Führung: Ist eine Führungs-
kraft jemand, den man gern einbindet 
oder gern raushält? Ist eine Führungs-
kraft jemand, der sich nur reaktiv um 
Organisation und Probleme kümmert 
oder der proaktiv die Geschicke einer 
Organisation gestaltet? Es scheint kein 
favorisiertes Bild von Führung zu geben, 
das im Strafvollzug Sinn macht und 
angestrebt wird. Wichtig wäre dies aber, 
damit es nicht in Beliebigkeit abglei-
tet. Aus meiner Sicht gehören hierzu  
mehrere Elemente:

Starke dezentrale Verantwortungs- -
übernahme: alle Mitarbeiter müssen 
vor Ort schnell handlungsfähig sein, 
hier muss das AKV-Prinzip umgesetzt 
sein, formale Absicherungsmentali-
tät kann Leben kosten.
Gut funktionierende Führungsteams:  -
In der Hierarchie gibt es nicht nur 
Arbeitsteams, sondern auch in den 
Zwischenebenen Führungsteams. 
Diese stellen gemeinsam die Schar-
nierfunktion dar, um zentrale Zielset-
zungen dezentral mit Leben zu füllen 
und der gefühlten Einsamkeit vieler 
Führungskräfte zu begegnen. 
Wie eben oben beschrieben eine  -
ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit 
und Entscheidungsbereitschaft als 
Grundlage für ein proaktives Gestal-
ten des Verantwortungsbereiches.
Führung zwischen Delegation und  -
Kontrolle: Das AKV-Prinzip braucht 
auch eine notwendige Ergänzung: 
eine anschlussfähige Form von Kon-
trolle. Diese kann über ein hohes Maß 
an Transparenz und Berichtswesen 
erzeugt werden.

Führung als Berater für schwie- -
rige Alltagssituationen: Teamleiter 
sollten sich nicht aus den alltäglichen 
schwierigen Fragen heraushalten. Sie 
müssen bereit sein, ehrliche Rück-
meldungen zu geben und Mitarbeiter 
darin zu begleiten, einen konstruk-
tiven Weg in manchmal schwierigem 
Gewässer zu finden.

Neben einer zentralen Führungskräf-
teentwicklung wie z.B. in der Führungs-
akademie Celle kann Führung dadurch 
optimiert werden, dass es regelmäßig 
Netzwerktreffen gibt und das vorher 
beschriebene Teamsteuerungsinstru-
ment auch in Führungsteams ange-
wandt wird. In Führung muss vor allem 
investiert werden, damit sie die Verän-
derungen in der Gesamtorganisation 
offensiv gestaltend mitträgt. 

Weiterbildung

Eine hochwertige Fortbildung sichert 
nicht nur die Weiterentwicklung not-
wendiger Kompetenzen. Sie strahlt aus, 
wie viel einer Organisation die Mitar-
beiter wert sind. Und sie prägt ein Bild 
davon, wie passgenau sie auf reale An-
forderungen zugeschnitten ist.

Die Extremform der Mitarbeiterfort-
bildung ist, gar nichts anzubieten und 
das gesamte Budget nur in anlassbezo-
gene Maßnahmen zu stecken, d.h., nur 
Lernarchitekturen zu entwickeln, die auf 
konkrete Bedarfe abzielen. Die meisten 
PE-Abteilungen halten dies nicht durch: 
So kann es ein kleines Fortbildungspro-
gramm geben, das jeweils den Zielgrup-
pen zugänglich ist und den Vorteil hat, 
als Lernen off-the-job Impulse zu liefern, 
die als Unterschied wahrgenommen 
werden. Der Rest (ca. 2/3 des Budgets) 
sollte pro Jahr in strategieunterstüt-
zende Maßnahmen gesteckt werden 
und in anlassbezogene Maßnahmen vor 
Ort (wenn z.B. eine JVA intern ein maß-
geschneidertes Programm durchführen 
möchte). Das Miteinander lernen mit 
Kollegen ist eine eigene Erfahrung, die 
gerade auch im Hinblick auf die interne 
Reflexionsfähigkeit der Arbeit dringend 
gefördert werden sollte.

In der Fortbildung braucht es für 
den AVD Räume zur Reflexion der eige-
nen Arbeit – nicht nur im Umgang mit 
Traumata. Was für die sozialen Dienste 
selbstverständlich ist, sollte auch hier 
angeboten werden: Kollegiale Bera-
tung, Balint-Gruppen, Qualitätszirkel 
etc. Denn die große Herausforderung, in 
einem System, das extrem vielen Regeln 
unterworfen ist, situativ angemessen 
zu handeln, ist schwer ein Berufsleben 
lang durchzuhalten.

Gut gefallen hat mir die einfache 
Intervention des Betriebssportes: fit 
bleiben, im Team etwas machen, mit-
einander Spaß haben, die Kultur des 
Miteinanders pflegen, ebenso wie die 
beschriebene Motorrad-Begeisterung, 
die das bundesweite Networking  
unterstützt.

Beurteilungsverfahren und Mitar-
beiter-Vorgesetzten-Gespräche

Da hierzu in den Bundesländern in 
der Regel unterschiedliche Konzepte 
verbindlich zur Anwendung kommen, 
beschränke ich mich hier auf besondere 
Hinweise zur Nutzung:

Beurteilungsverfahren müssen 
folgendes berücksichtigen: 

Sie müssen auf relevanten Leistungs- -
anforderungen aufgebaut sein und 
anspruchsvolle Leistung beschreib-
bar machen.
Führungskräfte müssen durch das  -
Verfahren bereit sein zur kritischen 
und ehrlichen Rückmeldung.
Das Gespräch ein Jahr vor der eigent- -
lichen Beurteilung ist hilfreich zur 
Lernorientierung im Beurteilungs-
verfahren.

Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche 
scheinen als Instrument eher schwierig 
zu sein, wenn es sehr hierarchische Ko-
operationskulturen gibt, in denen der 
Chef eher aus dem Geschehen „raus-
gehalten wird“ – wo es Vertrauenskul-
tur gibt, sind sie anschlussfähig, wo 
Misstrauenskultur und Kontrolle vor-
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herrschen, werden sie nicht funktionie-
ren und per se auch nichts verändern. 
Mit den jährlichen Zielvereinbarungen 
könnten Führungskräfte sich als eigene 
Gestaltungskraft im System etablieren 
– zur Zeit kann man das gerade für das 
untere und mittlere Management noch 
nicht sagen.

Wege der Umsetzung

Sie werden sich als Leser aus der öf-
fentlichen Verwaltung fragen: Woher 
die Ressourcen nehmen für all diese 
Aufwände? Doch das wäre schade, denn 
auch ferne Lösungen müssen erst ein-
mal entstehen dürfen, sonst kann es 
Veränderungen nicht geben.

Der Zielvereinbarungskreislauf, der 
für die Teamsteuerung relevant ist, gilt 
natürlich ähnlich auch für die Personal-
entwicklung: Die strategischen Ziele 
der Organisation werden auf Perso-
nalherausforderungen und dann auf 
PE-Aktivitäten herunter gebrochen. Zu-
nächst werden die Organisationsziele 
für das kommende Jahr entwickelt, die 
Personalverantwortlichen bringen die 
Personalperspektive dabei offensiv und 
beratend ein. Dann werden daraus An-
forderungen an das Personal erarbeitet, 
wie die Ziele umgesetzt werden und 
Konzepte entwickelt, wie die Mitarbeiter 
in der Bewältigung der Anforderungen 
– in ihrem Lernprozess – unterstützt 
werden. Nach der Durchführung sollten 
auch die beabsichtigten Ziele reflektiert 
werden, wenn auch Bildungscontrolling 
ein eher kompliziertes Feld ist.

Was ist dabei zu beachten:

Personalverantwortliche sind im  -
Sinne eines Business Partners da-
bei, wenn strategische Diskussionen 
geführt werden. Wo nicht mit Ma-
schinen produziert wird, sondern 
Menschen mit Menschen arbeiten, 
muss die Ressource Personal stets mit 
bedacht werden, wenn innovative 
Strategien entwickelt werden.
Die Personalentwickler müssen aber  -
auch bereit sein, sich mit dem Busi-

ness zu befassen und nicht nur in 
ihrem pädagogischen Elfenbeinturm 
sitzen. Ein weit verbreitetes Problem 
liegt schließlich darin begründet, 
dass Maßnahmen weder thematisch 
noch in der Form anschlussfähig sind. 
Bunt ist nicht immer gut, allerdings 
ist auch bewährt nicht immer gut, 
sondern oft nur langweilig.
Wir empfehlen die Erarbeitung von  -
Maßnahmen in kleinen Workshops 
mit den Zielgruppen, die als Seis-
mografen Rückmeldungen zu den 
Konzepten geben und damit Quali-
tätssicherung vorantreiben.
Und schließlich: Personalentwick- -
lung findet vor allem vor Ort durch 
die Führungskräfte, Teams und Mitar-
beiter statt: hierfür braucht es schlüs-
sige Antworten und Angebote und 
die Bereitschaft, gemeinsam neue 
Wege zu gehen.

1
Nachdruck aus: 
Preusker, Flügge, Maelicke (Hrsg.),
Das Gefängnis als Risiko-Unternehmen, 
Nomos, Baden-Baden, 2010, S. 117 ff.

Inga Pöhlsen-Wagner
Senior Beraterin osb Hamburg
inga.poehlsen-wagner@osb-i.com

In den Jahren 2001 bis 2004 führte  
das Kriminologische Forschungsin-

stitut Niedersachsen e. V. (KFN) unter  
dem Titel „Justizvollzug als Profession“ 
eine Befragung aller im niedersäch-
sischen Justizvollzug beschäftigten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter durch1. 
Im Anschluss an diese Erhebung (u. a. 
Lehmann & Greve, 2006) blieben einige 
Fragen noch unzureichend beantwor-
tet: Wer sind die Menschen, die sich 
für ein Berufsleben ‚hinter Gittern’ ent-
scheiden? Welche Erwartungen, welche 
Ziele setzen sie an ihre Tätigkeit? Und 
wie entwickeln sich diese Erwartungen 
und Ziele im Laufe der Dienstzeit? Die-
sen Fragen wurde in der Untersuchung 
„Paid Prisoners – Bezahlte Gefangene?!“ 
(Lehmann, 2009) nachgegangen. Im 
Folgenden sollen die wichtigsten Ergeb-
nisse aus dieser Untersuchung zusam-
mengefasst vorgestellt werden.
Die Daten der Untersuchung basieren 
zum einen auf den standardisiert er-
hobenen Fragebogendaten aus dem 
Projekt „Justizvollzug als Profession“  
(s. auch Lehmann & Greve, 2003). Aller-
dings wurde für die vertiefende Analyse 
nur auf die Angaben der Bediensteten 
des mittleren Allgemeinen Vollzugs-
dienstes (AVD; jetzt: Laufbahngruppe 1, 
2. Einstiegsamt) mit den Aufgabenbe-
reichen Stationsdienst, Sicherheits- und 
Revisionsdienst sowie Krankenpflege- 
und Sanitätsdienst zurückgegriffen. 
Insgesamt konnten so die Fragebogen-
daten von 858 Bediensteten inklusive 
der Anwärter2 für den Vollzugsdienst 
ausgewertet werden. Den Großteil der 
Untersuchungsstichprobe macht da-

„Irgendwie hier 
`ne Perspektive
 schaffen...“ 
Zielsetzungen, Hoffnungen und 
Arbeitsalltag im 
Justizvollzugsdienst
Alexandra Lehmann

Titel



202 • FS 4/2010 Titel

bei mit fast 80% erwartungsgemäß die 
Gruppe der Stationsbeamten aus.
Zusätzlich zu den standardisierten Fra-
gebogendaten wurden zum anderen 
auch qualitative Längsschnittsdaten 
aus zwölf (Interview 1; kurz nach der 
Fragebogenerhebung) bzw. sieben (In-
terview 2; etwa 3 ½ Jahre später) the-
menzentrierten Interviews erhoben. Bei 
diesem Interviewtyp steht die Konzen-
tration auf ein Thema bzw. auf die per-
sönlichen Erfahrungen der Interview- 
teilnehmer mit einem bestimmten 
Themenbereich im Zentrum (Bereswill, 
1999; Witzels, 1982) – hier also bezogen 
sich die Interviews auf die eigenen Er-
fahrungen im mittleren Allgemeinen 
Justizvollzugsdienst. Alle Interviewteil-
nehmer waren auch Teil der quantita-
tiven Untersuchungsstichprobe „Paid 
Prisoners“.

Für den Zugang zum Bereich der 
individuellen Motivation und der Erwar-
tungen an die Arbeit im Justizvollzugs-
dienst wurden die Bediensteten in der 
Fragebogenerhebung unter anderem 
gebeten, die subjektive Wichtigkeit 
unterschiedlicher Aspekte ihrer voll-
zuglichen Tätigkeit anzugeben. Eine 
entsprechende Auswertung findet sich 
in Tabelle 1 (vgl. auch Lehmann, 2009, 
S. 170, Tab. 26).

Der für die Bediensteten wichtigste 
Aspekt an der Arbeit im Vollzug ist dem-
nach vor allem der sichere Arbeitsplatz. 
Gefolgt wird dieser Aspekt von der 
Bedeutsamkeit, eine Arbeit entspre-
chend der eigenen Fähigkeiten und 
eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben. Im 
Vergleich dazu eher unwichtig sind den 
Bediensteten Aspekte der Machtaus-

Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte 
bei Ihrer Arbeit im Justizvollzug?

Mittel-
wert

Std.
Abw.

einen sicheren Arbeitsplatz zu haben 4,65 .65

eine Aufgabe zu haben, die den 
eigenen Fähigkeiten entspricht

4,36 .73

das Gefühl zu haben, etwas Sinnvolles zu tun 4,29 .81

die Höhe der Besoldung/des Einkommens 4,27 .77

vielfältige Tätigkeiten auszuüben 4,18 .77

dabei mitzuwirken, die Öffentlichkeit 
vor Straftaten zu schützen

4,12 .88

Anerkennung für die Arbeit zu bekommen 4,03 .98

Kontakt zu Menschen zu haben 3,98 .92

im Beamtenverhältnis/im Öffentlichen Dienst zu sein 3,87 1.10

einen anregenden Arbeitsalltag zu haben 3,84 .94

anderen Menschen helfen zu können 3,70 .95

Menschen zu helfen, die in Not sind 3,68 .95

Verantwortung für andere zu haben 3,67 .91

eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe zu erfüllen 3,60 1.04

zu helfen, Gefangene zu resozialisieren 3,46 1.00

Anordnungen zu treffen 3,08 1.06

Weisungen zu geben 2,84 1.03

übung wie „Weisungen zu geben“ oder 
„Anordnungen zu treffen“.
Ziel einer sich daran anschließenden 
Clusteranalyse war es dann, innerhalb 
der Gesamtgruppe der Justizvollzugs-
beamten verschiedene Untergruppen 
auszumachen, die sich voneinander 
durch die Einschätzung der Bedeut-
samkeit einzelner berufsbezogener 
Aspekte unterscheiden. Da davon aus-
zugehen ist, dass sich die Wichtigkeit 
der jeweiligen Aspekte mit der Berufs-
dauer und dem Dienstalter ändern 
kann und wird, wurde der Gesamt-
Datensatz in Anwärter (d. h. noch in 
der Ausbildung befindliche Personen) 
und dienstältere Personen aufgeteilt 
und für jeden Unterbereich eine eige-
ne Clusteranalyse gerechnet. Für die 
inhaltliche Beschreibung der einzel-
nen Cluster wurden dann diejenigen 
Aspekte bei der Wichtigkeitseinschät-
zung berücksichtigt, deren Mittelwerte 
in den entsprechenden Untergruppen 
bei einem Skalenwert „größer 4“ liegen 
(Skala von 1 „gar nicht wichtig“ bis 5 
„sehr wichtig“). Insgesamt lassen sich 
so drei Anwärter-Untergruppen und 
vier Diensterfahrene-Untergruppen 
voneinander unterscheiden.

Die Gruppen der Anwärter

Allen drei Anwärter-Untergruppen 
gemeinsam ist die Bedeutsamkeit des 
sicheren Arbeitsplatzes. Stimmig ist 
dazu auch die zumeist angegebene 
erste Begründung vieler Anwärter für 
die Entscheidung für die vollzugliche 
Tätigkeit: drohende oder bereits ein-
getretene Arbeitslosigkeit. Ein entspre-
chendes Interviewbeispiel macht dies 
deutlich: 
„Dann die erste Firmenpleite mitbekom-
men. Hab dann ja irgendwann – `ne Fa-
milie kam dazu, oder `ne Freundin erst 
mal und dann wurd’ es ̀ ne Familie. Dann 
ist mein zweiter Arbeitgeber, dass es da 
gekriselt hat, und das war der Moment, 
wo ich angefangen habe, mir Gedanken 
zu machen.“ (diensterfahrener Beamter; 
Interview 1)

Tab. 1: Auswertung der „Wichtigkeits“-Angaben, geordnet nach absteigenden Werten. Skala 
von 1 „gar nicht wichtig“ bis 5 „sehr wichtig“, neutraler Skalenmittelpunkt bei 3 „teils/teils“. 
Angegeben sind jeweils der Mittelwert und die Standardabweichung. 
Die Sortierung erfolgt in absteigender Reihenfolge. 
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Das erste Cluster versammelt Aspekte, 
die mit dem Titel „Interessanter Job (für 
mich)“ überschrieben werden können. 
In dieser Untergruppe sind diejenigen 
Personen vereinigt, die neben dem 
sicheren Arbeitsplatz eine eher ich-
bezogene Sichtweise auf den Beruf 
haben. Die hier wichtigen Punkte sind 
ein anregender Arbeitsalltag, vielfältige 
Tätigkeiten, die Anerkennung für die ei-
gene Arbeit, eine Aufgabe zu haben, die 
den eigenen Fähigkeiten entspricht und 
das Gefühl zu haben, etwas Sinnvolles 
zu tun. Gerade das Neue an der Arbeit 
reizt die Anwärter dieses Clusters, die 
Herausforderung, sich auf etwas völlig 
anderes einzustellen, und der Sinn, den 
sie in ihren Handlungen sehen: 
„Ich muss ̀ n Sinn darin sehen in der Arbeit, 
die ich mache. Und ich möchte auch `ne 
Arbeit machen, wo ich dann am Ende 
des Tages, Ende der Woche oder halt je 
nachdem, wo man sein Ziel steckt, sagen 
kann, es war gut, dass ich da war.“ (An-
wärter für den JVD, nach Grundlehrgang; 
Interview 1) 

Personen, die diesem Cluster zu-
geordnet sind, möchten also in einem 
Feld arbeiten, welches sie herausfordert 
und ihnen die Möglichkeit bietet, sich in 
gewisser Hinsicht selbst zu entwickeln 
und zu verwirklichen.

Im zweiten Cluster wird vor allem 
die Bedeutung des sicheren Arbeits-
platzes, einhergehend mit dem entspre-
chenden Beamtenstatus und der Höhe 
der Besoldung, hervorgehoben. Daher 
ergibt sich die Untergruppen-Bezeich-
nung „Geld und Arbeit“ fast schon von 
selbst. Die Inhalte der Arbeit erscheinen 
hier vergleichsweise weniger wichtig 
und werden diesen untergeordnet. An-
zumerken ist hier, dass den Personen 
dieses Clusters Aspekte, die auf ein Be-
dürfnis nach Machtausübung hinwei-
sen (wie z. B. „Anordnungen zu treffen“ 
oder „Weisungen zu geben“), ebenfalls 
eher unwichtig sind. In den Aussagen 
der entsprechenden Interviews wird der 
Standpunkt der Arbeitsplatzsicherheit 
deutlich: 
„Dass ich sicher mein Geld verdiene. Und 

da lag ̀ ne Behörde natürlich relativ nah. 
Ich wollte ganz gerne zur Polizei eigent-
lich.“ (Anwärter für den JVD, nach Fach-
lehrgang; Interview 1) 

Der Beruf des Justizvollzugsbeam-
ten wurde anscheinend fast schon zu-
fällig gewählt – für die entsprechenden 
Gruppenangehörigen hätte die Wahl 
auch auf einen anderen Arbeitsplatz 
im Beamtenstatus des Öffentlichen 
Dienstes fallen können.

Die dritte Untergruppe weist in ei-
nigen Bereichen Ähnlichkeiten zum er-
sten Anwärter-Cluster auf – auch hier ist 
Anerkennung für die Tätigkeit und Sinn 
in der Ausübung der Tätigkeit wichtig. 
Daneben tragen aber auch die Aspekte 
eine große Bedeutung, in denen es ne-
ben des „interessanten Jobs für sich 
selbst“ darum geht, anderen Menschen 
zu helfen – sei es der Gesellschaft, zu 
deren Schutz man beitragen möchte, 
sei es dem einzelnen Menschen, dem 
man im Inhaftierten begegnet. Der Be-
amtenstatus und eine entsprechende 
Besoldung sind dagegen weniger wich-
tig. Da der Aspekt der Hilfe hier also 
eine größere Rolle spielt als im ersten 
Cluster, wird diese Untergruppe mit 
dem Titel „Helfen – dem Einzelnen und 
der Gesellschaft“ überschrieben. Ent-
sprechende Aussagen in den Interviews 
lauten beispielsweise: 
„Meine Arbeit besteht überwiegend aber 
darin, dass ich positiv dazu beitrage,  
denen zu zeigen: ‚Es gibt auch ein anderes 
Leben als das, was Ihr bislang hattet.’ 
Das seh’ ich als oberste Aufgabe an.“ (An-
wärter für den JVD, nach Fachlehrgang; 
Interview 1) 

Insgesamt sprechen die dargebo-
tenen Ergebnisse dafür, dass sich alle 
Anwärter derzeit noch in einer Orien-
tierungsphase befinden und ihren Platz 
im Bereich des Justizvollzugsdienstes 
suchen. Noch sind gewisse Unsicher-
heiten bezüglich der Arbeit und der 
eigenen Position vorhanden. Besonders 
wichtig erscheint diese Feststellung 
im Zusammenhang mit dem zweiten 
Anwärtercluster „Geld und Arbeit“: Die 

Ergebnisse deuten nicht darauf hin, 
dass es sich bei den dazugehörigen 
Personen um bereits ausgebrannte oder 
frustrierte Bedienstete handelt, sondern 
vielmehr um Menschen, die zu dieser 
Phase ihre vormals gesetzten Ziele – 
ein sicherer Arbeitsplatz mit einem si-
cheren Einkommen – erreicht haben. 
Neue Ziele müssen von ihnen erst noch 
formuliert und festgelegt werden; für 
diese Zielfestlegung allerdings kennen 
sie ihren Tätigkeitsbereich noch nicht 
gut genug.
Durch die Nachinterviews mit einigen 
ehemaligen Anwärtern und damit 
dann entsprechend diensterfahrenen 
Beamten konnte festgestellt werden, 
dass sich im Verlauf der Jahre und der 
Dienstzeit die beruflichen Ziele und 
damit auch die Bedeutsamkeit unter-
schiedlicher beruflicher Aspekte zum 
Teil ändern. Die Zuordnung zu den 
jeweiligen Anwärter-Unterguppen ist 
also nicht endgültig, sondern befindet 
sich im Fluss. Die Gruppierung bietet 
daher für die Phase der Anwärterschaft 
vor allem eine grobe Orientierung der 
entsprechenden Erwartungen, ist aber 
zuerst und insbesondere eine Moment-
aufnahme der jeweils empfundenen 
Berufssituation.

Die Gruppen der 
dienstälteren Beamten

Für die diensterfahrenen Personen er-
scheint eine Vier-Untergruppen-Lösung 
mit einer leicht differenzierteren Sicht-
weise der Interessen plausibel. Auch 
hier ist die Arbeitsplatzsicherheit (mit) 
der wichtigste Aspekt an der vollzug-
lichen Tätigkeit. Losgelöst davon ver-
einigen sich in der ersten Untergruppe 
die Bediensteten, deren Erwartungen 
sich – vergleichbar mit der ersten An-
wärter-Untergruppe – vor allem auf das 
Einbringen eigener Interessen und Fä-
higkeiten richten. Neben der Höhe des 
Einkommens ist ihnen vor allem auch 
die Umsetzung eigener Fähigkeiten 
wichtig und das Gefühl zu haben, etwas 
Sinnvolles zu tun. Aspekte, die auf eine 
Machtausübung hinweisen (wie „Anord-
nungen zu treffen“ oder „Weisungen zu 
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geben“) sind ihnen dagegen unwichtig. 
Diese Untergruppe wird daher ebenfalls 
wie die entsprechende Anwärter-Unter-
gruppe mit dem Begriff „Interessanter 
Job (für mich)“ überschrieben, auch 
wenn die Erwartungen im Unterschied 
zum entsprechenden Anwärter-Cluster 
bei den diensterfahrenen Beamten aus-
differenzierter, relativierter und weniger 
global sind. Verdeutlicht werden kann 
die Einstellung der Personen dieser Un-
tergruppe durch folgendes Zitat: 
„Ich komm relativ viel rum und seh’ sehr, 
sehr viel, und hab auch in verschiedensten 
Bereichen zu tun. Und das macht eben 
auch Spaß. Und auch mit sehr vielen Kolle-
gen – hab’ ich ja damals auch gesagt, ich 
kann nicht gut an einem Arbeitsplatz. Also, 
dies Büro – hatte ich vorhin gesagt – bin ich 
relativ selten. Das wär’ nicht so mein Ding.“ 
(diensterfahrener Beamter; Interview 2) 

Im Gegensatz zu dem ersten Clu-
ster der diensterfahrenen Beamten 
differenzieren die Personen der zwei-
ten Untergruppe kaum zwischen den 
verschiedenen Bedeutsamkeiten ihrer 
Tätigkeit: Ihnen erscheinen (fast) alle As-
pekte wichtig (nahezu alle Skalenwerte 
liegen über dem Wert von 4). Blendet 
man hier aber die Aspekte aus, die auch 
von den anderen drei Diensterfahrenen-
Untergruppen als bedeutsam bewertet 
werden, fällt auf, dass sich die Angaben 
in diesem zweiten Diensterfahrenen-
Cluster besonders durch die Betonung 
des Hilfe-Gedankens hervorheben (zum 
Beispiel Menschen in Not helfen, Hilfe 
bei Resozialisierung). Ähnlich wie den 
Berufsanfängern der dritten Anwärter-
Untergruppe („Helfen – dem einzelnen 
und der Gesellschaft“) kommt es den 
Angehörigen dieser Untergruppe auch 
und besonders auf den Kontakt mit 
und die Unterstützung von anderen 
Menschen an: Kontakt zu Menschen zu 
haben und ihnen (in ihrer Not) helfen zu 
können, Verantwortung für andere zu 
haben und dabei zu helfen, Gefangene 
zu resozialisieren und so eine gesell-
schaftlich wichtige Aufgabe zu erfül-
len. Vergleichsweise weniger wichtig 
sind ihnen dagegen der Beamtenstatus 
sowie das Ausüben von Macht durch 

Anordnungen und Weisungen. Das Be-
sondere dieser Untergruppe scheint 
also beim Dienst am und für den ein-
zelnen Menschen zu liegen. Daher wird 
dieses Cluster einprägsam mit dem Titel 
„Gute Samariter“ überschrieben. Die 
Bedeutung, welche die Beamten in ihrer 
Tätigkeit sehen, drückt sich zum Beispiel 
in folgender Aussage aus: 
„Dass man irgendwas machen konn-
te, helfen konnte, irgendwelchen – bei 
Problemen halt. Man kann natürlich das 
nicht bei allen, weil es zu viele Gefangene 
sind, aber in Einzelfällen. Und wo man 
dann mit einem Gefühl nach Hause geht, 
es war – es hat heute Spaß gemacht.“ 
(diensterfahrener Beamter; Interview 1) 

Auch den Personen der dritten 
Diensterfahrenen-Untergruppe ist es 
wichtig, eine sinnvolle Tätigkeit zu ha-
ben und vielfältige Aufgaben ausüben 
zu können. Dieses Cluster zeichnet sich 
allerdings neben der Bedeutsamkeit der 
Höhe des Einkommens vor allem durch 
die Bedeutsamkeit des Beamtenstatus 
und der Anerkennung für die Arbeit 
aus: Den Personen dieser Untergruppe 
ist als einzigen der Beamtenstatus noch 
wichtiger als der sichere Arbeitsplatz. 
Der Kontakt mit einzelnen Menschen 
ist dabei weniger wichtiger, der Bereich 
möglicher Hilfe zur Resozialisierung 
sogar eher unwichtig. Im Gegensatz 
zur vorherigen Untergruppe geht es 
also weniger um eine (wie auch immer 
geartete) Einzelfall-Hilfeleistung, son-
dern vielmehr um eine entsprechende 
Position in der Gesellschaft. Der Einsatz 
eigener Fähigkeiten und die sinnvolle 
Tätigkeit werden so im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Gesellschaft vor 
Straftaten und einer entsprechenden 
Anerkennung gesehen: 
„Ich bin der Meinung, dass ich das, was ich 
tue, das ist eigentlich das Sinnvollste, was 
überhaupt die Justiz bewirken kann. Dass 
Steuerzahler dadurch entlastet werden, 
dass sie Gefangene nicht durch Zahlung 
unterstützen müssen. Indem wir dafür 
Sorge tragen, dass diese Gefangenen in 
Lohn und Brot kommen. Sprich eigenes 
Geld verdienen.“ (diensterfahrener Beam-
ter; Interview 1)

Aus diesem Grund wird diese Un-
tergruppe mit dem Titel „Status (in der 
Gesellschaft)“ überschrieben.

Das in dieser Untersuchung vierte 
Cluster in der Gruppe der diensterfah-
renen Beamten wird durch die Personen 
gebildet, denen es vor allem auf das 
regelmäßige Einkommen im Zusam-
menhang mit dem sicheren Arbeitsplatz 
ankommt. Kurz gesagt, sehen sie das 
Positive an ihrer Tätigkeit in folgendem 
Punkt: 
„Positiv ist, dass jeden Monat festes Geld 
ins Haus kommt.“ (diensterfahrener Be-
amter, Interview 1) 

Die Bedeutsamkeiten aller anderen 
berufsbezogenen Aspekte weichen 
dahinter zurück. Auf den ersten Blick 
scheint diese Untergruppe damit der 
gleich lautenden Anwärter-Untergrup-
pe „Geld und Arbeit“ zu entsprechen. 
Allerdings zeigt eine genauere Auswer-
tung, dass es zwischen beiden Unter-
gruppen große inhaltliche Unterschiede 
gibt: Bei den Anwärtern handelt es sich 
um Bedienstete, die sich, ihre Rolle und 
ihre Ziele in der vollzuglichen Arbeit 
erst noch finden müssen. Die „Geld und 
Arbeit“-Untergruppe der Dienstälteren 
dagegen ist gekennzeichnet durch das 
Gefühl inhaltlicher Unterforderung, ei-
ner negativen Selbst- und Fremdwahr-
nehmung ihres Berufsbildes und einer 
Unzufriedenheit mit der eigenen beruf-
lichen Entwicklung. Das Positive an ihrer 
Tätigkeit ergibt sich für diese Beamten 
durch einen Vergleich mit der Situation 
außerhalb des Vollzugsdienstes – 
„Der ganze Arbeitsmarkt in Deutschland 
ist kaputt. Und in der Hinsicht bin ich 
froh, Beamter zu sein. Das Leid als Ar-
beitssuchender in der freien Wirtschaft 
ist schlimmer als das, was ich jetzt durch-
mache. Das ist an sich `ne Auswahl des 
kleineren Übels.“ (diensterfahrener Beam-
ter; Interview 2) 

Zufriedenheit und Erfolgserlebnisse 
suchen (und finden) diese Beamten 
nicht mehr in ihrer Arbeit, sondern in 
ihrer Freizeitgestaltung. Die Bedienste-
ten des Diensterfahrenen-Untergruppe 



FS 4/2010  • 205Titel

deln könnte (d. h. das Gefühl, welches 
sich durch eine permanente Unterfor-
derung durch eintönige Aufgaben und 
Resignation an der Tätigkeit einstellt). 
Auch dieser Aspekt spricht für eine 
Anreicherung der Arbeitsinhalte und 
eine Erweiterung des Handlungsspiel-
raumes für den mittleren Allgemeinen 
Vollzugsdienst bei einer gleichzeitigen 
Unterstützung und Rückhalt durch die 
entsprechenden Vorgesetztenebenen 
(wie z. B. das Ermöglichen von Fortbil-
dungen, das Einrichten von Supervision 
oder ein unterstützendes Vorgesetz-
tenverhalten durch Anerkennung und 
Wertschätzung). Gleichzeitig könnten 
solchermaßen proaktive und reaktive 
Handlungsmöglichkeiten (s. Weiner, 
Remer & Remer, 1992) helfen, das auf-
grund des begrenzten Stellenpegels in 
höheren Hierarchiestufen unausweich-
liche Beförderungs- und Karriere-Ende 
im mittleren Dienst abzumildern. 
Der geregelte Ablauf des Vollzugsall-
tages wird vor allem durch die per-
sönlichen Beziehungen zwischen den 
Bediensteten und den Inhaftierten er-
möglicht (s. auch Liebling & Price, 1998). 
Diese Beziehungen vermitteln und be-
inhalten zum einen Macht und Autori-
tät, aber zum anderen auch Vertrauen 
und Respekt. Gerade in der Diskussion 
über strafverschärfende Maßnahmen 
und bei Überlegungen zu weiterer Per-
sonalreduzierung – ermöglicht durch 
technische Aufrüstung des Justizvoll-
zuges – wird der Aspekt der sozialen 
Sicherheit auch nach innen oft genug 
ignoriert (Bierschwale, 1997; Korndör-
fer, 2001). Wie abhängig die Bedienste-
ten in ihrem Arbeitsalltag von einem 
guten Kontakt zu den Gefangenen sind, 
verdeutlicht folgendes Zitat:
„So ein Gefangener, der merkt, ich tue 
auch was für ihn, der kriegt auch ̀ ne ganz 
andere Einstellung. Und ich persönlich 
hab immer so gesagt, wenn mich mal 
vielleicht aus irgendeiner Situation heraus 
ein Gefangener auf den Wohngruppen 
vielleicht angegriffen hätte, bin ich relativ 
sicher, dass da, wo ich länger Dienst ge-
macht habe, für mich `n anderer Gefan-
gener den Alarmknopf drückt. Das glaub 
ich. Und ich glaub’ bei manchen andern 

„Geld und Arbeit“ entsprechen somit 
dem stereotypen Bild eines innerlich 
gekündigt habenden Beamten. 

Fazit und Schlussfolgerungen

Dass auch bereits dienstjunge Kollegen 
schnell in den Bereich der inneren Kün-
digung ‚abrutschen’ können (vgl. auch 
Herzog, 2008), verdeutlicht folgende 
Aussage eines jungen Beamten:
„Ich hab ja zum Beispiel jetzt auch junge 
Kollegen miterlebt, die auch kurz vor mir 
fertig waren mit der Ausbildung so. Die 
sind in der Ausbildung gewesen voll mit 
vollem Enthusiasmus, ja, alles dabei. Die 
waren kaum fertig mit der Ausbildung. 
Und wenn man dann was gesagt hat, 
dann kamen die gleich auf was ‚Komm 
lass sein, kannst eh nix ändern.’ Also kurz 
nach der Ausbildung ist schon dieser Ein-
schnitt da, wo man denn immer diese 
Bretter kriegt. […] Und wenn einer, der 
gerade fertig ist mit der Ausbildung, das 
schon sagt, der das beobachtet hat in 
der kurzen Zeit, wo er da war – na denn 
möchte ich ja nicht diese Dunkelziffer 
wissen, die dabei ist.“ (Anwärter für den 
JVD, nach Fachlehrgang; Interview 1) 

Insgesamt bieten die Ergebnisse der 
Untersuchung „Paid Prisoners – Bezahlte 
Gefangene?!“ nicht nur Anhaltspunkte 
für die weitere wissenschaftliche Voll-
zugsforschung, sondern auch Hinweise 
für eine praktische Umsetzung in den 
vollzuglichen Arbeitsalltag. Nach offi-
ziellen Informationen einmal für eine 
Arbeit eingestellt, die „hohe Anforde-
rungen an die Fähigkeiten der Beam-
tinnen und Beamten des allgemeinen 
Justizvollzugsdienstes“ mit „sozialem 
Verständnis, geistiger Beweglichkeit, 
persönlicher Initiative, Überzeugungs-
kraft, Ausgeglichenheit und Toleranz“ 
fordert (Bildungsinstitut des nds. Justiz-
vollzuges, 2005), findet sich der einzelne 
Bedienstete in einer Situation wieder, 
in der ihm keine Zeit gelassen wird, 
diese Fähigkeiten und Fertigkeiten auch 
einzusetzen:
„Auf der Station, man soll sich um die 
Gefangenen ja auch kümmern. Das ist 
ja unsere Aufgabe. Da hab ich das mal 

gelernt, laut Gesetz sogar, ne. Ich hab aber 
keine Zeit. Die wird mir ja genommen an 
anderer Stelle.“ (diensterfahrener Beam-
ter; Interview 2) 

Eine erste und einfache Möglichkeit, 
den negativen Auswirkungen in der 
beruflichen Tätigkeit im Justizvollzug 
(Stichworte: innere Kündigung, frühzei-
tige Pensionierung, Versetzungen aus 
dem Justizvollzugsdienst – bei jeweils 
entsprechenden Kosten) entgegen zu 
wirken, könnte so zum Beispiel sein, 
die offiziellen Informationen bezüg-
lich der Tätigkeit als Justizvollzugsbe-
amter entsprechend zu überarbeiten 
(Thema Öffentlichkeitsarbeit)3. Eine 
realistischere Präsentation der Möglich-
keiten und Grenzen der vollzuglichen 
Arbeit im allgemeinen Vollzugsdienst 
würde so zum einen die persönlichen 
Erwartungen an die berufliche Tätigkeit 
vergleichsweise realistischer gestalten. 
Zum anderen würden aber auch die 
Erwartungen sowohl von Seiten des 
Dienstherrn als auch der Öffentlichkeit 
bezüglich dessen, was der Vollzug und 
seine Mitarbeiter unter den gegebenen 
Umständen leisten kann, entsprechend 
passend machen. 
Im weiteren Verlauf sollte bereits in der 
Bewerbungsphase besonderes Augen-
merk auf diejenigen Personen gerich-
tet werden, die mit ihrer Tätigkeit vor 
allem persönliche Einzelfallhilfe oder 
gesellschaftlichen Status verbinden. 
Gerade diese Beamten benötigen ei-
nen entsprechenden Rückhalt (zum 
Beispiel durch eine offizielle Supervi-
sion), um bei ihren Bemühungen nicht 
frustriert zu werden und auszubren-
nen. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob es sich bei dem be-
obachteten Phänomen des ‚Ausbren-
nens’ tatsächlich um das so genannte 
Burnout-Syndrom (Maslach, Jackson 
& Leiter, 1996) handelt. Insbesondere 
im Zusammenhang mit der von den 
Bediensteten angegebenen gefühlten 
quantitativen und vor allem qualitativen 
Unterforderung in ihrer Arbeit liegt die 
Vermutung nahe, dass es sich auch um 
die von Rothlin und Werder (2007) als 
Boreout bezeichnete Erscheinung han-
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Kollegen, da würde jeder verschwinden 
und keiner hätte das gesehen. Da bin ich 
mir auch relativ sicher.“ (Anwärter für den 
JVD, nach Fachlehrgang; Interview 1) 

Die Arbeit im Justizvollzug ist trotz 
aller Vorgaben durch Bürokratie und 
Verwaltung eine Arbeit am und mit 
Menschen. Die dem Justizvollzugsbe-
amten ebenfalls zugehörige Rolle des 
Friedensstifters und -bewahrers auf-
grund persönlicher Kommunikation mit 
dem Gefangenen („peacekeeping role 
of prison staff“, Liebling & Price, 1998,  
S. 17) wird sowohl von Seiten des Dienst-
herrn als auch von der Öffentlichkeit 
oftmals übersehen. Daher scheint bei 
der derzeitigen Situation die Bezeich-
nung als „Paid Prisoners“ – als „bezahlte 
Gefangene“ – einen wahren Kern zu 
beinhalten: Häufig zwingen die voll-
zuglichen Umstände durch den Behör-
denapparat den Bediensteten im Justiz-
vollzug das Gefühl des Gefangenseins 
auf. Es ist dem individuellen Verdienst 
der Beamten und ihren fortdauernden 
Anstrengungen geschuldet, wenn sie 
es schaffen, sich trotz dieser Umstän-
de ihre „Freiheit“ zu bewahren. Diese 
Bemühungen und Anstrengungen wer-
den in einem letzten Zitat deutlich, aus 
welchem auch der Titel dieses Artikels 
entnommen wurde: 
„Mir ist die Zeit noch zu lang, die ich habe, 
als dass ich jetzt – für mich bedeutet das 
Stillstand. Klar, auch wenn ich hier viel-
leicht noch mal in andern Bereich… in 
andern Bereich kommen würde, dann 
wäre das für kurze Zeit noch mal so was, 
wo ich mich engagieren könnte. Oder wo 
ich sage: ‚Okay, das ist jetzt ̀ n Bereich, da 
möchte ich ganz gerne planen’, bloß… 
[…] Ich denke aber, das wär’ auch `n 
Zeitraum von maximal fünf Jahren, wo ich 
dann… Dann würde das irgendwie lau-
fen, und dann würd’ ich da auch wieder 
stehen und mich fragen: ‚So, was mach ich 
jetzt?’, ne. Darum muss ich mir irgendwie 
hier `ne Perspektive schaffen.“ (dienster-
fahrener Beamter; Interview 2)
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ihren Dienst eigenverantwortlich in der 
Justizvollzugsanstalt Iserlohn aufneh-
men?

Wolfgang Herr: Die jungen Kollegen 
kommen mit vielen neuen Ideen, wie 
Vollzug besser laufen könnte, sie sind 
unbekümmerter, selbstbewusster und 
fordernder. Früher galt es zunächst, sich 
hinten anzustellen und sich einzurei-
hen. Viele junge Kollegen stellen gut be-
währte Abläufe, die jahrelang Bestand 
hatten, schon mal in Frage, das hätten 
wir uns früher so nicht getraut.

FORUM STRAFVOLLZUG: Was war in der 
„guten alten Zeit“ bezogen auf das Be-
rufsbild des AVD besser als heute?

Wolfgang Herr: Wir hatten mehr Beför-
derungsmöglichkeiten, wir starteten 
mit A 5 als Assistent, wurden zum 
Sekretär oder gar zum Obersekretär 
und vielleicht zum Hauptsekretär be-
fördert. Wenige wurden sogar Amts-
inspektor, das war damals schon was. 
Beförderungen galten als positive 
Bestätigung der jahrelangen guten 
Arbeit und hatten einen sehr motivie-
renden Charakter. Wir waren, so glaube 
ich jedenfalls, mit mehr Berufsstolz 
ausgestattet als die Kolleginnen und 
Kollegen heute. Das Ansehen des Be-
rufes in der Öffentlichkeit war meines 
Erachtens früher auch besser, weil es 
für die Öffentlichkeit keinen Detailblick 
in das Anstaltsleben gab; heute finden 
Sie jedes „Versagen“ eines Beamten, 
egal auf welcher Hierarchieebene, am 
nächsten Tag in der Zeitung wieder. 
Auch war der Zusammenhalt zwischen 
den Kollegen stärker als heute.

FORUM STRAFVOLLZUG: Aktuell hört man 
aus vielen deutschen Haftanstalten, dass 
das „Jobdenken“ stärker vorherrscht als 
die persönliche Verantwortungsüber-
nahme über den eigenen Tellerrand 

FORUM STRAFVOLLZUG hat sich mit einem 
sehr erfahrenen AVD-Angehörigen aus 
der Justizvollzugsanstalt Iserlohn in 
Nordrhein-Westfalen unterhalten.

Wolfgang Herr ist seit 32 Jahren in der 
Justizvollzugsanstalt Iserlohn beschäf-
tigt und ist zurzeit Bereichsleiter in der 
Schulabteilung der Anstalt und verant-
wortlich für ca. 60 junge Gefangene, die 
eine Schulausbildung machen.
.

FORUM STRAFVOLLZUG: Herr Herr, be-
schreiben Sie doch bitte einmal in weni-
gen Sätzen, wie sich heute die Arbeit des 
AVD auf den Stationen/Abteilungen von 
den Bedingungen und Aufgaben vor 25 
Jahren grundsätzlich unterscheidet.

Wolfgang Herr: Vor 25 Jahren haben wir 
alle wichtigen Informationen in einem 
sehr differenzierten Buchwerk festge-
halten, heute wird fast alles zentral in 
den PC eingespeist. Ohne die moderne 
Informationstechnologie geht heute 
gar nichts mehr und es wird viel Zeit 
im Sitzen verbracht. Der E-Mail-Verkehr 
ersetzt heute manches persönliche Tref-
fen der Kollegen untereinander. Das, 
was heute alles schriftlich dokumentiert 
werden muss, ist sicher 3-fach so viel 
geworden. Gut ist heute natürlich, dass 
die Verwaltungswege viel viel schlan-
ker geworden sind, im gleichen Zuge 
haben heute die AVD-Kollegen mehr 
Verantwortung und Mitbestimmungs-
befugnisse als früher. Heute werden alle 
jungen Mitarbeiter 2 Jahre intensiv aus-
gebildet und sind theoretisch qualifi-
zierter als früher, ob sie aber tatsächlich 
mehr bei jedem einzelnen Gefangenen 
bewirken, bezweifele ich manchmal.

FORUM STRAFVOLLZUG: Worum benei-
den Sie heute junge Kolleginnen und 
Kollegen, wenn sie frisch ausgebildet 
von der Justizvollzugsschule des Landes 

Wie hat sich das Berufsbild des allgemeinen 
Vollzugsdienstes (AVD) in den vergangenen 
30 Jahren entwickelt?

hinaus, das gilt offensichtlich für alle 
Laufbahnen und Berufsgruppen. Wie 
sind Ihre Erfahrungen in diesem Zu-
sammenhang?

Wolfgang Herr: Früher war nach meiner 
Einschätzung der Verlass auf die Kolle-
gen deutlich größer als heute und wir 
fühlten uns stark für das Gesamtwohl 
der Anstalt verantwortlich. Ein Indiz 
für die Identifikation mit dem Arbeits-
platz sind sicher auch die Fehltage der 
Mitarbeiter. Vor 25–30 Jahren lagen 
sie, soweit ich mich erinnern kann, im 
Durchschnitt im einstelligen Bereich; 
die Fehltage durch „dienstunfähige Er-
krankung“ – wie es im Amtsdeutsch ja 
heißt – liegen heute zwischen 16–20 
Tagen pro Jahr. Die Belastungen sind 
heute nach meinen Erfahrungen nicht 
höher als früher, aber anders geartet. 
Von entscheidender Bedeutung ist nach 
wie vor die Einstellung zum Beruf und 
zur Gesamtaufgabe in der jeweiligen 
Anstalt. Heute ist die „emotionale Ver-
bundenheit“ mit der eigenen Anstalt 
nicht mehr so stark wie früher; das ist 
ein Gefühl von mir, das ich nicht mit 
Zahlen/Daten belegen kann.

FORUM STRAFVOLLZUG: Inwieweit spie-
len die Gefangenen hinsichtlich dieser 
Entwicklung eine Rolle?

Wolfgang Herr: Eine große Rolle, denn 
heute gibt es mehr Gefangene mit 
„Persönlichkeitsstörungen“ und Dro-
genbelastungen als früher. Die „Klien-
tel“ ist schwieriger geworden und die 
kriminelle Karriere beginnt bei den 
jungen Gefangenen früher und es gibt 
viele Intensivtäter unter 20 Jahren. Das 
erfordert einen anderen Umgang der 
Bediensteten mit den Gefangenen. Sich  
um den Einzelfall zu „kümmern“, ist  
zwar immer noch die Regel, jedoch 
funktionieren oft selbst ausgeklügel-
te Erziehungs-, Behandlungs- und 
Förderpläne nicht mehr und müssen 
häufig neu überarbeitet werden. Ent-
scheidend ist allerdings immer noch 
der Mensch vor Ort, der sich intensiv 
um den Einzelfall kümmert oder nur  
„formal abarbeitet“.
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FORUM STRAFVOLLZUG: Sind auch die 
Führungskräfte von heute nicht mehr 
das, was sie früher mal waren?

Wolfgang Herr: Das kommt immer auf 
die Einzelperson an. Früher gab es 
„gute“ Vorgesetzte und heute auch. 
Die heutigen Anforderungen an Füh-
rungskräfte sind jedoch höher als vor 25 
Jahren. Es ist mehr Flexibilität gefordert 
und es gibt mehr  „Störfeuer“ von außen. 
Die heute sehr bedeutungsvolle Füh-
rungsriege kommt aus dem gehobenen 
Dienst und die hat mehr Nähe zur „Basis“ 
als früher. Das ist eine gute Entwicklung, 
denn Standesdünkel sind heute eher 
selten. Es ist auch viel Verantwortung 
nach unten delegiert worden, die Hie-
rarchien sind flacher geworden.

FORUM STRAFVOLLZUG: Zurzeit gibt es 
bundesweit im AVD einen Frauenan-
teil von ca. 15 Prozent. Vor 25 Jahren 
lag dieser Anteil unter 5 Prozent. Wie 
bewerten Sie diese Entwicklung?

Wolfgang Herr: Das ist absolut eine gute 
Entwicklung, denn der höher gewor-
dene Frauenanteil ergab eine „Klima-
verbesserung“ in den Anstalten. Die 
Umgangskultur, auch im Zusammen-
hang mit den Gefangenen, ist heute 
eine bessere als früher. Frauen sind in 
der Regel kommunikativer als Männer 
und kriegen eher mit, wenn was nicht 
stimmt und sind nicht so schnell belei-
digt wie Männer, wenn es mal deutliche 
Meinungsverschiedenheiten gibt. Ein 
Nachteil sind manchmal die Bezie-
hungsgeschichten, die sich naturge-
mäß zwischen Männern und Frauen 
entwickeln, aber das Phänomen gibt es 
in allen Teilen der Berufswelt.

FORUM STRAFVOLLZUG: Was meinen Sie, 
Herr Herr, was läuft zurzeit nicht rund 
in der gesamten Personalpolitik vieler 
Anstalten, insbesondere im AVD?

Wolfgang Herr: Ich kann nur meine 
Erfahrungen aus meiner Anstalt da 
einbringen, alles andere wären Mut-
maßungen. Auf der einen Seite gibt es 
immer noch, zwar nicht mehr so stark 

wie früher, die „Vetternwirtschaft“, z. B. 
bei Einstellungen und Beförderungen, 
auf der anderen Seite ist die Qualität 
des Personals durch ein besseres Aus-
wahlverfahren gestiegen. Insbesondere 
sollte man in der Laufbahn des AVD da-
rauf achten, dass nicht nur Abiturienten 
oder Bewerber mit Fachhochschulreife 
eingestellt werden, weil ihnen in der Re-
gel die Berufserfahrung fehlt. Kollegen 
Ende 20 mit Kenntnissen und Erfah-
rungen aus einer anderen Berufswelt 
werden oftmals auch von den Gefange-
nen stärker respektiert als die „jungen 
Schlauen“.

FORUM STRAFVOLLZUG: Wenn Sie ei-
nen Zukunftswunsch für die weitere 
Entwicklung beim „Kernpersonal AVD“ 
formulieren dürften, wie würde der 
lauten?

Wolfgang Herr: Mehr „gestandene Leu-
te“ mit einer gewissen Lebenserfah-
rung einstellen. Das Dienstrecht sollte 
es zulassen, die Kolleginnen und Kolle-
gen 5 Jahre zu beobachten, bevor die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis 
erfolgt. Ferner sollte jede Anstalt ein 
klares Leitbild haben, das Orientierung 
gibt, insbesondere auch für den AVD. 
Anstaltsleitung und andere Vorgesetzte 
sollten stärker darauf hinwirken, dass 
jeder Mitarbeiter weiß, was gefordert ist 
und wie die „Spielregeln“ lauten.
Dazu gehören klare Ziele und entspre-
chende Maßnahmenplanung auf der 
Grundlage der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, also insgesamt mehr Struk-
turvorgabe.

FORUM STRAFVOLLZUG: Herr Herr, wenn 
Sie heute 25 Jahre alt wären und sich 
beruflich neu orientieren müssten, 
würde die Berufswahl Sie wieder in ein 
Gefängnis führen?

Wolfgang Herr: Ja, unter bestimmten 
Bedingungen.

Es müssen stärker klare Erfolge im 1. 
täglichen Dienst sichtbar gemacht 
bzw. organisiert werden.
Die Vielfalt des Berufes muss erhal-2. 
ten bleiben.

Leistungsgerechte Bezahlung, wer 3. 
mehr tut und mehr bewirkt als ande-
re, sollte es finanziell auch merken.

FORUM STRAFVOLLZUG: Herr Herr, danke 
für das Gespräch!

Wolfgang Herr
AVD Justizvollzugsanstalt Iserlohn
wolfgang.herr@online.de

Günter Schroven
FS-Redakteur und Leiter des Bildungsinstitutes für 
den niedersächsischen Justizvollzug
günter.schroven@justiz.niedersachsen.de
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zent, bei den dann noch Verbleibenden im 
mündlichen Testverfahren bei ebenfalls 
sehr hohen 64 Prozent.

Schlechtes Image

Ein Grund, warum sich die Wunschkan-
didaten und -kandidatinnen für den all-
gemeinen Justizdienst kaum bewerben, 
liegt mit an dem nach wie vor schlechten 
gesellschaftlichen Ansehen des Berufs. 
Hier ist noch mehr Öffentlichkeitsarbeit 
wünschenswert, damit z. B. in Pressebe-
richten endlich auf Bezeichnungen wie 
„Schließer“ und „Gefängniswärter“ ver-

Die Nachfrage ist groß. Jeden Monat 
liegen gut hundert Bewerbungs-

schreiben für einen Ausbildungsplatz im 
Postfach der Bildungsstätte Justizvoll-
zug. Trotzdem ist es schwierig, geeignete  
Bewerberinnen und Bewerber für den 
Berliner Justizvollzug zu finden. Die Aus-
wertung der Bewerbungen im Jahr 2009 
zeigte, dass die Anforderungen für viele 
zu hoch sind: Nur knapp sieben Prozent 
aller Kandidaten und Kandidatinnen sind 
geeignet. Die Folge: Für 100 zu besetzen- 
de Ausbildungsplätze werden derzeit 
knapp 1500 Bewerbungen benötigt.

Im Schnitt kann nur etwa die Hälfte 
derer, die sich bewerben, zum Testver-
fahren zugelassen werden. 
Der Rest scheidet vorab  
aus: Wegen eigenen man-
gelnden Interesses (z.B. 
unentschuldigtes Fehlen 
beim Test) oder fehlenden 
formalen oder persönlichen 
Voraussetzungen (z.B. Vor-
strafen, Form der Bewer-
bung). Auch die Durchfall-
quote beim schriftlichen 
Testverfahren liegt nahezu 
gleichbleibend bei 60 Pro-

Gutes Personal händeringend gesucht 
Angelika Lichthard

zichtet würde. Denn die Bediensteten 
des Justizvollzuges leisten Tag für Tag 
eine hochkomplexe Arbeit, die Profes-
sionalität sowie eine schnelle und gute 
Auffassungsgabe voraussetzen. 

Wandel des Berufsbilds

Der ständige Wandel der Gesellschaft und 
somit auch die Zusammensetzung der 
Inhaftierten in den Haftanstalten, die stets 
ein Spiegelbild der gesamtgesellschaft-
lichen Strömungen darstellt, haben auch 
das Berufsbild geändert. Gesucht werden 
nicht mehr – wie 1979 – der  „gestandene 
männliche Handwerker“, sondern Frauen 
und Männer, mit und ohne Migrations-
hintergrund unterschiedlichen Alters, die 
sich dieser Herausforderung gewachsen 
sehen und sie annehmen wollen. 

Die ideale Besetzung 

Wie sieht die oder der perfekte Auszubil-
dende denn nun aus? Wer sich für den 
mittleren allgemeinen Vollzugsdienst 
bewerben will, kann sich im Internet 
über die Anforderungen, Erwartungen 
und Vorstellungen einer Idealbesetzung 
informieren.

Von guten Allgemein- und Fach-
kenntnissen, intellektueller Beweg-
lichkeit, Lernbereitschaft, Verantwor-
tungsbewusstsein, Empathiefähigkeit, 
Ausgeglichenheit und Toleranz, hoher 
psychischer und physischer Belastbar-
keit ... ist dort die Rede. In der Tat wer-
den diese Kompetenzen benötigt, um 
den Auftrag einer Justizvollzugsanstalt 
erfüllen zu können.

Aber wer kann all das vorweisen, 
gar kontinuierlich bieten in einem Be-
rufsfeld, das der allgemeinen Öffent-
lichkeit im Wesentlichen nicht bekannt 
ist und das sich fortwährend gegen ein 
schlechtes Image und wenig Anerken-
nung zur Wehr setzen muss – insbeson-
dere dann, wenn das Hauptmotiv für 
eine Bewerbung in der Sicherheit des 
Arbeitsplatzes liegt?

Geeignete Bildung und die nötigen 
gesundheitlichen Erfordernisse sind auf 
jeden Fall bereits rein formale Vorausset-

Werbung in der Presse 1979

Titel
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zungen für eine Bewerbung. Dem Bild 
des idealen Vollzugsbediensteten mit 
den nötigen Kompetenzen kann man 
sich vor allem in Gesprächen mit Men-
schen nähern, die bereits im Justizvollzug 
arbeiten.

Denn das Leben dort findet nicht 
nur in engem Kontakt mit den Gefange-
nen, sondern – ebenso dicht und noch 
dazu voneinander abhängig – mit den 
Kolleginnen und Kollegen statt. Diese 
besonders enge Zusammenarbeit sieht 
der Gesetzgeber sogar als Gebot vor. 
Konsens bei all diesen Gesprächen ist 
immer wieder: Der oder die ideale Voll-
zugsbedienstete muss das Herz und 
den Verstand auf dem richtigen Fleck 
haben! 

Im Vollzug werden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit ganz unterschied-
lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ge-
braucht. Die Kunst ist es, die eine oder 
den anderen so einzusetzen bzw. so zu 
schulen, wie es den Anforderungen des 
jeweiligen Arbeitsplatzes entspricht. 

Es ist illusionär, das „Allround-Ta-
lent“ zu finden. Das gibt es nicht. So 
vielfältig die Gefangenen in den Justiz-
vollzugsanstalten sind, so vielfältig ist 
auch das Personal – und muss es auch 
sein. Und – nur die Bediensteten, die 
Zufriedenheit aus dem eigenen Tun 
ziehen, sich mit Ihren Kompetenzen 
anerkannt und geschätzt fühlen, wer-
den den gesetzlichen Auftrag erwar-
tungsgemäß erfüllen.

Rosemarie Dorsch-Jäger
Fachbereichsleitung Ausbildung 
Bildungsstätte Justizvollzug Berlin

Aufgabe: 
Ausbildung für den Vollzug 

Mitte der 60’er Jahre fing mit einer 14-tä-
gigen Einführung zum/zur Hilfsaufseher/in 
im Angestelltenverhältnis die Ausbildung 
im allgemeinen Vollzugsdienst an. Daraus 
wurde 1977 eine einjährige Ausbildung 
mit anschließender Verbeamtung, die sich 
zu einer anderthalb Jahre dauernden Aus-
bildung für Anwärterinnen und Anwärter 
entwickelte, bis daraus Anfang 1987 die bis 
heute bundesweit gültige Zwei-Jahres-
Ausbildung wurde. 

Inhaltlich hat die Ausbildung für den 
allgemeinen Vollzugsdienst in diesen Jah-
ren mehrere „Quantensprünge“ erfahren. 
Insbesondere das neue Strafvollzugsge-
setz 1977 hatte ganz wesentliche und 
einschneidende Auswirkungen auf die 
Vollzugsarbeit und mithin auf die erfor-
derliche Aus- und Fortbildung. 

Neben der inhaltlichen Arbeit erfordert 
auch die Einsatzplanung von Dozentinnen 
und Dozenten besondere Aufmerksamkeit. 
Die Bildungsstätte koordiniert derzeit 160 
Lehrkräfte, hauptsächlich Bedienstete der 
Vollzugsanstalten, die nicht hauptamtlich 
unterrichten sind. 

Die Koordination ist zeitlich außeror-
dentlich aufwändig, da die kurzfristigen 
dienstlichen Verpflichtungen der Dozen-
tinnen und Dozenten der Ausbildungspla-
nung oft entgegenstehen und die Stun-
denpläne immer wieder geändert werden 
müssen. 

Insgesamt 24 Monate werden die künf-
tigen Mitarbeitenden des allgemeinen Voll-
zugsdienstes auf die Aufgaben des Justiz-
vollzuges und ihre Rolle darin vorbereitet. 
In der Ausbildung wechseln sich praktische 
Abschnitte in den Justizeinrichtungen (15 
Monate) mit theoretischen Abschnitten in 
der Bildungsstätte (9 Monate) ab. 

Berlin hat sich bereits vor einiger Zeit 
erfolgreich auf den Weg gemacht, ein 
Gleichgewicht zwischen reiner Kennt-
nisvermittlung und der Vermittlung 
und dem Training vollzugspraktischer 
Fertigkeiten und Fähigkeiten und her-
zustellen. Zum Ende der Ausbildung 
bzw. der theoretischen Unterweisung 
sollen die Auszubildenden vor allem 
fähig und bereit sein,

die ihnen übertragenen Aufgaben  -
bestmöglich zu erfüllen,
mit anderen Berufsgruppen zusam- -
menzuarbeiten,
Gefangenen mit einem positiven  -
Menschenbild begegnen,
sich aktiv in Problemlösungsprozesse  -
einzubringen,
eigenes Verhalten zu reflektieren,  -
sich aktiv und verantwortlich für die  -
Ziele der eigenen Behörde einzu-
setzen.

Vollzugspraktisches Training 

Das Training von Eigensicherung und 
Sicherungstechniken (EST) nimmt in 
Berlin einen hohen Stellenwert ein 
– sowohl in der Aus- als auch in der 
Fortbildung. Im Vorbereitungsdienst 
für den allgemeinen Vollzugdienst 
sind in den zwei Jahren 32 Stunden 
ausschließlich diesem Thema gewid-
met. 

Ergänzt werden diese Stunden 
durch das Interdisziplinäre Praxis-
training (IPT), in welchem auch die 
Eigensicherung praxisnah geübt und 
reflektiert wird. Ein Großteil des Trai-
nings findet in unmittelbarer räum-
licher Nähe zur  Bildungsstätte in der 
Sporthalle der JVA Charlottenburg 
statt.

Steht im ersten Ausbildungsab-
schnitt das Erlernen von Techniken 
der Selbstverteidigung und die Eigen-
sicherung im Vordergrund, so geht 
es im zweiten Ausbildungsabschnitt 
um die Anwendung unmittelbaren 
Zwangs auch im Zusammenwirken als 
Team und um besonnenes Verhalten 
in Einsatzsituationen.

Wichtige Arbeitsgrundlage für das 
Training ist das in Berlin erstellte Ar-
beitsheft zum EST. Darin sind neben 
bildhaften Darstellungen der jewei-
ligen Techniken mit kurzer Beschrei-
bung auch Hinweise zur Rechtslage 
enthalten. 
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Auch nach der Ausbildung bietet 
die Bildungsstätte Justizvollzug Berlin 
in speziellen Fortbildungen ein diffe-
renziertes Angebot an Trainingsmög-
lichkeiten. Soweit es in den jeweiligen 
Vollzugsbehörden keine dezentralen 
Trainingsangebote gibt, plant und 
organisiert die Bildungsstätte zentral 
auch Trainings für „wenig Geübte“ und 
besonders für Mitarbeiterinnen. 

Train the Trainer 

Die Qualität der Trainings wird unter  
anderen durch ein regelmäßiges Fort-
bildungsangebot für Trainer und Trai-
nerinnen und sonstige Multiplikatoren 
auch mit Experten und Expertinnen aus 
anderen Bundesländern gesichert.

Bernd Künecke
Fachbereichsleitung Ausbildung
Bildungsstätte Justizvollzug Berlin 

Aufgabe: 
Fortbildung im Vollzug

Neben der Ausbildung gewährleistet die 
Bildungsstätte Justizvollzug auch ein ju-
stizspezifisches und zeitgemäßes Fort-
bildungsangebot. 2009 haben insgesamt 
1.368 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
80 Fortbildungsmaßnahmen und Work-
shops der Bildungsstätte teilgenommen. 
Das entspricht ca. 47 Prozent aller Be-
diensteten im Berliner Justizvollzug. Die 
Teilnahme an Fortbildungen bei externen 
Einrichtungen ist hierbei nicht erfasst.

Übergeordnetes Ziel aller Fortbildung-
sangebote ist es, die Mitarbeitenden in den 
Justizeinrichtungen auf ihrem Berufsweg 

zu begleiten, sie zu fördern und zu fordern, 
sie auf neue Aufgaben vorzubereiten und 
sie dazu zu befähigen, mit den vielfältigen 
Arbeitsanforderungen und Leistungs-
erwartungen psychisch stabil umgehen 
zu können. 

Bei allem müssen die individuelle Ent-
wicklung der Bediensteten und die Ent-
wicklung der Organisation Justizvollzug 
als Ganzes stets in einer angemessenen 
Balance zueinander stehen. Dieses Ziel 
ist nur zu erreichen, wenn die Justizein-
richtungen in die Planung und Evaluati-
on der Fortbildung einbezogen werden.  
In Berlin geschieht dies durch regel-
mäßige Planungsgespräche mit den 
einzelnen Einrichtungen, halbjährliche 
gemeinsame Fortbildungskonferenzen 
und ein transparentes Feedback zu den 
Fortbildungsveranstaltungen. Das Fortbil 
dungsangebot muss den Bedarf der Pra- 
xis abdecken und zugleich übergeord- 
nete Interessen der landeseigenen Justiz-
politik berücksichtigen. 

Themenschwerpunkte der angebotenen 
Seminare sind:

Vollzugspädagogische Inhalte -
Krisen- und Suizidvermeidung -
Konflikt- und Stressmanagement -
Interkulturelle Kompetenz  -
Soziale Kompetenz -
Organisationsentwicklung -
Umgang mit rechtsradikalen Ten- -
denzen
Eigensicherungstraining -

Ein weiterer Schwerpunkt der Fortbil-
dung ist die Konzeption, Organisation 
und Umsetzung von Seminarreihen, 
wie z.B.

Berufsbegleitende Seminarreihen  -
nur für Frauen, bzw. nur für Männer 
im mittleren Dienst (Gender Trai-
nings) über zwei Jahre;
Berufsbegleitende Seminarreihe für  -
junge Führungskräfte im gehobenen 
Dienst über ein Jahr; 
Qualifizierungsmaßnahme -
 „Sozialtherapie“ über ein Jahr; -
Qualifizierungsmaßnahme  -
„Ausbildung für Ausbilderinnen und 
Ausbilder im Justizvollzug“ über ein 
halbes Jahr;

Einführungsseminar für neu einge- -
stellte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des gehobenen und höheren 
Dienstes im Justizvollzug über ein 
halbes Jahr.

Neben der Informations- und Wissensver-
mittlung, der Vorbereitung auf die Über-
nahme verantwortungsvoller Tätigkeiten 
und der Frauenförderung spielen in diesen 
Fortbildungsreihen die Zusammenarbeit 
und das Zusammenwachsen der Lern-
gruppe, die Stärkung der individuellen 
sozialen Kompetenzen sowie die Reflek-
tion des Erlernten und die Umsetzung in 
die tägliche Praxis eine große Rolle. 

Nicht ohne Kooperationen

Bei diesen vielfältigen Aufgaben in der 
Aus- und Fortbildung steht die Bildungs-
stätte Justizvollzug nicht isoliert da. Es 
besteht ein enger Austausch zwischen 
Praxis und Theorie, also zwischen den 
Ausbildungsleiterinnen und -leitern 
bzw. Fortbildungsbeauftragten der Voll-
zugsanstalten und der Bildungsstätte. 
Ohne diese enge Zusammenarbeit wäre 
es nicht möglich,  stets nah an der Praxis 
aus- und fortzubilden. 

Zudem werden in einer jährlichen 
Bundestagung aller Aus- und Fortbil-
dungseinrichtungen des Justizvollzugs 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz länderübergreifende Interes-
sen, mögliche gemeinsame Aktionen 
und Angebote diskutiert. Wesentlicher 
Bestandteil der jährlichen Tagung ist 
auch die kollegiale Beratung, und  
tragfähige gemeinsame Standards zu 
erörtern. 

Auf regionaler Ebene kooperiert die 
Bildungsstätte Justizvollzug bedarfso-
rientiert mit der Verwaltungsakademie 
des Landes Berlin, der Aus- und Fort-
bildungsstelle der Berliner Polizei und 
weiteren externen Anbietern.

Unter Aufsicht und doch 
eigenständig

Der Bereich „Aus- und Fortbildung für 
den Berliner Justizvollzug“ existiert seit 
Mitte der 1960-er Jahre und war zuletzt 
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Die Aufgaben

Organisation und Steuerung des  -
Bewerbungsverfahrens für die Lauf-
bahn des allgemeinen Justizvoll-
zugsdienst und des mittleren Ver-
waltungsdienstes;
Ausbildung des allgemeinen Voll- -
zugsdienstes und des mittleren Ver-
waltungsdienstes;
Einführung des Krankenpflege- und  -
des Werkdienstes in den Justiz- 
vollzug; 
Planung, Organisation und Umset- -
zung von Fortbildungen und berufs-
begleitenden Seminarreihen für die 
Beschäftigten der Berliner Justizein-
richtungen sowie der Sozialen Dien-
ste der Justiz.

http://www.berlin.de/sen/justiz/
bildungsstaette-justizvollzug/
bildungsstaette-justizvollzug.index.html

Kontakt: Bildungsstätte Justizvollzug bei der 
JVA Charlottenburg, 
Friedrich-Olbricht-Damm 17, 13627 Berlin

Angelika Lichthard
Leiterin der Bildungsstätte Justizvollzug Berlin
Angelika.Lichthard@bjv.berlin.de 

in der Senatsverwaltung für Justiz unter-
gebracht. 2007 wurde erstmalig – und 
auch einmalig in der Bundesrepublik 
Deutschland – die Ansiedlung in eine 
Anstalt des geschlossenen Männervoll-
zugs beschlossen.

Ziel der Senatsverwaltung für Justiz 
war es, eine Trennlinie zwischen den 
strategischen und den operativen Auf-
gaben zu ziehen. Bei der Einrichtung 
einer „Aus- und Fortbildungsstätte für 
den Berliner Justizvollzug“ sollte es sich 
um eine Serviceeinheit handeln, die 
zwar an eine bestehende JVA angegli-
edert wird, aber keine eigenständige 
Behörde ist. 

Die unmittelbare Fachaufsicht über 
diese Einheit hat die Senatsverwaltung 
für Justiz, während die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dienstrechtlich der Lei-
terin der JVA unterstehen. Diese Tren-
nung von Dienst- und Fachaufsicht 
gewährleistet, dass die Bildungsstätte 
gegenüber den Anstalten eigenständig 
auftreten kann. 

Der Umzug am 1. Juli 2007 aus dem 
Justizministerium in die Justizvollzugs-
anstalt Charlottenburg bot viele Vor-
teile:

Konzentration auf die Kernaufgaben  -
Aus- und Fortbildung;
Unterbringung an einem zentralen  -
Vollzugsstandort, d.h. für die Dozen-
tinnen und Dozenten – zum größten 
Teil aus anderen Berliner Justizvoll-
zugsanstalten – jetzt schneller er-
reichbar;
Neugestaltung der Räume, Schaf- -
fung einer angenehmen Lehr- und 
Lernatmosphäre; 
Hohe Identifikation der Anwärte- -
rinnen und Anwärter mit dem Be-
rufsfeld und ihrem Berufsbild. 

Die Personalausstattung 

Eine Leiterin der Bildungsstätte, zu- -
gleich Fachbereichsleiterin der Fort-
bildung;
Zwei Fachbereichsleitungen für die  -
Ausbildung;
Fünf Verwaltungskräfte  -

Wenn sie mehr Realismus und Pra-
xisnähe für die Aus- und Fortbildung 
im Justizvollzug fordert, weiß An-
gelika Lichthard genau, wovon sie 
spricht. Denn Praxis kann die Leiterin 
der Bildungsstätte Justizvollzug in 
Berlin wahrlich jede Menge vorwei-
sen. Schließlich hat sie, wie sie sagt, 
„Justizvollzug von der Pike auf ge-
lernt“. 

Dabei ist „von der Pike auf“ wörtlich 
zu nehmen, denn ihren Weg im Berliner 
Justizvollzug hat Angelika Lichthard als 
23-jährige begonnen: als Vollzugsbe-
amtin in der JVA für Frauen. Die Spe-
ditionskauffrau mit Abitur hatte noch 
einmal umgesattelt. Das Motiv? „Wie 
oft bei jungen Frauen, lautete auch bei 
mir die Antwort: Ich wollte etwas mit 
Menschen machen.“ 

Das gilt heute immer noch, auch 
wenn die nunmehr 54-jährige es in-
zwischen anders umsetzt. Neben dem 
Schichtdienst im allgemeinen Vollzugs-
dienst absolvierte sie ein Sozialpädago-
gikstudium, nach dessen Abschluss kam 
ein Laufbahnwechsel zur Sozialarbeite-
rin, dann der Aufstieg zur Geschäftslei-
terin des Freigängerhauses Lichterfelde 
und später der Jugendarrestanstalt Ber-
lin. Schließlich 1998 erneut ein Wechsel: 
diesmal in die Aus- und Fortbildung 
und in die Frauenförderung bei der 
Senatsverwaltung für Justiz, denn die 
Unterstützung von Frauen in der Män-
nerdomäne Vollzug ist ihr seit jeher ein 
großes Anliegen. 

Um Frauen zu ermutigen, selbst 
berufliche Verantwortung zu überneh-
men, ihre Kompetenzen zu stärken und 
sich für Führungspositionen zu qualifi-

Courage im Amt
Im Porträt: 
Angelika Lichthard, 
Leiterin der Bildungsstätte Justizvollzug in 
Berlin

Carmen Sorgler
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„wahrlich keine Aufgabe, für die man 
sich schämen oder verstecken muss.“ 

Als ehemalige Genderbeauftragte 
der Senatsverwaltung weiß Angelika 
Lichthard auch, was es heißt, den Mund 
dann aufzumachen, wenn etwas nicht 
gut läuft. Ihrer „Berliner Schnauze“ fällt 
das allerdings nicht allzu schwer. Die 
Zivilcourage, die sie predigt, lebt sie 
selbst vor. Querdenken, bestimmte Si-
tuationen nicht einfach hinnehmen, das 
gehört zu ihrem Lebenslauf. 

So ist Lichthard sehr glaubwürdig, 
wenn sie die Teilnehmenden der Bil-
dungsstätte, aber auch ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter immer wie-
der ermutigt, Rückgrat zu zeigen, keine 
Angst vor Hierarchien zu haben. „Ich 
versuche ihnen klar zu machen, dass 
sie auch ohne Leitungsfunktion in jeder 
Situation eine persönliche Handlungs-
freiheit und Verantwortung haben. Und 
dass sie selbst das Bild ihres Berufes 
leben und dieses Bild durch ihre Hand-
lungen bestimmen.“

Unbemerkt blieb ihr großes  En-
gagement für die Frauen und für den 
Beruf nicht: 2008 wurde sie im Rahmen 
des Wettbewerbs „Frau in Verantwor-
tung“ unter der Schirmherrschaft der 
Bezirksbürgermeisterin dafür beson-
ders gewürdigt.

Carmen Sorgler
PFIFF - PresseFrauen In FrankFurt
pressefrauen@pfiff-pr.de

Weitere Informationen:
http://www.pfiff-pr.de

zieren, leitet sie seit 2000 zweijährige 
„Berufsbegleitende Seminarreihen für 
Frauen“. Mit großer Resonanz.  

2007 schließlich wurde sie von der 
Senatsverwaltung beauftragt, die Aus-
lagerung und Neukonzeption der Aus- 
und Fortbildung zu organisieren und 
inhaltlich zu entwickeln – als Leiterin der 
neuen Bildungsstätte Justizvollzug.

Was daraus inzwischen geworden 
ist, bezeichnet sie zufrieden als „schö-
nes Arbeiten. Ich kann denken, Ideen 
entwickeln und es sofort auch selbst 
umsetzen, weil es im neuen Konzept 
der Bildungsstätte so wenig Hierarchie-
Ebenen gibt.“ Zwar hat die Senatsver-
waltung die Fachaufsicht, doch Licht-
hard genießt volles Vertrauen und hat 
Handlungsfreiheit. 

Die Folgen sind spürbar und werden 
in der Vollzugsszene bisweilen ungläu-
big bestaunt. Wie etwa Ende 2009, als 
die Jugendstrafanstalt dringend eine 
Moderation brauchte, weil die Teams 
große Probleme hatten. „Freitagabend 
kam die Anfrage. Da hier wirklich Not 
herrschte, machte ich mich übers Wo-
chenende an die Arbeit und stand – die 
konnten es gar nicht glauben – am 
Montag gemeinsam mit zwei Modera-
torinnen in der Anstalt.“

Schnell auf Anfragen und Situ-
ationen reagieren zu können, ohne 
zeit- und energiefressende Hierarchie-
hürden, das empfindet Lichthard als 
Grundlage, um wirklich innovativ ar-
beiten zu können. 

Was ihr dabei besonders am Herzen 
liegt? Wer den Titel ihrer Diplomarbeit 
über Justizvollzugsbeamtinnen liest, 
ahnt, welches Anliegen Angelika Licht-
hard in der Aus- und Fortbildung be-
sonders verfolgt. „Den Titel ‚Nennt mich 
nicht Wärterin’ habe ich nicht umsonst 
gewählt. Schließlich habe ich die Stig-
matisierung des Berufs selbst erlebt.“ 

Ein wichtiges Ziel ihrer Arbeit sieht 
sie daher darin, dem allgemeinen Voll-
zugsdienst ein besseres Ansehen zu 
verschaffen. „Auch heute sprechen die 
Leute und auch die Presse immer noch 
geringschätzig von Schließern oder Ge-
fängniswärterinnen. Dabei ist dieser 
anspruchsvolle Beruf“, so Lichthard, 

„Bisher habe ich immer nur darauf ge-
schaut, was nicht funktioniert hat – aber 
es gibt ja auch Sachen im Beruf, die haben 
geklappt.“
„Jetzt habe ich eine Idee, mit was ich wei-
termachen kann.“
„Der Workshop hat mir gezeigt, wie viele 
Kompetenzen ich habe, die mir vorher 
ganz unbekannt waren.“

Solche und ähnliche Rückmeldungen 
bekommen die Teammitarbeiterinnen 
der Universität Mainz, die seit 2008 in 
Sachen Bildungsberatung in rheinland-
pfälzischen Justizvollzugsanstalten ein-
gesetzt sind, immer wieder. Die münd-
lichen und schriftlichen Aussagen der 
Inhaftierten spiegeln dem Projektteam 
die überwiegend positive Beurteilung 
der Bildungsberatung wider und bringen 
oft auf den Punkt, worum es geht: Kom-
petente Beratung im Bildungsbereich1 
wird immer wichtiger, um Orientierung 
zu gewinnen, das eigene Berufsleben zu 
planen sowie Bildungs- und Lernpro-
zesse individuell gestalten zu können.2 
Dies trifft besonders für Menschen zu, 
die sich mit vermehrten beruflichen und 
biographischen Brüchen konfrontiert 
sehen, wie es bei Inhaftierten der Fall 
ist.3 Ein ressourcenorientierter Ansatz 
im Hinblick auf die weitere Bildungs- 
und Berufsentwicklung kann darüber 
hinaus das Selbstwertgefühl und die 
Lernmotivation stärken.4

Ein Überblick über eigene Bildungs-
möglichkeiten, basierend auf einer Stär-
ken- und Kompetenzanalyse, ist aber 
für viele Inhaftierte nicht gegeben; der 
Zugang zu unabhängiger Bildungsbe-
ratung ist oftmals nicht möglich oder 
stark eingeschränkt. 5

Bildungsberatung 
im Justizvollzug 
Julia Röttjer, Sabine Teichreb

Titel
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Bildungsberatung als Pilot-
projekt: Workshops und 
Einzelsitzungen mit Inhaf-
tierten durch unabhängige 
Bildungsberatungsstellen

Vor diesem Hintergrund initiierte das 
Zentrum für wissenschaftliche Weiter-
bildung (ZWW) der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz gemeinsam mit 
dem Ministerium der Justiz Rheinland-
Pfalz das aus Landes- und ESF-Mitteln6 
finanzierte Projekt ‚Bildungsberatung 
im Justizvollzug‘. Seit 2008 berät ein 
Team aus Bildungsberaterinnen des 
ZWW Inhaftierte zu beruflichen und bil-
dungsrelevanten Fragen in rheinland-
pfälzischen Jugendstraf- und Justizvoll-
zugsanstalten7. In Kleingruppen finden 
außerdem Workshops zur Kompeten-
zermittlung statt. Die in den Workshops 
erarbeiteten Stärken und Kompetenzen 
werden gemeinsam auf ihre mögliche 
berufliche Relevanz reflektiert. Darauf 
aufbauend erhalten die Inhaftierten die 
Möglichkeit, ihre sozialen Kompetenzen 
im Bewerbungstraining zu optimieren 
und z.B. eigene Bewerbungsunterlagen 
zusammenzustellen.

In einem solchen Projektrahmen 
wurde der zunehmende Bedarf der 
Bildungsbeauftragten der Anstalten 
ermittelt, professionelle Bildungsbe-
ratung innerhalb des Vollzugs anzu-
bieten. Ausgehend von diesem Bedarf 
entwickelte das Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung die Qualifizie-
rungsreihe ‚Bildungsberatung & Kom-
petenzentwicklung im Justizvollzug‘. 
Durch Unterstützung des Ministeriums 
der Justiz Rheinland-Pfalz wurde diese 
fünfmodulige Fortbildung erstmals in 
2008 und 2009 durchgeführt.

Bildungsberatung als 
reguläre Aufgabe innerhalb
des Justizvollzugs

Nur selten wird es in Justizvollzugsan-
stalten einen eigenen Fachdienst für 
Bildungsberatung geben, und so stellt 
sich manchem die Frage, welche Be-
deutung diese besitzt und in welchem 

Ausmaß sie überhaupt stattfindet. Doch 
Bildungsberatung kann im Strafvollzug 
in ganz unterschiedliche Aufgaben ein-
gebettet sein und wird zumeist in einem 
außerordentlich breiten Spektrum ge-
leistet: von Zugangsgesprächen, Einstu-
fungstests, Fragen der Schullaufbahn-
wahl und Berufsbildungsberatung über 
Lernbegleitung, Unterstützung bei der 
Kurswahl bis hin zu einer umfassenden 
Kompetenzermittlung und daran an-
schließender Weiterbildungsberatung. 
Diese Aufgaben werden zum Teil von 
den pädagogischen Fachdiensten 
(für Übergangsmanagement, Bildung, 
u.a.) sowie von Abteilungsleitungen, 
Lehrpersonal, Werksdienst und dem 
Allgemeinen Vollzugsdienst wahrge-
nommen. 

Um diesen Umständen Rechnung 
zu tragen, muss auch eine Qualifizie-
rung für ‚Bildungsberatung & Kompe-
tenzentwicklung im Justizvollzug‘ die 
genannten Formen der Beratungs-
tätigkeit einbeziehen. Sie muss den 
Bedürfnissen der Teilnehmenden aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen des 
Justizvollzugs, in denen sie von der 
Professionalisierung ihrer bildungsbe-
raterischen Kompetenzen profitieren 
können, gerecht werden.

Professionelle Bildungsbe-
ratung durch Qualifizierung

Die Qualifizierung stellt den Erwerb 
und die Einübung von handlungsbe-
zogenen Fähigkeiten in den Mittelpunkt 
– ergänzt durch Feldkompetenzen in 
den Themenbereichen, welche für Bil-
dungsberatung im Justizvollzug essen-
tiell sind. Dazu gehören als Grundla-
gen die Vermittlung von umfassenden 
Kenntnissen über Kommunikations-
prozesse und eine Verständigung über 
beraterische Grundhaltungen. Im Kern 
der Weiterbildung steht der Beratungs-
prozess als solcher: Struktur und Steu-
erung mithilfe eines Phasenmodells, 
Beratungsmethoden und -techniken 
im Einzelnen sowie Umgang mit be-
raterischen Herausforderungen. Dazu 
werden spezielle Schwerpunkte zum 

Kontext der Beratung gesetzt – inter-
kulturelle Kompetenz, Netzwerk- und 
Schnittstellenmanagement, Bildungs-
system, Arbeitsmarktentwicklung sowie 
Rechtliche Grundlagen von Bildungsbe-
ratung innerhalb des Justizvollzugs. Das 
letzte der jeweils zweitägigen Module 
dreht sich um die Einübung von Me-
thoden der Kompetenzbilanzierung, 
-messung und -entwicklung.

Ein besonderes Augenmerk wird auf 
die Vernetzung der Beratungstätigkeit 
mit anderen Aufgaben innerhalb des 
Justizvollzugs gelegt, um entstehen-
de Rollenkonflikte zu reflektieren und 
Handlungsmöglichkeiten gerade in 
der Zusammenarbeit mit den eigenen 
Kolleginnen und Kollegen sowie an-
deren Fachdiensten zu eröffnen. Die 
Einbettung der Bildungsberatung in 
die Vollzugsplanfortschreibung wird 
von den Teilnehmenden ebenso the-
matisiert wie die Zusammenarbeit in 
Netzwerken mit freien Trägern der so-
zialen Strafrechtspflege und anderen 
sozialen Diensten.

Bundesweites Netzwerk 
für „Bildungsberatung & 
Kompetenzentwicklung“

Die Fortbildung basiert auf einer Qua-
lifizierung, die im Rahmen des europä-
ischen Bildungsprogramms der „Ler-
nenden Regionen“ innerhalb eines 
deutschlandweiten Verbundes von 
neun Regionalen Zentren für Bildungs-
beratung & Kompetenzentwicklung 
entwickelt wurde. In diesem Kontext 
wurden ein gemeinsames Curriculum 
mit umfangreichen Seminarunterlagen 
sowohl zu den wissenschaftlichen Hin-
tergründen als auch mit praktischen 
Übungen und Arbeitsvorlagen ver-
fasst sowie Trainerinnen und Trainer 
eigens qualifiziert. Das Zentrum für 
wissenschaftliche Weiterbildung der 
Universität Mainz entwickelt diese Ba-
sis weiter, um die besonderen Bedarfe 
des Justizvollzugs und seiner Bedien-
steten zu berücksichtigen. Mittels Eva-
luation durch die Teilnehmenden, Ein-
ladung von Expertinnen und Experten 
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zu fachlichen Inputs in den Modulen 
sowie die Unterstützung des Ministe-
riums der Justiz Rheinland-Pfalz wird 
die Konzeption der Qualifizierung 
fortlaufend weitergeführt. Auch die 
Neuentwicklung ähnlicher Weiterbil-
dungsangebote, die etwa die beson-
deren Aufgabenbereiche der Mitar- 
beitenden des Allgemeinen Vollzugs-
dienstes in den Mittelpunkt stellen, ist 
im Rahmen des Projekts denkbar.

Die Evaluation des ersten Durch-
gangs der Qualifizierung ‚Bildungsbe-
ratung & Kompetenzentwicklung im 
Justizvollzug‘ in den Jahren 2008–2009 
bildet die große Zufriedenheit der 
Teilnehmenden ab, s. Tabelle unten  
(Auszug).

Das Zentrum für wissenschaftliche 
Weiterbildung (ZWW) ist eine zentrale 
wissenschaftliche Einrichtung der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Das ZWW konzipiert seit 20 Jahren in 
Zusammenarbeit mit den Lehrenden 
der Universität Weiterbildungsan-
gebote, etwa in Form von Weiterbil-
dungsstudiengängen, Kontaktstudien 
mit qualifizierenden Abschlüssen und 
Seminarreihen. Daneben engagiert 
sich das ZWW über Projektarbeit in 
verschiedenen Bildungsbereichen 
(z.B. Bildungsberatung, Gleichstel-
lung) in Zusammenarbeit mit Bundes-  
und Landesministerien sowie auf  

EU-Ebene für Bildung im Justizvoll-
zug. 

Weitere Informationen:
zww.uni-mainz.de/1512.php 
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ist der ethnisch oder national motivierte 
Terrorismus (ETA, IRA u.a.). Ausgeprägt 
findet er sich heute aber vor allem im 
Bereich des Rechtsextremismus (ein-
schließlich Hasskriminalität/Vorurteils-
kriminalität) und insbesondere in der 
Form des islamistischen4 Terrorismus. 
Die beiden Bereiche bestimmen die 
englische und amerikanische Disku-
ssion, in Deutschland werden sie ansatz-
weise diskutiert.5 Die enge Verbindung 
von rechtsradikalen bzw. islamistischen 
Einstellungen und der Gewaltproble-
matik erzeugt einen hohen Hand- 
lungsbedarf.

Gefordert ist eine differenzierte Ein-
schätzung der Situation, gerade auch 
um der negativen Einschätzung des 
Vollzuges zu begegnen. Im Folgenden 
sollen grundlegende Annahmen und 
Konzepte sowie einige praktische Kon-
sequenzen dargelegt werden. 

Terrorismusforschung 
und Radikalisierung

In den letzten zehn Jahren wird unter 
dem Begriff Radikalisierung der Bereich 
der politisch, ethnisch und/oder religiös 
motivierten Gewaltentwicklungen neu 
und intensiv thematisiert (ICSR 2008, 
S. 3). Mit dem Begriff Radikalisierung 
wird der Prozess der Entwicklung und 
Übernahme extremistischer Positionen 
bezeichnet. Radikale Ideologien oder 
Positionen selbst sind nicht strafbar 
(allenfalls ihre Verbreitung). Auch sind 
diese nicht zwingend mit dem zweiten, 
bedenklichen, Aspekt verbunden: mit 
der Bereitschaft, Gewalt zu unterstützen 
und auszuüben. Erst durch die Verbin-
dung wird der gewalttätige Extremis-
mus zum Thema.

Der Fokus liegt in dieser Konzeptu-
alisierung weniger auf den Taten selbst 

Zur Beschreibung des Gefängnisses 
nutzen Teile der Medien und der 

Öffentlichkeit gerne das Klischee der 
‚Schule des Verbrechens‘: der Inhaftierte 
wird hier erst richtig für seine kriminelle 
Karriere geschult. In der Diskussion um 
politisch und/oder religiös motivierte 
Gewalttaten kommt es nun als ‚Uni-
versität des Terrorismus‘ (Hamm 2009,  
S. 670) ins Gespräch. Zeigten doch  
biographische Werdegänge von Terro-
risten, dass ihr Aufenthalt zur Rekrutie-
rung genutzt wurde, oder überhaupt 
ihr Aufenthalt sich als Ursache ihrer 
Radikalisierung erwies. Die Diskus- 
sion um Radikalisierung in Gefängnis-
sen war eröffnet. 

Die Problemlage stellt sich in un-
terschiedlichem Ausmaß in den euro-
päischen (und amerikanischen) Ge-
fängnissen. So findet sich vor allem 
in England & Wales eine ausgeprägte 
Diskussion zur Radikalisierungsproble-
matik im Gefängnis2, gerade angesichts 
vorgekommener Anschläge und einer 
(relativ) hohen Anzahl von Inhaftierten, 
die unter die Strafgesetze zur Bekämp-
fung des Terrorismus fallen. Und da das 
Strafmaß bei vielen nicht sehr hoch ist, 
ist ebenso die Bewährungshilfe stark 
involviert. Eine Ende 2009 vom Autor 
durchgeführte Länderumfrage bei den 
Justizverwaltungen der deutschen Bun-
desländer erbrachte, dass ein geringes 
Risiko gesehen wird sowie, dass ein 
Wissen um und die Erforschung der 
Problematik in Deutschland allenfalls 
ansatzweise vorhanden ist.3

Gewalttätiger Extremismus selbst 
ist kein neues Phänomen. Er findet 
sich in unterschiedlichen Zeiten in ver-
schiedenen Ausprägungen: Er kann in 
Formen des Linksradikalismus ebenso 
auftreten wie als sozial-revolutionärer 
Terrorismus (RAF u.a.). Eine andere Form 

Gewalttätiger Extremismus, 
Radikalisierung und Gefängnis1 
Eduard Matt
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und den politischen und gesellschaft-
lichen Reaktionen, sondern stärker auf 
den empirischen Fragen: Wie kommt es 
zur Entstehung von Radikalisierungs-
prozessen, von politisch motivierter 
Kriminalität und Extremismus? Was 
hält die Person in der Bewegung, aber 
ebenso, wie kommt es zu Prozessen des 
Ausstieges? Jeweilige Schritte in der 
Karriere werden zu erfassen versucht, 
wobei jede erreichte Stufe zugleich 
zur nächst höheren führen kann, aber 
ebenso ist auf jeder Stufe ein Ausstieg 
möglich. Der Verlauf gelangt dergestalt 
in das Blickfeld. Mit dem Begriff Radi-
kalisierung werden somit Tendenzen 
und Entwicklungsbedingungen zu er-
fassen versucht, die bereits im Vorfeld 
auf Tendenzen und mögliche Hinwen-
dung hin zu terroristischen Handlungen 
verweisen können. Systematische kon- 
zeptuelle Ansätze zum Verstehen des 
Entwicklungsprozesses sind zu erstel-
len. Die Gefahr einer Aus weitung po-
tentiell kriminalisierbarer Verhaltens-
weisen (net-widening effect) ist hierbei 
zu beachten. Gleichwohl ist der Begriff 
weiterhin noch nicht sehr klar definiert, 
verschiedene Diskussionslinien und Er-
klärungsansätze finden sich. 

Zugleich müssen Differenzierungen 
im Terrorismus Rechnung getragen wer-
den: Auf der einen Seite steht der trans-
nationale Terrorismus: Die Ausbildung 
von Terroristen erfolgt in anderen als 
den Herkunftsländern; (potentielle) An-
schläge werden von aus dem Ausland 
angereisten Terroristen ausgeübt. Auf 
der anderen Seite findet sich der so 
genannte ‚hausgemachte‘ Terrorismus 
(home grown terrorism)6. Dieser betrifft 
Radikalisierungsprozesse von gebür-
tigen oder länger im Land lebenden 
Bürgern des Landes (mit und ohne Mi-
grationshintergrund, Konvertiten u.a.; 
einige haben Trainingscamps entspre-
chender Organisationen besucht). Zur 
Zeit findet weiterhin eine Verschiebung 
von politisch motiviertem zu stärker 
religiös motiviertem Terrorismus statt. 
Dies wiederum hat Auswirkungen auf 
die typischen Ziele der Anschläge. Wa-
ren im politisch motivierten Terrorismus 

die Herrschenden und die Vertreter des 
Systems das Ziel, so ist es im religiös 
motivierten Terrorismus, z.B. in Form 
der Selbstmordattentate islamistischer 
Extremisten, oftmals die Allgemeinbe-
völkerung, unbeteiligte und unspezi-
fische Opfer. Unterschiedliche Ursachen 
und Motivationen liegen vor, ebenso 
ergeben sich unterschiedliche Präven-
tionsstrategien. 

Der Begriff der Radikalisierung er-
möglicht, diese recht unterschiedlichen 
Bereiche zu diskutieren: Gemeinsam-
keiten und Differenzen gilt es zu er-
fassen, Entwicklungsdynamiken und 
Problemlagen sind zu verdeutlichen.

Gefängnis und 
Radikalisierung

In der Erforschung des insbesondere 
islamistischen Terrorismus stellte sich 
heraus, dass einige der Täter entweder 
vorher bereits im Gefängnis waren oder 
gar erst im Gefängnis sich radikalisier-
ten.7 Hieraus wurde geschlussfolgert, 
dass das Gefängnis ein typischer und 
gefährlicher Rekrutierungsort ist, ne-
ben anderen, nämlich Universitäten, 
Moscheen und dem Internet.8 Die Fra-
ge, wie muslimische Gefangene einzu-
schätzen sind, stellte sich.

Zu unterscheiden sind zwei Konstel-
lationen: Auf der einen Seite können 
bereits radikalisierte Personen, seien 
es verurteilte Extremisten, seien es Be-
sucher (durch Propaganda), weitere 
für ihre Sache gewinnen wollen. Auf 
der anderen Seite ist die Situation Ge-
fängnis selbst eine, die aufgrund ihrer 
Strukturen in Verbindung mit einem 
krisenhaften Erleben seitens des Ge-
fangenen bei diesem zu Radikalisie-
rungsprozessen führen können. Gefragt 
wird in letztere Perspektive nach den 
negativen Auswirkungen eines Gefäng-
nisaufenthaltes. Diese, bisher diskutiert 
in Bezug auf die Rückfallfrage (bzw. 
Verfestigung einer kriminellen Karri-
ere), gelangen dergestalt unter dem 
Aspekt der Entwicklung gewalttätigen 
Extremismusses ins Blickfeld. 

Die Zielgruppe umfasst unter-
schiedliche Personengruppen: (verur-
teilte) Terroristen (Anschläge, versuchte 
Anschläge; Planer, Organisatoren, Un-
terstützer); hochgradig extremistisch 
orientierte, radikalisierte Personen (die 
bisher nicht unbedingt terroristische 
Akte ausgeführt haben) sowie Gefan-
genen, die dem Risiko einer Radika-
lisierung ausgesetzt sind. Aber auch 
die Gruppe junger (gewaltbereiter) 
Männer auf der Suche nach einer – 
maskulinen – Identität, nach Ruhm und 
Anerkennung ist besonders anfällig für 
den gewalttätigen Extremismus (Roy 
2009). Verbindungen gibt es zu den 
Bereichen Organisierte Kriminalität, 
Bildung einer terroristischen Gruppe, 
Propagandadelikte, u.a. Dominant sind 
aber insbesondere Gewalttaten. Ferner 
ist bei den Inhaftierten eine Unterschei-
dung von ‚Terror-Strategen’ (hochgradig 
ausgebildet und zur Verbreitung und 
Motivierung anderer motiviert und en-
gagiert), und den Umsetzenden und 
Ausführenden, die ‚Teamführern’ und 
das ‚Fußvolk’ für die Risikoeinschät- 
zung ebenso wie für Präventionsstrate-
gien von Bedeutung. 

Für die Entstehung von Radikalisie-
rungsprozessen kann die Situation des 
Gefängnisses selbst eine kritische Rolle 
spielen. Die Isolierung von anderen, 23 
Stunden alleine auf der Zelle, fehlende 
Beschäftigung, Gewalt unter Gefange-
nen, das Bedürfnis nach Schutz und Da-
zugehörigkeit, das Gefühl von Margina-
lisierung und Ausgrenzung, verbunden 
mit dem Verlust des bisherigen Lebens, 
der Verunsicherung über den eigenen 
Lebenslauf und der eigenen Person kön-
nen einen entsprechenden Nährboden 
bilden. Psychische, kognitive und sozi-
ale Faktoren spielen hier eine Rolle. Das 
Vorhandensein bereits radikalisierter 
Personen, die Unzufriedenheit mit dem 
legalen System, das Gefühl, ungerecht 
behandelt zu werden, die Propaganda 
durch Besucher sind weitere negativen 
Elemente im Prozess. So gesehen wird 
das Gefängnis zu einer krisenhaften 
und verunsichernden Umgebung für 
Personen, die gerade ein Bestreben 
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nach Dazugehörigkeit, nach Gruppe-
nidentität, nach Schutz haben. Für ei-
nige Insassen führt dies zu einer neuen 
religiösen Haltung. (Bundesministerium 
für Inneres 2008, S. 17)

Es zeigt sich, dass viele spätere Täter 
erst im Gefängnis radikalisiert wurden. 
Am Anfang eines Radikalisierungs-
prozesses steht selten eine religiöse 
Grundhaltung. Die religiöse Hinwen-
dung, die fundamentale Haltung, ist 
eher Ergebnis des Radikalisierungs-
prozesses und entsteht erst in dessen 
Verlauf. Ausgangspunkt des Prozesses 
sind in der Regel Freundschafts- oder 
Verwandtschaftsbeziehungen. Die 
Gruppendynamik und das Gruppen-
verhalten sind besonders ausgeprägt 
in diesem Prozess. Propaganda durch 
Imame oder Indoktrination durch Akti-
visten spielen für die Gruppe im Bereich 
des home grown terrorism eher eine 
geringe Rolle.

Hamm (2009, S. 669) verweist in 
seiner Analyse darauf, dass es vor allem 
zwei Reaktionen und Erforschungsstra-
tegien gibt: die Schwarzseher (alarmist 
position) und die beruhigenden Prag-
matiker (reassuring viewpoint). Auf der 
einen Seite ist die Position der Schwarz-
seher: Gefängnisse sind Inkubatoren für 
den radikalen Islam und der Produktion 
von Terroristen. Jeder Muslim stellt im 
Gefängnis eine Gefahr dar, da potentiell 
Radikalisierung droht. Die Datenbasis 
für diese Position ist allerdings eher 
anekdotisch und unter Bezugnahme auf 
vereinzelte Fälle. Sie basieren meist auf 
den vorliegenden Informationen in Zei-
tungen und Berichten, stellen seltenst 
eigene Recherchen an wie z.B. Inter-
views mit Betroffen. Die Heterogenität 
der Klientel wird nicht beachtet. Eine 
profunde Analyse der Gefängnissitua-
tion, der sozialen Prozesse bei Konversi-
onen oder des Rekrutierungsprozesses 
von Terroristen fehlt. Dieser Position 
wird am ehestens in Bereichen der 
Medien, beim Verfassungsschutz und 
in einer konservativen Kriminalpolitik 
vertreten.

Auf der anderen Seite findet sich 
die Position der Pragmatiker. Ihre Ein-
sichten basieren auf eigene Studien, 
Interviews mit diversen Beteiligten  
u.a. Erhebungen zur Rolle von Reli-
gion und Radikalisierung im Gefäng-
nis zeigen ein differenzierteres und 
z.T. deutlich anderes Bild als das der 
Schwarzseher. Und hier lässt sich z.B. 
kein Zusammenhang zwischen der  
Konversion von Gefangenen zum Islam 
und Terrorismus herstellen. Vielmehr 
weist die Hinwendung zum Islam bei 
vielen Gefangenen viel stärker posi-
tive Aspekte auf: es geht sowohl um 
Sicherheit, Schutz und Dazugehörig- 
keit als auch um die Restrukturie-
rung des Lebens, die Aufnahme eines 
proaktiven und prosozialen Lebens- 
stils, mit der Ablehnung von Drogen 
und Alkohol. 

Der pragmatische Ansatz zeigt auf, 
dass die Hinwendung zum Islam (Kon-
version, verstärkte Religiosität) ebenso 
ein möglicher Weg ist, mit der Situation 
Gefängnis fertig zu werden als auch 
einer der Resozialisierung und des Aus-
stiegs (desistance) sein kann. Durch das 
Stellen eines moralischen Deutungssy-
stems gelingt es ihnen, ihr Leben wie-
der in den Griff zu bekommen (vgl. z.B. 
Spalek and El-Hassan (2007). Gesteigert 
wird nicht nur Sinngebung, sondern 
ebenso Selbstdisziplin und pro-soziales 
Verhalten zu anderen Insassen und zum 
Personal. Damit sind sie weniger gefähr-
det für Radikalisierungsprozesse.

Der dritte Aspekt der Bedeutung 
der Situation Gefängnis ist der der Ent-
stehung von Gefangenen-Subkulturen. 
Unter diesem geraten z.B. gerade die 
Bedingungen einer überfüllten Anstalt 
ohne Rehabilitations maßnahmen und 
anderen Hilfestellungen ins Blickfeld. 
Derartige Situationen fördern stärker 
die Kluft zwischen Gefangenen und Per-
sonal und können zu entsprechenden 
Radikalisierungen führen.9

Radikalisierungsprozesse im Ge-
fängnis entstehen folglich weniger 
als Folge von Propaganda und Bekeh-

rungsversuchen durch Ideologen als 
als Reaktion auf biographische und so-
ziale Situation der Gefangenen und der  
Situation Gefängnis.

Indikatoren für 
Radikalisierung

Für das Gefängnis-Personal stellt sich 
verstärkt die Aufgabe, die Verände-
rungen und Entwicklungen ihrer Insas-
sen zu beobachten und einzuschätzen. 
Sind diese auf dem Weg einer Radika-
lisierung hin zu gewalttätigem Extre-
mismus? Ist es ein Rückzug in Religio-
sität (Fundamentalismus)? Kommt es 
zu einem deutlichen Anwerben und 
zu einer Beeinflussung anderer Insas-
sen? Werden terroristische Anschläge 
geplant? Lassen sich Anzeichen für 
Bestrebungen des Ausstieges aus der 
Szene sehen? Lässt sich die Situation 
im Vollzug derart gestalten, dass Radi-
kalisierungsprozesse erst gar nicht ent-
stehen können? Aber auch: Wie arbeitet 
man mit ‚radikalisierten’ Personen? Wie 
begegnet man seiner eigenen Unsicher-
heit, den persönlichen Vorurteilen und 
Abneigungen gegen entsprechende 
Positionen? 

Auf der praktischen Seite stellt sich 
für das Personal die Einschätzung von 
verändertem Verhalten während eines 
Gefangenenaufenthaltes. Als erstes 
Grundproblem der Einschätzung stellt 
sich: ist die Veränderung Ausdruck ei-
ner verstärkten Religiosität, oder ist sie 
als Anzeichen einer Radikalisierung zu 
deuten, auf die mit entsprechenden 
Interventionen reagiert werden sollte. 
Eine weitere Deutung besteht darin, die 
Verhaltensänderungen in Relation zur 
Gefängnis-Situation zu deuten (Sub-
kultur, Protest, Provokation). Inwieweit 
mit den Verhaltensänderungen auch 
Einstellungsänderungen einhergehen, 
bleibt ebenso abzuklären. 

Die Veränderungen können sehr 
unterschiedliche und sehr vielfältige 
Bereiche betreffen. Zugleich ist zu 
bedenken, dass keine dieser Verände-
rungen ein völlig eindeutiger Indikator 
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für einen Radikalisierungsprozess dar-
stellt. Eine sorgfältige und differenzierte 
Einschätzung ist vonnöten. Sie können 
bei der Gesamteinschätzung der Person 
sowie des Risikos aber von Bedeutung 
sein und in diese einfließen. 

Die Ebenen der möglichen Auf-
fälligkeiten sind vielfältig, z.B.: Fragen 
der religiösen Praxis (Rückzug zum 
Gebet, konsequente Umsetzung der 
religiösen Regeln, Wunsch nach einem 
spezifischen Imam). Häufig erfolgt ein 
sehr starker Rückzug aus gemeinschaft-
lichen Aktivitäten, eine Tendenz, sich 
selbst stärker zu isolieren. Gerade auch 
die Konversion zum Islam ist als ein 
Indikator gedeutet worden.10 Die Orga-
nisation der Gefängniszellen erfolgt in 
Richtung einer religiösen Ausstattung 
der Zelle, ggf. werden entsprechende 
Poster aufgehängt (Twin Towers, Bin 
Laden etc.)11. Es erfolgt eine Ablehnung 
des Fernsehens. Die äußerliche Erschei-
nung verändert sich: Bart und tradi-
tionelle Kluft werden gepflegt. Aber 
auch das Kommunikationsverhalten mit 
Personen innerhalb und außerhalb des 
Gefängnisses ändert sich: radikale re-
ligiöse Position werden vertreten, das 
weibliche Personal wird abgelehnt; mit 
den Sozialen Diensten wird nicht mehr 
über Privates gesprochen; nicht-Mus-
limische Anwälte werden abgelehnt; 
es kommt zum Bruch mit der Familie. 
Die Interessen und der Medienkonsum 
ändern sich. Bei der Einschätzungen 
politischer Entwicklungen erfolgt nun 
eine (deutliche bis aggressive) Ableh-
nung des demokratischen Systems, eine 
deutliche bis aggressive Ablehnung des 
Staates Israel, ein deutlich ablehnendes 
Verhalten gegenüber Autoritäten, eine 
ablehnende bis aggressive Haltung ge-
genüber Personal und allen Vertretern 
des Staates. Die Selbstdefinition und 
Selbsteinschätzung wird zu der eines 
politischen Gefangenen (siehe: Bundes-
ministerium für Inneres 2008). 

Für den Umgang mit radikalisierten 
Gefangenen stellen sich unterschied-
liche Probleme: Z.B. die Frage nach ei-
ner zentralen versus einer dezentralen 

entsprechende Kategorie von Gefange-
nen wird hierdurch definiert (TACT Of-
fenders). Geschaffen wurde ferner eine 
für diesen Bereich spezifische Abteilung 
zur Einschätzung der Situation und zur 
Entwicklung entsprechender Interven-
tionsformen bei der Bewährungshilfe 
(Central Extremism Unit). Strategien des 
Umgangs mit der Klientel werden ent-
wickelt und verbreitet. Insofern geht es 
in den Kursen für die TeilnehmerInnen 
sowohl um Fragen des praktischen Um-
gangs, dem Verstehen und Einschätzen 
der Personen, aber ebenso gerade auch 
um die Einschätzung des Risikos (risk), 
der Formulierung von restriktiven oder 
unterstützenden Interventionen, die 
Ent wicklung eines Integrationsplanes 
sowie um die praktischen und ange-
messenen Formen der Umsetzung der 
nationalen Politik in diesem Bereich. 
Zugleich, dies betrifft stärker die Bewäh-
rungshilfe, sind die Fragen der Organisa-
tion der sozialen Wiedereingliederung 
in die Community zu bearbeiten. Da 
diese Tätergruppe in einem sehr aus-
geprägten Scheinwerferlicht von Politik 
und Medien steht, eine hochgradige 
politische Diskussion vorliegt, besteht 
weiterhin ein ausgeprägter Druck, die 
Tätigkeit angemessen und erfolgreich 
umzusetzen. 

Schluss

Das Problem der Radikalisierung und 
Gewalt wirft verstärkt die Frage nach 
dem Umgang mit den betroffenen 
Gefangenen auf. Es gilt, angemessene 
Strategien und Interventionen zu ent-
wickeln und umzusetzen. Hierzu ist ein  
entsprechendes Wissen und Bewusst-
stein vonnöten, will man mit seinen 
Reaktionen nicht das Problem vergrö-
ßern und mehr Schaden anrichten. 
Zugleich gilt es, eine angemessene 
Balance zwischen den beiden die Tä-
tigkeit im Gefängnis bestimmenden 
Logiken zu finden: Die Frage der Sicher-
heit (Verhinderung von Gewalttaten, 
der Verbreitung des Gedankenguts 
und der Anwerbung neuer Mitstreiter) 
steht im Spannungsfeld zur Frage der 
Resozialisierung (Schaffung von Situa-

Unterbringung entsprechender Ge-
fangener. Die Gefahr der Verstärkung 
der Haltungen in der Gruppe und der 
Selbstisolierung steht jener einer ver-
stärkten Verbreitung und Rekrutie-
rungsmöglichkeit gegenüber. Zu be-
achten und zu respektieren ist ebenso 
die Religionsfreiheit als Grundrecht. Ein 
besonders schwieriger Punkt ist oftmals 
die Auswahl der Imame, z.T. gibt es we-
nige geeignete Imame für diese Tätig-
keit (Deradikalisierung) im Gefängnis, 
auch weiß das Person in der Regel nicht, 
welche Position ein Imam vertritt. Die 
Kontrolle und Einschätzung der Besu-
cher ist entsprechend schwierig. 

Training des Personals

Als Reaktion auf die Radikalisierungs-
prozesse ist in England & Wales ein 
Trainingsprogramm für das Personal 
entwickelt und umgesetzt worden.12 
Bewusstsein (awareness) zur Proble-
matik gilt es zu erzeugen. Personal aus 
Gefängnissen ebenso wie der Bewäh-
rungshilfe wird geschult. Das Training 
dauert drei Tage. Am ersten Tag erfolgt 
eine Einführung in grundlegende und 
relevante Aspekte des Islam. An den bei-
den anderen Tagen werden Fragen der 
Radikalisierung unter den Aspekten Be-
grifflichkeit, Case Management, risk and 
need assessment an Fallbeispielen u.a. 
diskutiert. Geschaffen werden soll ein 
Bewusstsein und die Fähigkeit der Ab-
schätzung von Risiken sowie das Wissen 
darum, was in diesen Fällen zu tun ist, 
woher entsprechende Informationen 
zu erhalten sind und insbesondere, an 
wen sie sich dann wenden können. Eine 
deutliche Kooperation zwischen allen 
beteiligten Institutionen (Polizei, JVAen, 
Bewährungshilfe, Vertreter der Gemein-
de u.v.a.) ist gefordert. 

In England & Wales basiert die Fra-
ge des Umgangs mit politisch-moti-
vierten Straftätern auf einer nationalen 
Strategie der Regierung („Contest 2“). 
In Kraft gesetzt wurde eine entspre-
chendes Gesetz zur Bestimmung je-
ner Straftaten, die unter die Kategorie 
Terrorismus fallen (Terrorism Act). Ein 
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tion, die Radikalisierung hemmen oder 
verhindern, den Ausstieg aus der Sze-
ne ermöglichen). Eingebettet ist die 
Strategie in die allgemeine Diskussion 
um Integration und Ausgrenzung, der 
Vermeidung von Diskriminierungen 
und z.Zt. der Entstehung von Islamo-
phobie. 

In der erfolgreichen Bearbeitung 
zeigen sich vergleichbare Mechanismen 
und Prinzipien, die sich bereits in der 
Diskussion um das Übergangsmanage-
ment von Haft in Freiheit (Matt 2007) als 
bedeutsam erwiesen haben: eine aus-
geprägte Einzelfallorientierung, eine 
durchgehende Betreuung in Haft und 
Nachsorge, eine Vernetzung und Koo-
peration aller beteiligten Institutionen. 
Mit dem Thema Radikalisierung wird 
die Perspektive um die Aspekte Glau-
ben und Ideologie erweitert. Gefordert 
ist ebenso deutlich eine Institutionen 
übergreifende Perspektive sowie eine 
gesamtgesellschaftliche Einbettung. 
Nur so lässt sich die in Gefängnissen 
geleistete Arbeit angemessen würdigen 
und fortführen. Ausgrenzungsprozes-
sen der Betroffenen wird entgegenge-
arbeitet, Ausstiegsprozesse ermöglicht, 
Radikalisierungsprozesse abgewehrt. 
Zugleich kann sich das Gefängnis seiner 
Aufgabe der Resozialisierung vergewis-
sern und damit sowohl zur öffentlichen 
Sicherheit als auch zur sozialen Integra-
tion der Ex-Gefangenen beitragen. 
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Am 01. Juli 2010 verstarb nach ei-
ner schweren Erkrankung der Lei-

ter des Naikan-Zentrums Tarmstedt,  
Gerald Steinke.

Gerald Steinke hatte eine Vision, 
einen Auftrag, eine innere Berufung, 
der er seine ganze Hingabe und bedin-
gungslose Aufmerksamkeit widmete. 
Diese Vision hieß Naikan (japanisch: 
Innenschau). Sie offenbarte ihm einen 
ungetrübten, unverstellten Blick auf 
sich selbst und gab seinem Leben einen 
neuen Lauf und eine Richtung. Gerald 
Steinke wurde zum Pionier dieser eben-
so einfachen wie effektiven Methode 
der Selbstbetrachtung. Unterstützt 
durch seine Ehefrau Dorle gründete und 
leitete er das gemeinsame Lebenswerk, 
das Naikanzentrum in Tarmstedt.

Die drei Naikan-Fragen: 
– „Was hat jemand Gutes für mich ge-
tan? – Was habe ich jemandem Gutes 
getan? – Welche Schwierigkeiten habe 
ich jemandem bereitet?“ – 
brachte er mit Gewissenhaftigkeit, Ge-
duld und Zielstrebigkeit in den nieder-
sächsischen Justizvollzug.  Allen, die den 
Mut aufbrachten, sich sieben Tage lang 
dem eigenen innersten Wesenskern  

auszusetzen, begegnete er mit Respekt 
und steter Aufmerksamkeit. Ohne Kom-
mentar und Bewertung stellte er sich 
als neutraler Spiegel ihrer Selbstrefle-
xion zur Verfügung.  Er beherrschte die 
schwierige Kunst des Zuhörens und war 
vielen ein wertvoller Begleiter. Zahl-
reiche Naikanübende verdanken ihm 
kostbare Einblicke und Erkenntnisse. 

In seinem Bestreben war er uner-
müdlich: Er informierte im Justizmini-
sterium ebenso wie in den Justizvoll-
zugsanstalten über Naikan; zahlreiche 
Justizbedienstete erlebten ihre Naikan-
Woche in Tarmstedt; er führte Naikan-
Seminare mit Gefangenen durch; er bil-
dete Bedienstete zu Naikan-Begleitern 
aus, damit diese im Weiteren selbst Nai-
kan-Seminare durchführen können.

Seine Vision hat viele Menschen und 
Institutionen erreicht: in Familien, an  
Arbeitsplätzen, in Schulen und Gefäng-
nissen. Mehrere hundert Gefangene 
haben durch ihn den Anstoß, die Kraft 
und den Willen bekommen, das eigene 
Handeln zu erkennen und die Schuld für 
Probleme nicht nur bei anderen oder 
in den Lebensumständen zu suchen, 
sondern dafür selbst die Verantwortung 
zu übernehmen.

  

Wir sind zutiefst dankbar, dass wir 
Gerald begegnen durften. Wir verdan-
ken ihm viel. Seine Kunst des Zuhörens 
und seine selbstlose und verantwor-
tungsvolle Art geben uns ein Beispiel, 
an dem wir uns orientieren können. 

Für den niedersächsischen 
Justizvollzug

Winfried Geppert
Dr. Monica Steinhilper
Martin Burgdorf 

Wir trauern um Gerald Steinke 

Nachruf

Gerald, rest in peace

Jahrzehnte (!) nach meiner eigentlich 
schon abgeschlossenen Prägungsphase 
hatte ich das große Glück Herrn Gerald 
Steinke kennenzulernen.

Noch ist mir jedes Wort unserer tief-
sinnigen Gespräche erinnerlich, jeder-
zeit in mir abrufbar.
„… Jeder braucht ein Gefühl der Einheit 
mit etwas Größerem als einem selbst. 

Jegliche Form der Güte und Freund-
lichkeit gegenüber einem anderen 
Menschen, wie gering auch immer sie 
sein mag, führt dazu, dass sich dieser 
Mensch weniger abgeschnitten und 
alleine fühlt und dem Gefühl der Erfül-
lung in seinem Tun n ä h e r  kommt.
Jeder Mensch, der uns begegnet, ist 
eine Gelegenheit Güte zu zeigen …“

Dies waren – sinngemäß – die er-
sten Sätze von Gerald, die ich mir tief 
einprägte und versuche an andere Men-
schen weiterzugeben!!!

Er lehrte mir u.a. auch Ruhe im Ge-
spräch und im Handeln: „… In einem 
hitzigen Gespräch neigen wir dazu, 
die Wahrheit aus den Augen zu verlie-
ren …“, lautete Geralds Erklärung.

 
So ist Gerald für mich auch gar nicht 

tot! Da die vielen Gespräche mit ihm bei 
mir nicht nur auf fruchtbaren Boden 
fielen, sondern auch mehrmals täglich 
in mir nachklingen. Vor allem auch der 
Dank an ihn, mir N a i k a n  verständlich 
und zu meinem Lebensinhalt gemacht 
zu haben, hat die innere Verbundenheit 
zu ihm so stark gemacht!!!

Die tiefe Traurigkeit, die Geralds  
Tod in mir auslöste, tröste ich dadurch, 
dass ein Schiff, welches hinter dem  
Horizont versinkt, nicht fort ist – man 
kann es nur nicht mehr sehen…!
Dem Auge fern, dem Herzen aus Dank-
barkeit für immer nah…

Karl-Heinz Luck, Trift 14/JVA, 29221 Celle
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Naikan, da war doch was. Etwas in 
Niedersachsen. Diese Schweige-

woche aus Japan. Alle, die damit zu tun 
haben, berichten immer nur Positives, 
und evaluiert wird es doch auch. Oder 
nicht? 

Genauso ist es. Naikan, das sich mit 
„Innenschau“ übersetzen lässt und für 
ein selbstreflexives Meditationsver-
fahren japanischen Ursprungs steht, 
ist eine Orchidee im Vollzug. Auch in 
Niedersachsen, obwohl das Interesse 
– nicht nur in diesem Bundesland – 
kontinuierlich steigt. Im Gegensatz zum 
oftmals geräuschintensiven, offensiven 
und auf Kommunikation beruhenden 
Vollzugsalltag ist es kaum vorstellbar, 
dass sich die Gefangenen freiwillig in-
nerhalb der Gefängnismauern auf wei-
tere Restriktionen einlassen, denn damit 
ist Naikan unzweifelhaft verbunden. 
Was also genau ist das Naikanverfah-
ren? 

Naikan lässt sich verkürzt wie folgt 
beschreiben: Die Teilnehmer1 begeben 
sich für die Dauer von sieben Tagen 
einzeln hinter einen Paravent, der eine 
Fläche von ca. 1,5 qm eingrenzt. Dort  
bleiben sie täglich von 6 Uhr bis 21 
Uhr und reflektieren schweigend ab-
schnittsweise ihr Leben hinsichtlich der 
Bezugspersonen, die es in ihrem Leben 
gibt oder gegeben hat. Strukturiert wird 
dieses Erinnern anhand der drei zentra-
len Fragen: 

Was hat diese Person für mich ge-1. 
tan? 
Was habe ich für diese Person ge-2. 
tan? 
Welche Schwierigkeiten habe ich 3. 
dieser Person bereitet? 

Naikan im Vollzug  
Wie ist der Stand der Dinge?
Nicole Ansorge

Die mögliche vierte Frage, welche 
Schwierigkeiten von den Bezugsper-
sonen bereitet werden oder wurden, 
wird bewusst nicht gestellt, da davon 
ausgegangen wird, dass sich der Einzel-
ne mit dieser Sichtweise bereits über-
mäßig beschäftigt hat. 

Jedoch wird bei Naikan nicht aus-
schließlich geschwiegen, denn eine 
Begleiterin oder ein  Begleiter des Nai-
kanseminars tritt ca. alle 90 Minuten in 
Kontakt zu jedem einzelnen Naikanteil-
nehmer und fragt nach dessen Erinne-
rungen. Das Gesprochene selbst wird 
– im Gegensatz zur therapeutischen 
Arbeit – nicht kommentiert, sondern 
dient nur der Einschätzung, ob sich 
der Teilnehmende „auf dem richtigen  
Pfad“ befindet und sich nicht in mög-
lichen Erinnerungen, welche Schwierig-
keiten ihm bereitet wurden, verstrickt. 

Aus dem Verfahren an sich wird be-
reits deutlich, dass die Teilnahme an 
einer Naikanwoche den Verzicht auf Be-
such, Telefonate, Medien, Einkauf, Sport, 
Freistunde und Arbeit mit sich bringt. 
Ebenfalls dürfen keine Anwalts- oder 
Gerichtstermine in dieser Zeit anliegen. 
Um die Maßnahme zu intensivieren und 
sämtliche Außenreize zu minimieren, 
ist zudem der vorübergehende Umzug 
in einen nur für die Grundbedürfnisse 
ausgestatteten Haftraum während der 
Nacht nötig.

Nun fragt man sich zu Recht: Was 
geschieht dort, dass die Gefangenen 
veranlasst, sich freiwillig den rigiden 
Regeln zu unterwerfen? Diese Frage 
ist berechtigt, entspricht doch der 
„Otto Normalgefangene“ sicher nicht 
dem ruhigen Einsiedler, der sich schon 
immer gewünscht hat, in seiner Frei-
zeit auf Osterexerzitien in die Schweiz 
zu fahren. Und dennoch erfreut sich 
Naikan unter Gefangenen (und auch 
Bediensteten aller Professionen, die 
an Naikan im Stammhaus in Tarmstedt 
[Naikanzentrum] teilnehmen können) 
wachsender Beliebtheit (Steinhilper 
2008). In Niedersachsen haben bis 2009 
insgesamt 245 männliche Gefangene 

an Naikan teilgenommen. Einige von 
ihnen sogar wiederholt. Erstaunlich ist 
dabei die Quote derjenigen, die Naikan 
planmäßig beenden, sie liegt bei 94 % 
(Jugendliche 90 %, n = 40). 

Und es gibt in einigen Anstalten, 
in denen Naikan angeboten wird bzw. 
naikanerfahrene Gefangene unterge-
bracht sind, weitere erstaunliche Beo-
bachtungen zur Akzeptanz: So ist die 
Informationsveranstaltung zur allerer-
sten Durchführung von einem Naikan-
seminar in der Regel gut besucht und 
es ist unklar, ob Skepsis oder Neugier 
bei den anwesenden Gefangenen über-
wiegt. Geht es dann in die konkrete 
Vorbereitung, erleben viele Naikanleiter 
und Naikanleiterinnen, dass die Interes-
siertenzahl stetig abnimmt, so dass die 
Durchführung der Seminare in einigen 
Fällen ernsthaft gefährdet ist. Schon bei 
der Informationsveranstaltung für ein 
nachfolgendes Naikan-Seminar bedarf 
es aber kaum noch extrinsischer Motiva-
tion. Die Zahl der wirklich Interessierten 
wird größer und die Skepsis als auch 
die Zahl der ausschließlich Neugie-
rigen wird geringer. In der Folge lässt 
sich sagen, dass der Informationsfluss 
und die Werbung für Naikan von den 
erfahrenen Gefangenen per Mund-
propaganda erfolgt und man davon 
ausgehen kann, dass die Interessierten 
in der Informationsveranstaltung auch 
die Teilnehmer des nächsten Seminares 
sind. Distanzierungen von der Teilnah-
me nehmen ab, da die Überlegungen 
nach dem Motto „Ist Naikan etwas für 
mich?“ schon im Vorfeld stattgefunden 
haben. 

Diese Art der Mundpropaganda 
scheint auch dafür verantwortlich zu 
sein, dass sich mittlerweile neben Nie-
dersachsen immer mehr Bundeslän-
der für die Naikanmethode interessie-
ren. In Rheinland-Pfalz und Sachsen 
wurden und werden ebenfalls schon 
Naikanwochen angeboten, Gefange-
ne aus Bremen konnten an Naikan in 
Niedersachen teilnehmen. Auch die 
Bundesländer Hamburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nordrhein-West-
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Aber auch in der Vollzugsforschung 
ist zu beobachten, was auch für andere 
Bereiche gilt: Je höher die Qualität, desto 
höher der zeitliche Aufwand. Denn Vo-
raussetzung für das Qualitätsniveau der 
- per Randomisierung zustande gekom-
menen - Behandlungs- und Kontroll-
gruppen ist, dass sich mehr Interessierte 
finden als Teilnehmerplätze vorhanden 
sind. Zu Beginn ist man jedoch mehr da-
mit beschäftigt, alle Plätze auszufüllen 
und die Interessierten „bei der Stange“ 
zu halten. Wie bereits beschrieben, wird 
aber mit jedem weiteren Naikanseminar 
die Anzahl der Interessierten größer 
und die Auswahl der Teilnehmer per 
Losverfahren einfacher. 

Trotz der (derzeit noch) geringen 
Stichprobe lassen sich bereits erste 
Zwischenergebnisse vorstellen. Dabei 
zeigt sich folgende Problematik: Ge-
ringe Gruppengrößen bedingen unter 
anderem, dass sich in einigen Fällen Un-
terschiede zwischen den beiden Grup-
pen nicht statistisch absichern lassen, 
obwohl dies – bei größeren Stichproben 
– vermutlich möglich wäre.

Zur Veranschaulichung werden zwei 
Zwischenergebnisse präsentiert, wobei 
das erste (Empathie und Perspektivü-
bernahme) signifikant ist, das zweite 
(delinquente Einstellungen) (noch) 
nicht. 

Empathie und 
Perspektivübernahme 

Getestet wurde die Hypothese, ob die 
Teilnahme an Naikan einen Einfluss 
auf Empathie und Perspektivüber-
nahme hat. Dazu wurde die Skala von 
Enzmann (1996) verwendet. Der erste 
Messzeitpunkt (t1) war 10 bis 7 Tage 
vor dem Seminar, die zweite Messung 
(t2) erfolgte 7 bis 10 Tage nach dem 
Seminar. Die Überprüfung zur Nach-
haltigkeit möglicher Veränderungen 
erfolgte nach sechs Monaten (t3). Die 
Varianzanalyse mit Messwiederholung 
lässt sich derzeit für jeweils 10 Proban-
den in der Behandlungs- und Kontroll-
gruppe zu allen drei Messzeitpunkten 
berechnen. Erfreulich sind dabei die 
stabilen Werte zur internen Konsistenz 
(Cronbach‘s Alpha liegt zu t1 bei .78, 
zu t2 bei .84 und zu t3 bei .85). Dabei 

Abb. 1

falen, Baden-Württemberg und Bayern  
zeigen Interesse. 

Nach der Neuordnung der Vollzugs-
landschaft in Niedersachsen und der 
damit einhergehenden Schließung der 
Naikanabteilung in Peine wird Naikan in 
Niedersachsen derzeit in den Anstalten 
Uelzen, Lingen, Sehnde, Celle und der 
Jugendanstalt Hameln durchgeführt. 
Dabei ist vor allem die Justizvollzugs-
anstalt in Sehnde in den Fokus gerückt. 
Aufgrund ihrer hohen Sicherheitsstufe 
ist die Teilnahme hier auch für lang-
strafige Gefangene – auch aus anderen 
Anstalten – möglich.  

Bleibt last but not least die Frage 
nach der Wirksamkeit. Glaubt man den 
Rückfalluntersuchungen aus Japan, so 
steht fest: Teilnehmer der Naikanse-
minare werden im Schnitt um 23,6 % 
weniger strafrechtlich auffällig (Bindzus 
& Ishii 1988). Aber lassen sich diese 
Zahlen auch nach Deutschland übertra-
gen? Dieser Frage geht der Kriminolo-
gische Dienst Niedersachsen nach. Die 
Evaluationsstudie beruht dabei auch 
auf einem experimentellen Wartekon-
trollgruppendesign, was bedeutet, dass 
die Teilnehmer am Seminar per Los-
verfahren ausgewählt werden (Prinzip 
der Randomisierung). Ausgeschiedene 
(„herausgeloste“) Teilnehmer können 
beim nächsten Seminar, frühestens 
nach sechs Monaten an Naikan teilneh-
men. Aufgrund dieses Untersuchungs-
designs können nach und nach alle 
interessierten Gefangenen an Naikan 
teilnehmen. Eventuelle ethische Vor-
behalte, darin begründet, dass einigen 
Gefangenen die Teilnahme am Seminar 
verwehrt würde, fallen somit weg. Auf-
grund dessen ist aber auch keine kon-
trollierte Rückfalluntersuchung mehr 
möglich; diese wird jedoch durch den 
retrospektiven Teil des Forschungspro-
jektes abgedeckt. Durch das prospekti-
ve, experimentelle Wartekontrollgrup-
pendesign  erreicht die Studie eine hohe 
interne Validität und erlangt auf der 
so genannten Maryland Scientific Me-
thods Scale (Shermann, et.al., 2002) die 
höchste Qualitätsstufe. 
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zeigt sich folgendes Ergebnis, das in 
Abbildung 1 veranschaulicht ist: Bei 
den Naikanteilnehmern lässt sich zu t1 
ein geringeres Empathieniveau als bei 
der Kontrollgruppe (ohne Teilnahme an 
Naikan) feststellen. Der Unterschied ist 
jedoch nur gering. Nach dem Naikanse-
minar (t2) kehrt sich dieses Ergebnis um 
und die Naikanteilnehmer verfügen im 
Mittel über etwas mehr Empathie als die 
Kontrollgruppe. Der Empathielevel der 
Kontrollgruppe bleibt konstant. Sechs 
Monate nach dem Seminar unterschei-
den sich die Gruppen am deutlichsten. 
Während sich das Empathieniveau bei 
der Kontrollgruppe wieder nahezu auf 
dem Ausgangsniveau befindet, liegt es 
bei der naikanerfahrenen Gruppe auf 
einem höheren Level. 

 
Zusammenfassend lässt sich fest-

stellen, dass sich die Werte, Empathie 
und Perspektivübernahme betreffend, 
über die Zeit bei der Kontrollgruppe 
konstant halten und bei den Naikan-
teilnehmern signifikant verbessern. Der 
Anstieg zwischen t2 und t3 entspricht 
der von den Naikanleiterinnen und 
-leitern geäußerten An- und Absicht, 
dass in der einen Woche Naikan der 
Grundstein für eine weitere Entwick-
lung gelegt wird. 

Delinquente Einstellungen

Das zweite exemplarische Zwischen-
ergebnis aus der Evaluation lässt sich 
unter den Begriff  „delinquente Ein-
stellungen“ subsumieren. Um die Hy-
pothese zu prüfen, ob Naikan einen 
Einfluss darauf hat, wurde die „Cri-
minal Sentiment Scale“ (CSS-M) von 
Simourd (1997) verwendet. Sie misst 
die Bereiche Gesetzesakzeptanz, das 
Tatleugnungsverhalten oder euphemi-
siert die Verantwortungsübernahme 
für Straftaten und die Identifikation 
mit anderen Delinquenten. Die Mess-
zeitpunkte erfolgten zu den gleichen 
Zeitpunkten wie im ersten Beispiel. Die 
Werte zur internen Konsistenz liegen 
wieder auf zufriedenstellendem Niveau 
(Cronbach‘s Alpha zu t1 bei .86, bei t2 
zu .89 und bei t3 bei .86). Abbildung 2 

zeigt die Zwischenergebnisse. Danach 
befinden sich Naikanteilnehmer zu t1 
in Bezug auf Gesetzesakzeptanz, Ver-
antwortungsübernahme für Straftaten 
und die Nähe zu anderen Delinquenten 
auf einem geringfügig niedrigeren  
Niveau als die Kontrollgruppe. Nach  
dem Naikanseminar steigt der Wert bei 
den Teilnehmern in die gewünschte 
Richtung an und ist nahezu identisch 
mit der Kontrollgruppe, deren Wert 
sich erneut konstant hält. Wie im er-
sten Beispiel distanzieren sich die 
Gruppen deutlich sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt des Naikanseminars. 
Die Kontrollgruppe befindet sich noch 
auf dem Ausgangslevel, die Werte der 
Naikanerfahrenen haben sich deutlich 
verbessert. Diese Angaben liegen je-
doch leider (noch?) unterhalb der sta-
tistischen Signifikanz. 

Die Ergebnisse zeigen: Wirkungse-
valuation mit experimentellen Grup-
penzuteilungen ist im Vollzug ohne 
größere Schwierigkeiten möglich und 
wird von den Seminarleiterinnen und 
-leitern nicht als störend empfunden. 
Problematisch sind die derzeit noch 

Abb. 2

geringen Gruppengrößen, die die Signi-
fikanz der Ergebnisse möglicherweise 
beeinträchtigen. Um die Stichprobe der 
Untersuchung zu erhöhen, bietet der 
Kriminologische Dienst Niedersachsen 
daher die Durchführung und Auswer-
tung der Evaluation kostenfrei auch 
für andere Bundesländer an, damit die 
Ergebnisse der statistischen Datena-
nalyse sinnvoll interpretierbar werden. 
Mit steigenden Teilnehmerzahlen an 
der Untersuchung lässt sich der Um-
stand, dass Ergebnisse möglicherweise 
aufgrund zu geringer Gruppengröße 
nicht signifikant werden, hoffentlich 
bald ausschließen. 
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Wie können die hochgesteckten 
Ziele von Rückfallprävention 

und Resozialisierung im Sanktionen-
vollzug erreicht werden? Mit welchen 
Methoden kann oder soll im Vollzug von 
Freiheitsstrafen oder therapeutischen 
Maßnahmen und der Durchführung 
von Bewährungshilfe gearbeitet wer-
den, um den gestiegenen Ansprüchen 
an die Arbeit mit straffälligen Menschen 
(vgl. Patzen 2009) zu genügen? Kön-
nen wissenschaftlich fundierte Wirk-
samkeitsprinzipien für die praktische 
Arbeit genutzt werden, um dem grund-
legenden Mangel an evidenzbasierten 
und wirkungsorientierten Strategien 
zu beheben, und falls ja – auf welche 
Weise? 

Im Rahmen der Qualitätsentwick-
lung wurde in den letzten Jahren bei 
den Bewährungs- und Vollzugsdiensten 
(BVD) des Zürcher Amts für Justizvoll-
zug das Konzept des Risikoorientierten 
Sanktionenvollzugs (ROS) entwickelt. 
Es basiert auf der vorangegangenen 
Entwicklung des Fachkonzepts der Risi-
koorientierten Bewährungshilfe (Mayer, 
Schlatter & Zobrist 2007) und formuliert 
fachliche Grundlagen und Leitlinien für 
die systematische Anwendung wissen-
schaftlich fundierter Wirksamkeitsprin-
zipien für die tägliche Praxis der Arbeit 
mit straffälligen Menschen. 

Im Rahmen des Modellversuchs 
„Risikoorientierter Sanktionenvollzug 
(ROS)“ wird dieses Konzept derzeit in 
einer Reihe von Schweizer Kantonen 
stufenweise in die Praxis von Straf- und 
Maßnahmenvollzug sowie Bewährungs-
hilfe umgesetzt und wissenschaftlich 
evaluiert. Dabei stehen nicht nur die  
Anwendung standardisierter Prozes- 
se und Arbeitsinstrumente im Vorder-

grund. Vielmehr geht es in der tägli-
chen Praxis des hoch differenzierten 
Arbeitsfelds des Straf- und Maßnah-
menvollzugs auch darum, mit den 
Arbeitspartnern aus Strafanstalten, 
Maßnahmezentren und Therapie eine 
gemeinsame Sprache zu entwickeln,  
die klare, auch für die verurteilten Per-
sonen transparente Vollzugsentschei-
dungen fördert.

Warum Risikoorientierter 
Sanktionenvollzug?

Die Vermeidung von Rückfällen gehört 
zu den vordringlichsten Zielen der Ar-
beit mit straffällig gewordenen Per-
sonen. Bereits 2001 wurden in einem 
Grundlagenpapier des Amts für Justiz-
vollzug die Vermeidung von Rückfällen 
und die Befähigung straffälliger Men-
schen, zukünftig deliktfrei zu leben 
und somit auch der Schutz potentieller 
Opfer vor Straftaten als oberste Ziele 
(Justizvollzug Kanton Zürich 2001) des 
Straf- und Maßnahmenvollzugs formu-
liert. 

Dieses Selbstverständnis entspricht 
dem gesetzlichen Auftrag, wie er im 
revidierten Schweizerischen Strafge-
setzbuch (Stratenwerth & Wohlers 2009) 
verankert ist. Artikel 75 StGB weist dem 
Straf- und Maßnahmenvollzug die 
Aufgabe zu, das soziale Verhalten des 
Gefangenen zu fördern, insbesondere 
die Fähigkeit, straffrei zu leben. Arti-
kel 56 StGB sieht Maßnahmen für den 
Fall vor, dass eine Strafe allein nicht 
geeignet ist, der Gefahr weiterer Straf-
taten des Täters zu begegnen. Die Be-
währungshilfe soll laut Artikel 93 StGB 
darauf hinwirken, dass die betreuten 
Personen vor Rückfälligkeit bewahrt 
und sozial integriert werden. Darüber 
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hinaus formulierte der Regierungsrat 
des Kantons Zürich in den Legislaturzie-
len 2007–2011 (Regierungsrat Kanton 
Zürich 2007) unter anderem das Ziel, 
die Gewalt- und Rückfallprävention als 
eine Kernaufgabe des Justizvollzugs zu 
stärken. Diese Entwicklung spielt sich 
vor dem gesellschaftlichen Hintergrund 
verstärkter Forderungen nach mehr Si-
cherheit und härteren Sanktionen, in 
dem Straftaten, insbesondere von Wie-
derholungstätern, in Medien und Politik 
stark emotionalisiert diskutiert werden, 
was auch dazu führt, dass bisherige 
Ansätze der professionellen Arbeit mit 
straffälligen Menschen in vielen Punk-
ten hinterfragt werden (vgl. Manhart 
2009, Schildknecht 2009). Besonders 
Vorfälle im Vollzug lösen auch auf Sei-
ten der Mitarbeitenden von Vollzugs-
behörden, Einrichtungen des Sankti-
onenvollzugs und der Bewährungshilfe 
Verunsicherung und die Suche nach 
fachlich besser fundierten Grundlagen 
für Vollzugsentscheidungen aus.

Empirisch fundierte Wirksam-
keitsprinzipien 

Wie soll nun gearbeitet werden, um 
dem Auftrag der Rückfallprävention 
gerecht werden zu können? Die unter 
dem Schlagwort  „What Works?“ zusam-
mengefassten Ergebnisse der krimino-
logischen Wirksamkeitsforschung las-
sen sich im so genannten RNR-Modell, 
das für die Wirksamkeitsfaktoren Risk, 
Need und Responsivity steht (Bonta & 
Andrews 2007), zusammenfassen. Das 
Risiko-Prinzip (Risk) fordert, dass sich 
die Intensität der Betreuung Straffälliger 
an der Höhe ihres Rückfallrisikos ori-
entiert. Dabei gilt das Prinzip: Je höher 
das Rückfallrisiko, desto intensiver muss 
die Betreuung sein, um rückfallprä-
ventiv zu wirken. Dem Bedarfs-Prinzip 
(Need) entsprechend sollte die Arbeit 
mit straffälligen Personen inhaltlich 
auf deren kriminogene Risikofaktoren 
fokussieren. Hier gilt das Prinzip: Die 
Interventionen müssen die individu-
ellen psychosozialen Ursachen für 
deliktische Handlungen beeinflussen, 
um rückfallpräventiv zu wirken. Das 

Beeinflussbarkeis-Prinzip (Responsivity) 
besagt, dass Interventionsformen ver-
wendet werden sollten, deren Wirksam-
keit belegt ist und diese in einer Weise 
umgesetzt werden sollten, die sich an 
den Lernstilen und persönlichen Eigen-
arten der Probanden orientiert (McGuire 
2000, Andrews & Bonta 2006).

Ziele des Risikoorientierten
Sanktionenvollzugs

Um diese Wirksamkeitsprinzipien in 
die Praxis umsetzen zu können, muss 
die Arbeit aller an einem Vollzugs-
prozess beteiligten Institutionen und 
beruflichen Disziplinen integriert wer-
den. Daher verfolgt das Konzept des 
Risikoorientierten Sanktionenvollzugs 
das Ziel, einheitliche, durchgehende 
Arbeitsprozesse zu etablieren, welche 
die Tätigkeiten der am Vollzug beteili-
gten beruflichen Disziplinen über die 
verschiedenen Vollzugsphasen und 
Vollzugseinrichtungen hinweg so or-
ganisiert, dass sie sich an den grundle-
genden Wirksamkeitsprinzipien orien-
tiert. Diese Zielsetzung verlangt, dass 
die Institution, welche den Vollzug von 
Strafen und Maßnahmen organisiert 
und koordiniert, zukünftig in der Lage 
ist, einen fachlich fundierten Stand-
punkt zu Fragen der Betreuungsinten-
sität und zu den Inhalten von Interven-
tionen zu beziehen. Sie wird verstärkt 
zu einem fachlichen Gesprächspartner 
der nachfolgenden Institutionen, die 
mit dem Vollzug von Strafen und Maß-
nahmen betraut sind. 

Integrierte Arbeitsprozesse

Die Kernprozesse eines wirksamkeitso-
rientierten Arbeitsprozesses der rück-
fallpräventiven Interventionen bei 
straffälligen Personen bestehen in der 
Umsetzung des Risiko-, des Bedarfs- 
und des Beeinflussbarkeits-Prinzips. Das 
bedeutet, dass mit den Betroffenen ein 
Risiko-Assessment durchgeführt wer-
den muss, um ihr Rückfallrisiko klassi-
fizieren und die Interventionsplanung 
an diesem Risiko ausrichten zu können. 
Weiter muss der inhaltliche Interventi-

onsbedarf bestimmt werden, um die Ar-
beit an den individuellen Risikofaktoren 
ausrichten zu können. Und schließlich 
müssen diese Interventionen so ge-
staltet und durchgeführt werden, dass 
sie die dazu gefundenen Wirksamkeits- 
prinzipien umsetzen, um die größt-
mögliche Wirkung zu erzielen. Als Kern-
prozesse lassen sich demnach Risiko-
Assessment, Bedarfs-Assessment und 
differenzierte Interventionen definie-
ren, die jedoch durch Unterstützungs-
prozesse ergänzt werden müssen, um 
in der Praxis umsetzbar zu sein. 

Ein Triage-Prozess muss die Zuwei-
sung von Personen zum Assessment 
steuern, da weder ein Risiko- noch ein 
Bedarfs-Assessment in jedem Fall nötig 
oder im Hinblick auf die Ressourcen 
möglich ist. In einem Planungs-Prozess 
müssen die in der Assessment-Phase 
erarbeiteten Informationen so struktu-
riert werden, dass sie als Grundlage der 
nachfolgenden Interventionen dienen 
können. Dieser Planungsschritt bildet 
das Bindeglied zwischen der Diagnos-
tik- und der Interventions-Phase. Er ist 
umso bedeutsamer, je stärker diese bei-
den Arbeitsschritte personell und insti-
tutionell voneinander getrennt statt-
finden. In der ROS-Konzeption bildet 
dieser Arbeitsschritt der Interventions-
planung einen zentralen Arbeitsschritt, 
weil er die Tätigkeit verschiedener 
Einrichtungen inhaltlich aufeinander 
abstimmt. Zum Schluss ist ein Evalu-
ations-Prozess nötig, der die Qualität 
des Interventionsprozesses und seiner 
Ergebnisse erfasst und dem System auf 
eine Art zur Verfügung stellt, welche die 
Nutzung dieser Ergebnisse zur Steue-
rung der Interventionsprozesse ermög-
licht. Diese Arbeitsschritte lassen sich 
zu einem Prozessmodell (Abbildung 1) 
zusammenfassen. Auf eine Phase der 
Fallaufnahme und Triagierung („Intake“) 
folgen Risiko- und Bedarfseinschätzung 
(„Assessment“), welche die Grundlage 
für die Vorbereitung der Interventionen 
(„Planung“) und deren Durchführung 
(„Vollzug/Interventionen“) bildet, die 
dann mit einer Überprüfung der Effekte 
(„Evaluation“) endet.
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Dieser Arbeitsprozess wird an vielen 
Stellen durch die enge fachliche Koo-
peration verschiedener Institutionen 
und beruflicher Disziplinen getragen. 
So muss zum Beispiel das Bedarfs-As-
sessment nicht unbedingt von der Ein-
weiserbehörde, sondern kann auch von 
der Institution durchgeführt werden, 
in welcher sich der Verurteilte gerade 
befindet. Betont werden muss auch, 
dass die Einweiserbehörde nicht in die 
Planung von Interventionen durch die 
Vollzugsinstitutionen eingreift, sondern 
die Assessment-Ergebnisse in Form 
eines strukturierten Interventionsbe-
darfs im Rahmen eines gemeinsamen 
Planungs-Prozesses zur Verfügung stellt 
und damit seinen Beitrag zum gemein-
samen Planungsprozess leistet. 

 Arbeitsinstrumente

Dieser integrative Arbeitsprozess wird 
durch eine Reihe von Arbeitsinstru-
menten getragen, die es ermöglichen, 
dass die unterschiedlichen Arbeits-
schritte strukturiert, nachvollziehbar 
und in vergleichbarer Weise durchge-
führt werden können (Abbildung 1). 

Das Fall-Screening-Tool (FaST) hat 
die Aufgabe, bei jedem neuen Fall das 
nötige das „Level of Assessment“ zu 
bestimmen, indem es diejenigen Merk-
male identifiziert, die anzeigen, dass 
es sinnvoll oder nötig ist, ein vertieftes 
Risiko- und/oder Bedarfs-Assessment 
durchzuführen. Es umfasst fünf Merk-
malsbereiche, die alle aus dem Straf-
registerauszug entnommen werden 
können und daher kein umfangreiches 
Aktenstudium erfordern. 

Das Fall-Resümee (FaR) ist eine stan-
dardisierte Zusammenfassung der In-
formationen einer Akte. Es strukturiert 
die Fallaufnahme und Fallvorstellung 
in einer Abteilung und steuert die Fall-
zuteilung nach inhaltlichen Kriterien. 
Dabei steht im Vordergrund, welche 
erkennbaren Anforderungen ein be-
stimmter Fall an die Fallführung bzw. 
die Kompetenzen der fallführenden 
Person stellen wird. Im Fall-Resümee 

werden neben deliktbezogenen Infor-
mationen auch Daten über vorhandene 
Gutachten und Therapieberichte, In-
formationen zum aktuelle Status und 
Hinweise zur Fallführung, die sich aus 
der Zusammenfassung der Akte erge-
ben haben, zusammengestellt.

Das Risiko-Assessment soll bei den-
jenigen Personen, die im Fall-Screening 
angezeigt werden, gleich zu Beginn des 
Straf- und Maßnahmenvollzugs eine 
Risiko-Einschätzung liefern, um eine 
frühzeitige Sensibilisierung der mit der 
Fallführung betrauten Mitarbeitenden 
zu erreichen, eine dem Risiko entspre-
chende Betreuungsintensität zu pla-
nen und Hinweise für die Durchführung 
eines systematischen Risiko-Monito-
rings zu gewinnen. Zudem soll es die 
Möglichkeit bieten, im Verlauf eines 
Sanktionenvollzugs zeitnah Risiko-Ein-
schätzungen vorzunehmen, wenn diese 
als Entscheidungsgrundlage für anste-
hende Vollzugsentscheide wie zum Bei-
spiel Platzierung in bestimmten Institu-
tionen oder Vollzugslockerungsschritte 
benötigt werden oder wenn es darum 
geht, problematische Entwicklungen 

während eines ambulanten Vollzugs 
einer Massnahme einzuschätzen. Das 
Ergebnis des Risiko-Assessments be-
steht in einer klinisch-prognostischen 
Gesamteinschätzung des individuellen 
Einzelfalls. Diese Einschätzung beruht 
nicht auf der Durchführung eines einzel-
nen Instruments. Vielmehr wird für je-
den Fall entschieden, welche einzelnen 
Prognose-Instrumente geeignet sind, 
um eine angemessene Risikobeurtei-
lung vornehmen zu können. Das Ergeb-
nis der Risikobeurteilung wird in einem 
schriftlichen Bericht zusammengefasst, 
der Urteile und Delikte, Gutachten und 
Diagnosen, verwendete Quellen, Tat-
geschehen, Aussagen des Verurteil-
ten zu den Delikten, Ergebnisse der 
verwendeten Prognose-Instrumente, 
differenzierte prognostische Beurtei-
lungen, eine klinisch-prognostische 
Gesamteinschätzung des individuellen 
Rückfallrisikos sowie weitere Einschät-
zungen, Empfehlungen und Hinweise 
zum Risiko-Monitoring umfasst. 

Das Bedarfs-Assessment hat die 
Aufgabe, den individuellen Interventi-
onsbedarf eines straffälligen Menschen 

Abb. 1: Arbeits-Prozesse, Arbeits-Phasen und Arbeits-Instrumente des Konzepts ROS
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festzustellen, der alle Merkmale der Per-
son und ihrer materiellen und sozialen 
Lebensumstände umfasst, die so aus-
geprägt sind, dass sie verändert werden 
sollten, um aktuelle Belastungen zu re-
duzieren und zukünftigen problemati-
schen Entwicklungen vorzubeugen. Das 
Bedarfs-Assessment differenziert zwi-
schen Problembereichen, die keine Re-
levanz für das Rückfallrisiko haben und 
Risikofaktoren, die das Rückfallrisiko be-
einflussen sowie zwischen allgemeinen 
persönlichen und sozialen Ressourcen 
einertseits und Schutzfaktoren, welche 
das Rückfallrisiko senken, andererseits. 
Es erfasst zudem situative Merkmale, 
die, wenn sie eintreten, deliktisches 
Verhalten auslösen oder fördern kön-
nen. Das Ziel des Bedarfs-Assesments 
besteht darin, mit einem hypotheti-
schen funktionalen Bedingungsmo-
dells der zum Rückfalrisik beitragenden 
Merkmale („Fallkonzeption“) und dem 
persönlichen Interventionsbedarf die 
Grundlagen für eine individuell zuge-
schnittene Interventionsplanung zu er-
arbeiten. Ein besonderes Merkmal des 
Assessment-Instruments, das für den 
Risikoorientierten Sanktionenvollzug 
entwickelt wurde, besteht darin, dass 
es in „Ko-Produktion“ gemeinsam von 
Mitarbeitenden der Vollzugsbehörde 
und der mit dem Straf- oder Maßnah-
menvolluzug betrauten Einrichtung 
erarbeitet werden kann. 

Die Bewährungs- und Vollzugs-
dienste (BVD) wirken im Rahmen einer 
gemeinsamen Interventionsplanung 
an der inhaltlichen Ausgestaltung die-
ser Pläne mit, indem sie den von ihnen 
erhobenen Interventionsbedarf auf der 
Basis der entwickelten Fallkonzeption 
zur Verfügung stellen. Der jeweilige In-
terventionsplan wird von der Institution 
oder Person erstellt, die für die Durch-
führung von Interventionen zuständig 
ist. Strafanstalten und Maßnahmen-
zentren erstellen nach Art. 75 bzw. 90 
StGB einen Vollzugsplan, ambulant und 
stationär tätige Therapeuten einen The-
rapieplan. Der in Rahmen des Bedarfs-
Assessments ermittelte Interventions-
bedarf einer betreuten Person fließt in 

den Vollzugsplan ein (vgl. Ostschweizer 
Strafvollzugskommission 2006).

Die Risikoorientierte Fallführung 
umfasst die Standards, die nötig sind, 
um einen Interventionsplan umzuset-
zen oder die Umsetzung von Vollzugs-
plänen zu begleiten, zum Beispiel in 
Form von regelmässigen Standortge-
sprächen. Risiko-Monitoring bezeich-
net einen Arbeitsprozess, der die im 
Bedarfs-Assessment identifizierten dy-
namischen Risikofaktoren einer Person 
und ihrer Lebensbedingungen systema-
tisch beobachtet, um problematische 
Entwicklungen so frühzeitig wie mög-
lich erkennen und darauf reagieren zu 
können. 

Differenzierte Interventionen ha-
ben die Aufgabe, eine angemessene 
Deliktverarbeitung durch die Straffäl-
ligen zu fördern und Handlungskompe-
tenzen zu trainieren, die nötig sind, um 
zukünftige Risikosituationen rückfallfrei 
zu bewältigen. Diese Interventionen 
können auch begleitend zu anderen In-
terventionen sowie Hilfs- und Unterstüt-
zungsprozessen durchgeführt werden. 
Evaluations-Instrumente unterstützen 
eine strukturierte, systematische Erfas-
sung von Veränderungen, die durch die 
verschiedenen Interventionen erreicht 
werden konnten, um die Grundlage für 
qualitätssichernde Maßnahmen und 
prognostische Beurteilungen zu bilden. 
Sie bilden eine wichtige Grundlage für 
Entscheidungen der Vollzugsbehörde.

Auswirkungen von ROS  

Mit dem Begriff der Risikoorientierung 
soll die Bedeutung der systematischen 
Identifikation und Beeinflussung derje-
nigen Merkmale einer Person und ihrer 
Lebensumstände, die einen funktio-
nalen Zusammenhang zu möglichen 
Rückfallprozessen haben, für das Ziel 
eines rückfallpräventiv wirksamen Sank-
tionenvollzugs hervorgehoben werden. 
Dabei sollen sowohl Defizite als auch 
Ressourcen einer Person, Risiko- und 
Schutzfaktoren berücksichtigt werden. 
Die risikoorientierte Perspektive besteht 

im Kern aus einer Differenzierung mit 
dem Ziel, die für die Rückfallpräventi-
on wesentlichen Punkte erkennen und 
bearbeiten zu können und sich dabei 
auf wissenschaftliche Evidenz zu stüt-
zen. Diese bedeutet in der konkreten 
Praxis, nicht nur das Anlassdelikt und 
dem damit verbundenen Auftrag, son-
dern auch die Person des Verurteilten 
mit ihrer Vorgeschichte zu betrachten, 
auf risikorelevante Merkmale zu fokus-
sieren und mit Methoden zu arbeiten, 
deren Wirksamkeit belegt ist. 

Risikoorientierung grenzt sich nicht 
vom Auftrag der sozialen Integration 
Straffälliger ab, sondern betrachtet sich 
als wesentlichen Beitrag dazu. Ohne 
rückfallpräventive Wirkung kann soziale 
Integration nicht nachhaltig gelingen. 
Auch hinsichtlich der Arbeitsinhalte 
lässt sich keine Unvereinbarkeit von 
Risikoorientierung und Integrations-
förderung feststellen. Typische risiko-
orientierte Veränderungsziele wie Ver-
antwortungsübernahme für eigene 
Verhaltensweisen, das Beachten mög-
licher Folgen einer Handlung für sich 
und andere Personen oder bewusste 
Steuerung eigener Verhaltensweisen in 
kritischen Situationen sind Haltungen 
und Fähigkeiten, die nicht nur der Ver-
meidung von Rückfällen, sondern auch 
der Erreichung sozial angemessener 
Lebensziele dienen. Rückfallprävention 
schützt nicht nur potentielle Opfer, son-
dern auch die potentiellen Täter selbst 
vor den Folgen von Straftaten. 

Risikoorientiertes Arbeiten erfordert 
zwar erweitere fachliche Handlungs-
kompetenzen, die jedoch durch ge-
zielte Weiterbildung erworben werden 
können. Keinesfalls aber muss Risikoo-
rientierung, auch wenn immer wieder 
als „Paradigmenwechsel“ bezeichnet, 
eine völlige Umstellung bisheriger 
Arbeitsweisen zur Folge haben. Auch 
bisher wurde vielerorts an persönlichen 
Problemen und Defiziten gearbeitet, 
über das Delikt, seinen Hergang, seine 
Ursachen und Folgen gesprochen und 
gezielt Fertigkeiten zur Bewältigung 
möglicher zukünftiger Risikosituati-
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onen gefördert. Die Erfahrung zeigt, 
dass eine risikoorientierte Arbeitsstra-
tegie auf der Ebene alltäglicher Praxis 
zu Konsequenzen führt, die von vielen 
Praktikern und Praktikerinnen begrüsst 
werden. Risikoorientierung systemati-
siert und strukturiert die Arbeit mit den 
verurteilten Personen. Sie verknüpft 
eine systematische Abklärung mit der 
Formulierung von Arbeitszielen und der 
gezielten Durchführung von Interventi-
onen. Der Einsatz von standardisierten 
Arbeitsinstrumenten macht die einzel-
nen Beratungsprozesse vergleichbarer 
als bislang und erlaubt präzisere Aus-
sagen darüber, was erreicht werden 
konnte und was nicht. 

Angesichts wachsender Anforde-
rungen an Arbeitsziele und Ergebnis-
qualität sowie einer ständig wach-
senden Arbeitsbelastung bei gleich 
bleibenden oder gar sinkenden Res-
sourcen erscheint es notwendig, dass 
sich die Arbeit mit straffälligen Per-
sonen auf Kernaufgaben konzentriert 
und dazu bestimmte Kernkompetenzen 
entwickelt. Wer, wenn nicht die Fach-
leute aus Jugendanwaltschaft, Justiz-
vollzug oder Bewährungshilfe soll an 
der Reduktion des Rückfallrisikos dieser 
Personengruppe arbeiten? 

Erste Erfahrungen

Die Einführung risikoorientierter Ar-
beitsprozesse, wie sie in der ROS-Kon-
zeption formuliert sind, führt bei den 
Bewährungs- und Vollzugsdiensten 
Zürich zu einer Intensivierung der fach-
lichen Diskussion der Mitarbeitenden 
untereinander über die Personen, die 
von ihnen betreut werden. Dieser Effekt 
ist gewollt. Wie die Analyse problema-
tischer Vorfälle im Vollzug zeigt, muss 
der Austausch aller am Sanktionenvoll-
zug Beteiligter untereinander intensi-
viert werden, um die Qualität fachlicher 
Entscheidung in kritischen Fällen zu 
verbessern. Dies wird mit den ROS-Ar-
beitsprozessen strukturell gefördert. Es 
zeigt sich auch, dass ROS keine völlig 
neue Handhabung aller Fälle erforder-
lich macht, sondern, entsprechend dem 

Risiko- und dem Bedarfs-Prinzip, zu ei-
ner Differenzierung führt, die nur bei 
einer bestimmten Personengruppe In-
tensivierung von Diagnose-, Planungs- 
und Interventionsprozessen zur Folge 
hat. Das Fall-Screening weist knapp  
10 % der neu eingehenden Fälle dem 
Risiko-Assessment und etwas weniger 
dem Bedarfs-Assessment zu. Das be-
deutet, dass mehr als 80% aller neuen 
Fälle ein Standard-Verfahren ohne zu-
sätzliche Assessment- und Planungs-
schritte erhalten (Abbildung 2).

Schon frühzeitig zeichnete sich bei 
der Entwicklung der ROS-Konzeption 
ab, dass diese neuen Arbeitsprozesse 
auch Auswirkungen auf die organisa-
torische Struktur der Bewährungs- und 
Vollzugsdienste haben. Im Rahmen 
eines Organisationsentwicklungspro-
zesses wurden verschiedene Organi-
gramme entworfen und im Hinblick 
auf ihr Potential, integrierte risikoorien-
tierte Arbeitsprozesse zu unterstützen 
und zu fördern, geprüft. Durchgesetzt 
hat sich das Modell einer Matrix-Organi-
sation, bei dem sich spezifische Aufga-

ben wie die Erstellung von Risiko- und 
Bedarfsbeurteilung und die Durchfüh-
rung differenzierter, risikoorientierter 
Interventionen mit den bisherigen 
Vollzugsaufgaben der Mitarbeitenden 
überschneiden. Dafür wurde neu eine 
Abteilung gegründet, in der forensische 
Psychologen Risiko-Assessments durch-
führen. Hinzu kommen neue Strukturen 
für Ausbildung und Coaching der Mitar-
beitenden. Auf diese Weise soll sicher-
gestellt werden, dass risikoorientierte 
Arbeitsprozesse und Entscheidungen 
in die Organisationsstruktur „hineinge-
schrieben“ werden und eine grösstmög-
liche Sensibilität für Rückfallrisiko und 
Interventionsbedarf der straffälligen 
Personen entsteht. 

Modellversuch 

Das Projekt Risikoorientierter Sankti-
onenvollzug wurde 2008 durch den 
Leiter des Amts für Justizvollzug, Dr. 
Thomas Manhart, in Auftrag gegeben 
und im März 2010 vom Schweizerischen 
Bundesamt für Justiz als Modellver-
such anerkannt. Die Kantone Zürich, 

Abb. 2: Steuerung der Fallzahlen durch ROS
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Jugendstrafvollzug und 
Politikwissenschaft

Schon 1972 hat das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) nach Meinung 
vieler Experten mit dem so genannten 
Strafgefangenenurteil festgelegt, dass 
der Jugendstrafvollzug auf eine eigen-
ständige, gesetzliche Grundlage gestellt 
werden muss. Mehr als dreißig Jahre 
lang wurde dieser Anweisung von Sei-
ten des Bundes nicht nachgekommen. 
Zahlreiche Anläufe, diesen Zustand zu 
ändern, scheiterten, bis im Mai 2006 
das BVerfG schließlich abermals das 
Erfordernis einer gesetzlichen Regelung 
anmahnte und diese nunmehr auch mit 
einem Ultimatum versah: Spätestens 
Ende 2007 sollte die Verfassungswid-
rigkeit beendet sein. 

Warum aber hat es mehr als 35 Jah-
re gedauert, bis – und das auch erst 
nach wiederholter Aufforderung - der 
Gesetzgeber tätig geworden ist? Wie 
konnte die Politik diese jahrzehntelange 
Ignoranz überhaupt durchhalten? Wie-
so brauchte es einen zweiten, unmiss-
verständlichen Hinweis des BVerfG, dass 
der Gesetzgeber seiner Pflicht nach-
kommen muss, Grundrechte zu beach-
ten, deren Beschränkung gesetzlich zu 
regeln und somit die Praxis nicht sich 
selbst zu überlassen, sondern einklag-
bare, transparente Regeln zu schaffen, 
die sich in Gesetzestexten nachschla-
gen und nachvollziehen lassen? 

Auf dem Weg zu
einem Jugendstraf-
vollzugsgesetz:
Der politische Unternehmer 
und die Ignoranz der Politik
Elke Hagemann, Maik Kunold, 
Jan-Christoph Rogge

St. Gallen, Thurgau und Luzern neh-
men am Modellversuch teil und wer-
den risikoorientierte Arbeitsabläufe in 
ihren jeweiligen Strukturen implemen-
tieren. Der Modellversuch soll zeigen, 
in welchem Umfang und mit welchen 
Methoden es gelingen kann, das „best 
practice“-Modell ROS in unterschied-
lichen kantonalen Organisationsbe-
dingungen einzuführen, und welche 
Effekte sich im Hinblick auf die Reduk-
tion von Rückfälligkeit der betreuten 
Personen feststellen lassen. Im Vorder-
grund stehen derzeit die Schulung der 
Mitarbeitenden der Bewährungs- und 
Vollzugsdienste Zürich und der Part-
nerkantone und –institutionen sowie 
die Planung der Implementierung des 
ROS-Arbeitsprozesses mit den jewei-
ligen Arbeitspartnern.
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Winds of Change

Neue Strafrechtsentwicklungen  in 
den USA

In Heft 2/2010 der Zeitschrift „Be-
währungshilfe“  berichtet die US-
Wissenschaftlerin Judith Greene  
besonders über zwei Schwer-
punkte der aktuellen Strafrechts-
entwicklung in den USA: die Ver-
meidung von Inhaftierungen durch 
Reformen im Drogenstrafrecht und 
die „Justice Reinvestment“ – Strate-
gien, die eine Umlenkung von Justi-
zaufgaben und -ausgaben in soziale 
Investitionen in den Kommunen 
vorsehen, in denen die Straffälligen 
wohnen und in denen die Familien 
besonders von den Folgen der In-
haftierungen betroffen sind.

Bewährungshilfe, Heft 2, 2010, 
S. 220 ff.
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Die Problematik war – zumindest 
in Fachkreisen – hinlänglich bekannt. 
Die Politik aber reagierte nicht. Es stellt 
sich aus politikwissenschaftlicher 
Sicht die Frage, ob nicht an diesem 
Fall exemplarisch die Vorstellung vom 
Politikapparat als Problemlösungsme-
chanismus zerbricht. Eine eigentlich zu 
wenig hinterfragte Grundprämisse in 
der Politikwissenschaft lautet, dass es 
Aufgabe und Handlungsbeschreibung 
von Politik ist, auf Probleme zu rea-
gieren und entsprechende Lösungen 
zu präsentieren, seien diese Lösungen 
auch noch so wenig zufriedenstellend 
und ein noch so kleiner gemeinsamer 
Nenner widerstreitender Interessen, wie 
sie demokratische Regierungssysteme 
aufgrund ihrer immanenten Logik so 
oft produzieren. 

Bei der Beantwortung dieser Frage 
muss es darum gehen, zu klären, wie 
Entscheidungen überhaupt zustande 
kommen. Daraus resultieren weitere 
Fragen: Wann ist ein Problem überhaupt 
ein Problem? Wer definiert einen Sach-
verhalt als Problem und wie wird diese 
Perspektive dann kommuniziert? Wie 
wird Deutungshoheit hergestellt und 
gibt es eigentlich so etwas wie Eindeu-
tigkeit? Der im Folgenden vorzustel-
lende Multiple-Streams-Ansatz greift 
diese Fragestellungen auf und formt 
daraus einen theoretischen Analyser-
ahmen, in dem einige Grundannahmen 
der Politikwissenschaft neu formuliert 
oder gar widerlegt werden. 

Die Mehrdeutigkeit der 
Verhältnisse

Entscheidungen müssen im politischen 
Prozess fortwährend getroffen werden 
– oftmals unabhängig davon, ob es 
befriedigende Lösungen oder genau 
umrissene Probleme gibt. Die handeln-
den Akteure werden entlang der jeweils 
zugrundeliegenden Prämissen in ver-
schiedenen Ansätzen unterschiedlich 
konzipiert. Klassische Entscheidungs-
theorien gehen von einem statischen 
Zusammenhang von Ursachen und 
Wirkungen aus und geben einen konse-

quentialistischen Entscheidungsablauf 
vor. Der Multiple-Streams-Ansatz hinge-
gen betont die Kontingenz politischer 
Entscheidungen und spricht der Politik 
ihre Kompetenz als Problemlösungs-
mechanismus ab. Menschen versuchen 
zwar rational zu handeln, ihre Umge-
bung hindert sie jedoch daran. Denn 
die Entscheidungsträger im politischen 
Prozess sind in der Konzeption des Mul-
tiple-Streams-Ansatzes nicht nur – wie 
in modernen Entscheidungstheorien 
– mit Unsicherheit und Ungewissheit 
konfrontiert, sondern auch und vor 
allem mit einer grundsätzlichen Mehr-
deutigkeit der Verhältnisse. Friedbert 
W. Rüb, der prominenteste deutsche 
Vertreter dieses Ansatzes, beschreibt 
Mehrdeutigkeit, also Ambiguität, als die 
generelle Möglichkeit zur mehrfachen 
oder mehrdeutigen Interpretation eines 
Sachverhalts und grenzt in diesem Kon-
text den Begriffsinhalt der Ambiguität 
von dem der Ungewissheit (und damit 
auch der Unsicherheit) ab: Ambiguität 
lasse sich im Gegensatz zu Ungewissheit 
nicht durch eine quantitative oder qua-
litative Verbesserung der zur Verfügung 
stehenden Informationen reduzieren 
und sei demnach ein „unhintergehbarer 
Sachverhalt“ (Rüb 2006: 15; Zahariadis 
2003: 3). 

Konzeptionell setzt sich der Multi-
ple-Streams-Ansatz aus fünf Elementen 
zusammen, die für das Zustandekom-
men einer Entscheidung relevant sind 
und nachfolgend kurz beschrieben 
werden: Problemstrom, Optionsstrom 
und der Strom der politischen Umwelt, 
sowie der politische Unternehmer und 
das politische Zeitfenster. 

Denken in Strömen

Im Kern geht der Multiple-Streams-An-
satz zurück auf das Modell von Cohen, 
March und Olsen (1972), das ursprüng-
lich als Erklärung für die Funktionsweise 
so genannter „organisierter Anarchien“ 
entwickelt worden ist. Es handelt sich 
dabei um Organisationen, die gekenn-
zeichnet sind durch problematische 
und nicht klar definierte Präferenzen der 

beteiligten Akteure, unklare Technolo-
gien im Arbeitsablauf der Organisation 
selbst und die fluktuierende Partizipa-
tion der Teilnehmer. (March 1988: 330). 
Zentral für dieses Modell ist das Denken 
in Strömen, wodurch dem Gedanken 
Rechnung getragen wird, dass der Akt 
der Entscheidung nicht immer notwen-
digerweise zielgerichtetes Handeln zur 
rationalen Lösung von Problemen ist. 
Die Metapher des Stroms verdeutlicht 
dabei die prozesshafte, sich ständig 
in Bewegung befindliche Struktur und 
kann so auch die Erarbeitung von Lö-
sungen erklären, die nicht Antwort 
auf ein bestimmtes Problem, sondern 
Selbstzweck sind und vielmehr umge-
kehrt nach Problemen suchen, für die 
sie als Antwort herhalten können (vgl. 
Rüb 2006: 22; Kingdon 1995: 85). 

1984 überarbeitet John W. Kingdon 
diesen Ansatz. In seinem Modell gibt 
es drei Ströme: Probleme, Optionen 
und politische Umwelt. (1) Beschreibt 
der erste Strom in dieser Konzeption 
den Prozess, in dem die relevanten Ak-
teure einen bestimmten Sachverhalt 
als Problem definieren und diesem 
Aufmerksamkeit schenken, so meint 
(2) der zweite Strom die Präsentation 
von Vorschlägen durch so genannte 
Policy-Netzwerke, innerhalb derer Lö-
sungsentwürfe erarbeitet werden. (3) 
Die Dynamik der dritten Stroms wird 
durch die kompetitive Kompetenz der 
politischen Parteien bewirkt.

(zu 1.) Es gibt vielerlei Kriterien, die 
eine Option oder einen Sachverhalt als 
relevant qualifizieren, das heißt –um in 
der Strommetapher zu bleiben – vie-
lerlei Wege, die dazu führen, dass be-
stimmte Probleme und Lösungen an 
der Oberfläche des jeweiligen Stroms 
schwimmen. So sind im Problemstrom 
unter anderem aufmerksamkeitsprodu-
zierende Ereignisse oder Indikatoren, 
zum Beispiel als wissenschaftliche Er-
hebungen mit neuen, aufwühlenden 
Ergebnissen, für die Wahrnehmung 
eines Sachverhalts als Problem ver-
antwortlich. Ein Beispiel: Hätte es zum 
Zeitpunkt des Vorfalls in der Jugend-
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auch monetäre Mittel einzusetzen, wird 
mehr Aussicht auf Erfolg haben als an-
dere, die weniger investieren. Umso 
mehr steigen zudem die Chancen auf 
Erfolg, wenn die politischen Unterneh-
mer (privilegierten) Zugang zu poli-
tischen Entscheidungsträgern haben 
oder selbst diesem Kreis angehören. 

Entscheidungssituationen verkom-
men in dieser Vorstellung im Vergleich 
zu einer auf Rationalität bedachten 
Betrachtungsweise zum mehr oder 
minder zufälligen Aufeinandertreffen 
von Inhalten der Ströme, sie werden 
also kontingent. In einer durch Mehr-
deutigkeit geprägten Welt ist es den 
Akteuren meist nicht möglich, rational 
alle Unwägbarkeiten mit in ihre Ent-
scheidungen einfließen zu lassen. Poli-
tik kann so nicht mehr in der Lage sein, 
Probleme zu lösen, sondern vermag 
lediglich auf Ereignisse im Zeitverlauf zu 
reagieren. Zeit wird damit zum zentralen 
Element des Multiple-Streams-Ansatzes 
und „entmachtet“ die Vorstellung von 
„allen zielorientierten Rationalitätsan-
sätzen“ (Rüb 2006: 24). 

Stromdenken im 
Jugendstrafvollzug

Unter Anwendung dieses Ansatzes ha-
ben die Autoren in ihrer Abschlussarbeit, 
deren Destillat dieser Artikel ist, ver-
sucht, einer Antwort auf die aufgewor-
fene Frage näherzukommen. Zu diesem 
Zweck wurde die Zeitspanne zwischen 
dem Strafgefangenenurteil von 1972 
und dem BVerfG-Urteil von 2006 mit 
dem oben beschriebenen abstrakten, 
analytischen Konzept untersucht, um 
herauszufinden, welche Probleme und 
Lösungen zu bestimmten Zeitpunkten 
in diesen Jahren aufgetaucht sind und 
warum aus den Materialbestandteilen 
der Ströme nicht schon früher eine Ent-
scheidung produziert worden ist. 

Augenscheinlich gab es in diesem 
Zeitraum zunächst niemanden, der in 
der Lage gewesen wäre, das Projekt 
eines Jugendstrafvollzugsgesetzes mit 
ausreichender Energie und durch eine 

strafvollzugsanstalt Siegburg, als am 
15.11.2006 drei Häftlinge einen vierten 
Zellengenossen zu Tode folterten, noch 
nicht das Urteil des BVerfG gegeben, so 
hätte es auch durch dieses medial auf-
geheizte Ereignis zu einer verstärkten 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Jugendstrafvollzug und schlussendlich 
zu einer Entscheidung für ein Gesetz 
kommen können. 

(zu 2.) Für das Überleben von Lö-
sungsvorschlägen im Optionsstrom 
sind die normative Akzeptanz, die tech-
nische Umsetzbarkeit und die Antizipati-
on zukünftiger Widerstände ausschlag-
gebende Kriterien. Ein Beispiel soll dies 
verdeutlichen: In der Begründung des 
Gesetzesentwurfs des Bundesjustizmi-
nisteriums von 1993 ist zu lesen, dass 
das Ministerium davon ausgeht, dass 
kein zwingender finanzieller „Mehrbe-
darf“ entstehen würde, der bislang das 
meistgebrauchte Argument der Länder 
gegen ein eigenes Jugendstrafvollzugs-
gesetz gewesen war. Ministerialdiri-
gent Christian Lehmann sah damals 
aufgrund „zügiger und konstruktiver 
Erörterungen des Entwurfs mit den 
Ländern“ begründete Hoffnung auf ein 
erfolgreich abzuschließendes Gesetz-
gebungsverfahren (Lehmann 2002: 84). 
Das Bundesministerium suchte mit die-
sem Entwurf also offensichtlich einen 
„Kompromiss“ im fortwährenden Streit 
um die länderseitig zu finanzierende 
Ausgestaltung des Strafvollzuges. Den 
Kriterien für den Optionsstrom wurde 
somit in weiten Teilen entsprochen. 
Die aussichtsreiche Einbringung des 
Gesetzentwurfes scheiterte jedoch im 
letzten Moment überraschend am Wi-
derstand der beiden Bundesländer Ba-
yern und Baden-Württemberg. In letzter 
Sekunde soll Ministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger nach deren 
Intervention entschieden haben, den 
abgestimmten Entwurf zurückzuziehen 
und ihn nicht ins Kabinett einzubringen. 
Anscheinend wurden die zukünftigen 
Widerstände doch nicht ausreichend 
antizipiert.

(zu 3.) Die Dynamik der politischen 
Umwelt wiederum wird maßgeblich 
beeinflusst durch die institutionalisier-
ten Zeitrhythmen der Politik, in Form 
von beispielsweise Wahlen oder Le-
gislaturperioden. Abgesehen von mal 
mehr und mal weniger ernst gemeinten 
Äußerungen einiger Politiker und wech-
selnden Aussagen in Koalitionsverträ-
gen, lassen sich aus diesem Strom aber 
auf dem Weg zu einem Jugendstraf-
vollzugsgesetz keine entscheidenden, 
dynamisierenden Effekte herauslesen. 

Politische Unternehmer und 
Zeitfenster

Da die Ströme als unabhängig vonei-
nander gedacht werden, ist die Aktion 
der Verkopplung von (Strom-)Inhalten 
zu einer Entscheidung das bestim-
mende Moment zum Verständnis des 
politischen Entscheidungsprozesses 
(Kingdon 1995: 88). Die Verkopplung 
übernehmen so genannte politische 
Unternehmer. Sie sind diejenigen Ak-
teure, welche die notwendigen Eigen-
schaften mitbringen, um in der Lage 
zu sein, eine Entscheidung der Regie-
rungsorganisation herbeizurufen oder 
zu beeinflussen. Dies ist jedoch nur 
während eines geöffneten politischen 
Zeitfensters möglich, das eine günstige 
Situation für eine Entscheidung anzeigt 
(Kingdon 1995: 88f ). Dieser meist kurze 
Moment der Möglichkeit zum Handeln 
ist die zeitliche Abbildung einer Gele-
genheit für das Zustandekommen einer 
Entscheidung, die der Konzeption von 
moderner Politik als „zeitorientierte 
Reaktion auf Kontingenz“ Ausdruck 
verleiht (Palonen 1998: 10). Solange es 
aber keinen politischen Unternehmer 
gibt, ist es auch müßig über das eventu-
elle Vorhandensein günstiger Gelegen-
heiten zu debattieren. Denn eine der 
Grundprämissen des Analyserahmens 
für die Entscheidungsproduktion ist die 
Wichtigkeit der Durchsetzungsfähigkeit 
und Energie einzelner Personen, die 
durch den Einsatz persönlicher Ressour-
cen ihre Ziele zu verwirklichen suchen. 
Derjenige politische Unternehmer, der 
bereit ist, mehr Zeit und Energie, aber 
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entsprechende Nähe zu den Zirkeln der 
Macht abzuschließen. In den Worten 
des Multiple-Streams-Ansatzes: Es fehl-
te der politische Unternehmer. 

2006 haben Jochen Goerdeler und 
Helmut Pollähne ihren Artikel zum 
BVerfG-Urteil dem Amtsrichter Helmut 
Knöner gewidmet, „der dieses Urteil 
möglich gemacht hat, als persönliche 
Anerkennung der Autoren für seinen 
streitbaren Kampf um ein Jugendstraf-
vollzugsgesetz“ (Goerdeler/Pollähne 
2006: 250). 15 Jahre lang hat sich Knöner 
um eine Entscheidung des BVerfG be-
müht. Nach etlichen Vorlagebeschlüs-
sen, die alle vom BVerfG aus formalen 
Gründen abgelehnt wurden, folgten 
zwei Grundrechtsbeschwerden im Jah-
re 2006, womit sich die Gesamtzahl der 
Vorlagebeschlüsse und Verfassungsbe-
schwerden seit 1990 auf acht summiert 
(Knöner 2004: 110ff.). Helmut Knöner ist 
im Sinne einer durch die Autoren mo-
difizierten Form des Multiple-Streams-
Ansatzes ein so genannter entschei-
dungsferner, politischer Unternehmer, 
der einen hohen Einsatz persönlicher 
Ressourcen in Kauf nimmt, aber keinen 
Zugang zu politischen Entscheidungs-
trägern hat. Ein politischer Unterneh-
mer nach dieser Definition ist darauf 
angewiesen, „Umwege“ zu gehen, um 
die relevanten Akteure anderweitig zu 
Entscheidungen anzuhalten. Knöner 
wählte den Umweg über das BVerfG, 
von dem er sich einen „Wink mit dem 
Zaunpfahl“ für den Gesetzgeber er-
hoffte (Knöner 2004: 115). Das BVerfG 
selbst kann ohnehin laut dem in §23 
des BVerfGG festgehaltenen Antragser-
fordernis nur tätig werden, wenn zuvor 
ein Antrag eingereicht wurde und daher 
also per se kein politischer Unternehmer 
sein. Diese Anstöße hat Helmut Knöner 
gegeben. 

Im Grunde stimmen die für die Ab-
schlussarbeit interviewten Experten da-
rin überein, dass Helmut Knöner eine 
tragende Rolle auf dem Weg zu einem 
Jugendstrafvollzugsgesetz gespielt 
hat – wenngleich einige auch darauf 
verweisen, dass Knöner zum Teil außer-

gewöhnliche Methoden angewendet 
hat. So berichtet Joachim Walter von 
einer „knönerschen Haftform“, in der ein 
Gefangener, der eigentlich zu entlassen 
gewesen wäre, in Haft belassen wurde, 
um mit diesem Fall dann vor das BVerfG 
zu gehen. Knöner selbst nennt diese 
Maßnahme „richterlicher Gewahrsam“ 
(Knöner 2004: 123), gibt aber zu, seine 
Kompetenzen damit „eindeutig über-
schritten“ zu haben. Durch die illegale 
Festsetzung erhoffte sich Knöner eine 
schnelle Entscheidung des Gerichts. 

Genau diese Grenzüberschrei-
tungen sind unter den manipulativen 
Techniken des politischen Unterneh-
mers zu subsumieren, die für den Mul-
tiple-Streams-Ansatz eine bedeutende 
Rolle spielen. Die Transformation von 
Mehr- in vermeintliche Eindeutigkeit 
wird zentral für den politischen Pro-
zess und steigt zur Kernkompetenz der 
politischen Unternehmer auf. Manipu-
lation ist demnach das entscheidende 
operative Prinzip, um Entscheidungs-
träger in einer mehrdeutigen Umwelt 
zu beeinflussen und bedeutet, dort 
Ordnung zu schaffen, wo es keine gibt 
und Ereignissen einen Sinn zu geben, 
der per se nicht existiert. 

Helmut Knöner als politischer 
Unternehmer

Mit der Figur des politischen Unter-
nehmers kann keineswegs eine alles 

erklärende Antwort formuliert werden. 
Es lässt sich nicht ein alleiniger Grund 
für die 35-jährige Ignoranz der Politik 
herausarbeiten. Zwar sind es immer 
wieder die finanziellen Vorbehalte der 
Länder gewesen, die offiziell für das 
Nichtzustandekommen eines Gesetzes 
ausschlaggebend waren, doch sind zu-
gleich die institutionelle Verflechtung 
von Bund und Ländern, in der dem Bund 
beim (Jugend-)Strafvollzug die Aufgabe 
des Ideen- und Gesetzentwurf-Liefe-
ranten und den Ländern die der Um-
setzung und Finanzierung zukam, und 
die widerstreitenden, ideologischen In-
teressen zwischen den verschiedenen 
Ländern nicht zu vernachlässigen.  
Jugendstrafgefangene sind zudem eine 
kleine, gesellschaftlich unbedeutende 
Gruppe, die nicht in der Lage ist und 
auch nicht die nötigen Ressourcen 
besitzt, ihre Interessen im politischen 
Prozess angemessen zu artikulieren. 
Im Zusammenhang mit der Tatsache, 
dass im Verhältnis zum Erwachsenen-
strafvollzug die praktischen Zustände 
im Jugendstrafvollzug nie außerge-
wöhnlich beunruhigend waren, ist 
nicht der nötige politische Druck ent-
standen, der dem Gesetzgeber eine 
Entscheidung zwingend aufgenötigt 
hätte. Es hat aber auch schlichtweg am 
Interesse der Politik gefehlt, sich des 
Themas anzunehmen. In all den Jahren 
gab es lediglich eine sehr überschau-
bare Zahl an Bundestagsdebatten, in 
denen es das Thema überhaupt auf 
die Tagesordnung geschafft hat und 
das zumeist, ohne dass eine frucht-
bare, inhaltliche Diskussion zustande 
gekommen wäre. In diesem Rahmen ist 
dann auch die „Schwäche“ des Bundes-
justizministeriums zu nennen, das es 
nicht geschafft hat, die verschiedenen 
Interessen in einen Entwurf zu integrie-
ren und diesen durch alle Instanzen zu 
verteidigen. Wahlkämpfe, so scheint 
es, lassen sich mit dem Thema ohne-
hin nicht gewinnen, da es eine breite, 
gesellschaftliche Diskussion über die 
richtige Behandlung von Jugendstraf-
gefangenen nicht gibt. Schlussendlich 
hat es darüber hinaus lange Zeit keine 
Klage gegeben, die die hohen formal- 
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rechtlichen Hürden des BVerfG über-
winden konnte. 

In den 1970er und 1980er Jahren, als 
das StVollzG verabschiedet und weitrei-
chende liberale Anstrengungen seitens 
der Jugendstrafvollzugskommission 
in die Diskussion eingebracht wurden, 
fehlte es schlichtweg an einem poli-
tischen Unternehmer, der diese gün-
stige Situation genutzt und sich das 
Thema zu Eigen gemacht hätte. Dass 
der Gesetzentwurf von 1993 dann doch 
nicht in den Gesetzgebungsprozess ein-
gebracht wurde, sondern vorher von 
der Bundesjustizministerin zurückge-
zogen wurde, lag ebenso an dem nicht 
vorhandenen politischen Unternehmer. 
Die Kombination Zugang zur Macht und 
Einsatz persönlicher Ressourcen für das 
Thema scheint es in Bezug auf die Ver-
fechter einer eigenständigen, gesetz-
lichen Grundlage für den Jugendstraf-
vollzug nicht zu geben. Zwar schrieben 
einige Wissenschaftler und auch Richter 
und Anwälte immer wieder Fachartikel 
oder hielten Vorträge über das Problem 
der Verfassungswidrigkeit des Jugend-
strafvollzuges, sie alle waren aber nicht 
in der Position, eine Veränderung der 
defizitären Lage herbeizuführen und 
auf politische Prozesse konkret Einfluss 
zu nehmen.

Schlussendlich ist es ein unermüd-
licher Amtsrichter aus Herford gewesen, 
der das BVerfG für seine Zwecke genutzt 
hat und so einen entscheidenden Anteil 
an der Schaffung der jeweiligen gesetz-
lichen Grundlagen in den Ländern hat-
te. Im von Mehrdeutigkeit geprägten 
politischen Prozess gibt es eine Vielzahl 
prozessualer Knoten, die Akteure für 
sich nutzen können, um Lösungen zu 
propagieren, abzuwehren oder Untätig-
keit zu kaschieren, wie es so lange Zeit 
passiert ist. Erst der politische Unterneh-
mer vermochte – wenn auch auf Umwe-
gen – die Untätigkeit des Gesetzgebers 
und die lange währende Ignoranz der 
Politik als solche zu entlarven. 
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Die Frage, wann die räumlichen Ver-1. 
hältnisse in einer Justizvollzugsan-
stalt die Menschenwürde verletzen, 
lässt sich nicht abstrakt-generell 
klären. 
Nicht jeder Fall einer Menschen-2. 
rechtsverletzung bei der Unterbrin-
gung von Strafgefangenen erfor- 
dert eine zusätzliche Wiedergutma-
chung durch Geldentschädigung. 

Bundesgerichtshof, 
Urteil vom 11. März 2010 – III ZR 124/09 

Tatbestand

1. Der Kläger, der in der Zeit von Juni bis 
Oktober 2003 sowie von Juni 2006 bis 
März 2007 in der JVA Detmold inhaftiert 
war, verlangt Zahlung einer Entschä-
digung wegen menschenunwürdiger 
Haftbedingungen. Das Landgericht hat 
ihm wegen der Unterbringung im Jahre 
2003 unter Berücksichtigung einer hilfs-
weise vom beklagten Land zur Aufrech-
nung gestellten Forderung aus einem 
Strafbefehl über 136,80 € insgesamt 
863,20 € zugesprochen und die weiter-
gehende Klage abgewiesen. Beide Par-
teien haben Rechtsmittel eingelegt. Das 
Oberlandesgericht hat in Abänderung 
des landgerichtlichen Urteils die Klage 
bezüglich der Inhaftierung im Jahre 
2003 wegen Verjährung abgewiesen 
und im Übrigen wegen der Unterbrin-
gung von Juni 2006 bis März 2007 eine 
Entschädigung von 2.300 € zuerkannt. 
Hiergegen wendet sich das beklagte 
Land mit seiner vom Berufungsgericht 
zugelassenen Revision.

Entscheidungsgründe

2. Die zulässige Revision führt zur Auf- 
hebung und Zurückverweisung an  
das Oberlandesgericht.

3. Das Berufungsgericht ist der Auffas-
sung, die Unterbringung des Klägers 
in den Hafträumen B-216 (Grundfläche 
17,74 m2 bei einer Belegung mit vier 
Personen) sowie B-259 (Grundfläche 
9,06 m2 bei einer Belegung mit zwei 
Personen) sei menschenunwürdig ge-
wesen. Jedem Insassen habe nur eine 
Grundfläche von rechnerisch lediglich 
4,435 m2 bzw. 4,53 m2 zur Verfügung 
gestanden. Damit werde die Mindest-
größe von Hafträumen, die in der Lite-
ratur als Untergrenze ernsthaft erwogen 
werde, deutlich unterschritten, wobei 
erschwerend hinzu komme, dass die 
Nutzfläche durch die Möblierung des 
Haftraums mit einer der Kopfzahl der 
untergebrachten Gefangenen entspre-
chenden Anzahl von Betten, Spinden, 
Stühlen und Tischen noch zusätzlich 
eingeschränkt werde, ebenso wie auch 
durch die im Haftraum installierte Toi-
lettenkabine. Bei einer Grundfläche von 
weniger als 5 m2 sei der dem Einzelnen 
unter Berücksichtigung des für die Mö-
blierung notwendigen Flächenbedarfs 
verbleibende Bewegungsfreiraum so 
begrenzt, dass eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung kaum noch möglich 
sei und der auch bei Strafhaft fortbe-
stehende Anspruch des Gefangenen 
auf Wahrung eines Mindestmaßes an 
persönlicher Eigenständigkeit und 
Intimität in einer Weise beschnitten 
werde, die mit den Anforderungen an 
eine menschenwürdige Unterbringung  
unvereinbar sei.

4. Der dem Kläger zustehende Entschä-
digungsanspruch sei nicht nach § 839 
Abs. 3 BGB ganz oder teilweise ausge-
schlossen. Bereits nach dem eigenen 
Vortrag des beklagten Landes lasse sich 
nicht mit der erforderlichen Si cherheit 
feststellen, dass der Kläger im Falle der 
Ergreifung ihm zur Verfügung stehen-
der Rechtsmittel die Fortdauer seiner 
menschenunwürdigen Unterbrin gung 
vorzeitig hätte beenden können. Dass 
einem schlichten Verlegungsantrag an 
die Anstaltsleitung entsprochen worden 
wäre, erscheine vor dem Hintergrund 
der im maßgeblichen Zeitraum stark an-
gespannten Belegungssituation in der 

Art. 34 GG, § 839 BGB
(Menschenunwürdige 

Unterbringung von 
Strafgefangenen – Amtsanspruch)

Bundesgerichtshof JVA Detmold ausgeschlossen. Auch für 
die Annahme, dass einem allein auf die 
als unzureichend bemängelte Zellen-
größe gestützten Eilantrag die Strafvoll-
streckungskammer des Landgerichts 
Detmold stattgegeben hatte, fehle es an 
der erforderlichen Tatsachengrundlage. 
Zwar könne davon ausgegangen wer-
den, dass diese bei einem Rechtsmittel 
des Klägers die ihr aus einem anderen 
Rechtsbeschwerdeverfahren zu einer 
Haftunterbringung in der JVA Detmold 
bekannte Rechtsprechung des 1. Straf-
senats des Oberlandesgerichts Hamm 
(Beschluss vom 20. Januar 2005, 1 Vollz 
(Ws) 147/04 OLG) berücksichtigt hät-
te. Ob die dortigen Ausführungen zur 
Zellengröße letztlich aber ausge reicht 
hätten, dem Kläger bereits vor dem 
Landgericht zum Erfolg zu verhelfen, 
sei fraglich. Näher liegender erscheine 
dem Senat ein Erfolg erst im Rahmen 
des Rechtsbeschwerdeverfahrens. Dass 
eine solche Gerichtsentscheidung an-
schließend jedoch zeitnah umgesetzt 
worden wäre, lasse sich ungeachtet der 
gegenteiligen Behauptung des beklag-
ten Landes nicht mit der gebotenen 
Sicherheit feststellen. Die allein auf die 
Person des Klägers zugeschnittene Dar-
stellung des Landes lasse zu Unrecht 
offen, wie viele Gefangene im maßgeb-
lichen Zeitraum in der JVA Detmold ver-
gleichbaren und damit ebenfalls men-
schenunwürdigen Haftbedingungen 
ausgesetzt gewesen seien und deshalb 
wie der Kläger eine Verlegung in ange-
messene Zellen beanspruchten oder 
denen nunmehr aus Anlass einer eben-
falls geltend gemachten Entschädigung 
entgegengehalten werde, eine solche 
Verlegung nicht beansprucht zu haben. 
Zu berücksichtigen sei dabei, dass die 
Versäumung bestehender Rechtsmit-
tel schon dann nicht als ursächlich für 
die Fortdauer der Haftsituation ange-
sehen werden könne, wenn auch nur 
bei einem der betroffenen Gefangenen 
mangels ausrei chender Kapazitäten der 
Anstalt eine zeitnahe Beendigung der 
menschenunwürdigen Unterbringung 
unmöglich gewesen sei. Denn in die-
sem Fall könne nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Kläger derjenige ge-
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wesen wäre, dessen Lage die Anstalt 
nicht zu seinem Vorteil hätte verändern 
können.

II.
Dies hält der Nachprüfung nur teilweise 
stand.

1. Die Rüge des beklagten Landes, das 
Berufungsgericht habe rechtsfehlerhaft 
eine menschenunwürdige und grund-
sätzlich entschädigungspflichtige 
Haftsituation festgestellt, ist allerdings 
unbegründet.

a) Die Frage, wann die räumlichen Ver-
hältnisse in einer Strafanstalt derart 
beengt sind, dass die Unterbringung 
eines Gefangenen die Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 GG) verletzt, lässt sich nicht 
abstrakt-generell klären, sondern muss 
der tatrichterlichen Beurteilung über-
lassen bleiben (vgl. Senat, BGHZ 161, 
33, 35; Beschlüsse vom 21. Dezember 
2005 – III ZR 33/05 – NJW 2006,1289 
Rn. 2, und 28. September 2006 – III ZB 
89/05 – NJW 2006, 3572 Rn. 10). Des-
halb kommt die vom beklagten Land 
geforderte „Klärung des verfassungs-
mäßigen Raummindestsolls“ nicht in 
Betracht. In der Sache selbst hält die 
Annahme des Berufungsgerichts, die 
Haft sei menschenunwürdig gewesen, 
der eingeschränkten revisionsrecht-
lichen Nachprüfung stand. Soweit das 
beklagte Land in diesem Zusammen-
hang auf das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte vom 
12. Juli 2007 in Sachen Testa gegen 
Kroatien (EuGRZ 2008, 21, 23 Rn. 56 ff.)                                   
hinweist, kann dahinstehen, ob unter 
Berücksichtigung des dieser Entschei-
dung zugrunde liegenden Maßstabs 
keine unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung im Sinne von Art. 3 
EMRK vorgelegen hat. Denn die etwai-
ge Einhaltung des dort niedergelegten 
und für die Konventionsstaaten ver-
bindlichen Mindeststandards hindert 
nicht eine tatrichterliche Würdigung, 
dass bestimmte Haftbedingungen ge-
gen das Grundgesetz verstoßen.

b) Auch die weitere Frage, wo im Rah-
men der Bandbreite der in Betracht 
kommenden Fälle menschenunwür-
diger Unterbringung die so genannte 
Erheblichkeitsschwelle liegt, bei deren 
Überschreiten eine Geldentschädi-
gung zu gewähren ist, lasst sich nicht 
abstrakt-generell klären, sondern ist 
der tatrichterlichen, revisionsrechtlich 
nur beschränkt überprüfbaren Beur-
teilung überlassen (Senat, BGHZ 161,  
33, 38; Beschluss vom 21. Dezember 
2005, aaO). Rechtsfehler dieser Bewer-
tung zeigt das beklagte Land nicht auf. 
Das Berufungsgericht hat nicht über-
sehen, dass zwischen der Feststellung 
einer Verletzung der Menschenwürde 
und der Zuerkennung einer Geldent-
schädigung kein zwingendes Junk-
tim besteht (Senat, BGHZ 161, 33, 36).  
Genau so wenig hat das Berufungsge-
richt den Vortrag des beklagten Landes 
zu seinen Bemühungen zur Schaffung 
neuer Haftplätze und zur Steuerung der 
Belegungssituation ignoriert. Soweit 
es diesem Vorbringen im Rahmen der 
Bewertung des Organisationsverschul-
dens des Landes keine die Erheblich-
keitsschwelle tangierende Bedeutung 
beigemessen hat, bewegt sich dies 
im Rahmen des dem Tatrichter zuste-
henden Beurteilungsspielraums. Die 
Revision setzt bei ihrer abweichenden 
Würdigung letztlich nur in unzulässiger 
Weise ihre eigene Wertung an die Stelle 
derjenigen des Berufungsgerichts, ohne 
Verfahrens- oder materielle Rechtsfeh-
ler aufzeigen zu können.

2. Entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts kann sich das beklagte 
Land jedoch auf § 839 Abs. 3 BGB beru-
fen. Danach tritt die Ersatzpflicht nicht 
ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder 
fahrlässig unterlassen hat, den Schaden 
durch Gebrauch eines Rechtsmittels 
abzuwenden. Die Darlegungs- und Be-
weislast trägt insoweit der Schädiger 
(vgl. nur Senat, Urteil vom 16. Januar 
1986 – III ZR 77/84 - NJW 1986, 1924, 
1925; BGHZ 156, 294, 299; siehe auch 
Staudinger/Wurm, BGB, Neubearbei-
tung 2007, § 839 Rn. 350).

a) Die Revision rügt in diesem Zusam-
menhang zunächst zutreffend, dass sich 
das Berufungsgericht mit dem unter 
Beweis gestellten Vortrag in der Be-
rufungserwiderung nur unzureichend 
auseinandergesetzt hat. Das beklag-
te Land hat dort unter anderem auch 
ausgeführt, dass die JVA Detmold im 
Falle der Einleitung eines gerichtlichen 
Überprüfungsverfahrens durch den Klä-
ger nach §§ 109, 114 StVollzG binnen 
kürzester Zeit – zumindest innerhalb 
eines Zeitraums von weniger als zwei 
Wochen – Maßnahmen ergriffen hätte, 
mit denen es sofort zu einer Beendi-
gung der gerügten menschenunwür-
digen Unterbringung gekommen wäre. 
Die JVA hätte im Falle eines Antrags 
nach §§ 109, 114 StVollzG nicht den 
Ausgang des Verfahrens vor der Straf-
vollstreckungskammer abgewartet, 
sondern entsprechende Maßnahmen 
– die das beklagte Land dann im wei-
teren Schriftsatz erläutert hat – einge-
leitet und den Kläger zeitnah in eine 
Einzelzelle verlegt. Das Berufungsge-
richt geht in seiner Urteilsbegründung 
auf diese Behauptung nicht unmittelbar 
ein, sondern behandelt nur die Fragen, 
ob ein schlichter Verlegungsantrag des 
Klägers an die Anstaltsleitung im Vorfeld 
eines gerichtlichen Verfahrens Erfolg 
gehabt bzw. ob einem gerichtlichen 
Antrag des Klägers bereits die Strafvoll-
streckungskammer des Landgerichts 
oder erst der Strafsenat des Oberlan-
desgerichts stattgegeben hätte.

b) Für die in letzterem Zusammenhang 
notwendigen Feststellungen über den 
hypothetischen Geschehensablauf 
bei Einlegung eines Rechtsmittels gilt 
nach der Rechtsprechung des Senats 
folgendes: Die Prüfung der Kausalität 
erfordert bei § 839 Abs. 3 BGB im An-
satz ähnliche Überlegungen wie bei 
§ 839 Abs. 1 BGB. Allerdings kann der 
Grundsatz, wonach dann, wenn es bei 
der Feststellung der Ursächlichkeit einer 
Amtspflichtverletzung für den eingetre-
tenen Schaden darauf ankommt, wie 
die Entscheidung eines Gerichts ausge-
fallen wäre, darauf abzustellen ist, wie 
nach Ansicht des über den Schadens-
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ersatzanspruch erkennenden Gerichts 
richtigerweise hätte entschieden wer-
den müssen, im Rahmen des Absatzes 3 
nicht uneingeschränkt Anwendung fin-
den (vgl. Senat, Urteil vom 16. Januar 
1986, aaO S. 1925). Vielmehr ist hier 
auch die Rechtspraxis hinsichtlich der 
in Rede stehenden Frage zu dem Zeit-
punkt in Betracht zu ziehen, in dem das 
Rechtsmittel hätte eingelegt werden 
müssen (vgl. Senat, BGHZ 156, 294, 300; 
Staudinger/Wurm, aaO, Rn. 351).
Dementsprechend ist es im Ausgangs-
punkt richtig, wenn das Berufungsge-
richt bei seiner Würdigung die Recht-
sprechung des für die JVA Detmold als 
Rechtsbeschwerdegericht zuständigen 
1. Strafsenats des Oberlandesgerichts 
Hamm in den Blick genommen hat. 
Weiterhin begegnet auch die Annahme 
keinen rechtlichen Bedenken, dass bei 
Zugrundelegung des in der zitierten 
Entscheidung vom 20. Januar 2005 an-
gelegten Maßstabs davon auszugehen 
sei, der Strafsenat hätte die Haftsituati-
on des Klägers beanstandet. Zwar be-
traf das dortige Verfahren, in dem eine 
menschenunwürdige Unterbringung 
in der JVA Detmold festgestellt wurde, 
eine Zelle, die sich bezüglich der – vom 
Strafsenat in seinem Beschluss ge-
rügten – sanitären Ausstattung von den 
Räumlichkeiten unterschied, in denen 
sich der Kläger vormals befunden hat. 
Der Strafsenat hat jedoch unabhängig 
davon ausgeführt (Rn. 21, zitiert nach 
juris), dass die Zelle mit einer Größe von  
8,8 m2 bei einer Belegung mit zwei Ge-
fangenen bereits den sich aus Art. 1  
Abs. 1 GG und Art. 3 EMRK ergebenden 
Mindestanforderungen an die Bodenflä-
che eines Haftraums nicht gerecht wer-
de. Warum allerdings bei dieser Sachla-
ge die erstinstanzlich zur Entscheidung 
berufene Strafvollstreckungskammer 
des Landgerichts Detmold bei ihrer 
rechtlichen Bewertung zu anderen Er-
gebnissen als der für sie zuständige 
Rechtsbeschwerdesenat hätte kommen 
sollen, dessen Rechtsprechung ihr be-
kannt sein musste, ist nicht ersichtlich 
und vom Berufungsgericht auch nicht 
nachvollziehbar dargelegt worden.

c) Die Entscheidung des Berufungs-
gerichts wird letztlich auch nicht von 
der Überlegung getragen, es lasse sich 
nicht feststellen, dass eine gerichtliche 
Entscheidung zugunsten des Klägers 
an dessen tatsächlicher Situation etwas 
geändert hätte.

aa) Unerheblich ist zunächst, ob die 
Anstaltsleitung in der Lage gewesen 
wäre, alle zum streitgegenständlichen 
Zeitraum (Juni 2006 bis März 2007) un-
ter vergleichbaren Bedingungen in der 
JVA Detmold inhaftierten Gefangenen 
angemessen unterzubringen. Genauso 
wenig entscheidend ist, ob eine solche 
Möglichkeit bezüglich aller Insassen 
bestand, die damals – wie nach seiner 
Darstellung der Kläger – eine Verlegung 
beantragt hatten und deshalb auf der 
sogenannten Warteliste standen. Denn 
es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Anstaltsleitung jedenfalls die-
jenigen, zu deren Gunsten eine Ge-
richtsentscheidung ergangen wäre, 
vorrangig berücksichtigt hätte. Des 
Weiteren ist die vom Berufungsgericht 
erkennbar vor dem Hintergrund an-
hängiger Parallelverfahren angestellte 
Überlegung, die Versäumung beste-
hender Rechtsmittel könne schon dann 
nicht als ursächlich für die Fortdauer der 
menschenunwürdigen Unterbringung 
angesehen werden, wenn nur bei einem 
der betroffenen Gefangenen mangels 
ausreichender Kapazitäten eine zeit-
nahe Beendigung seiner Haftsituation 
unmöglich gewesen wäre, (allzu) the-
oretischer Natur. Aus dem Umstand, 
dass zahlreiche Strafgefangene einer 
bestimmten Justizvollzugsanstalt – aus 
welchen Gründen auch immer – jetzt 
mehr oder weniger zeitgleich eine 
Haftentschädigung verlangen, kann bei 
lebensnaher Betrachtung nicht ohne 
weiteres geschlossen werden, alle Klä-
ger hätten (bei gehöriger Überlegung) 
vormals mehr oder weniger zeitgleich 
gerichtliche Anträge auf Än derung ih-
rer Haftbedingungen gestellt. Die tat-
sächlichen Gegebenheiten (allenfalls 
in einer verschwindend geringen Zahl 
von Fällen wurden von Häftlingen in 
Nordrhein-Westfalen Gerichtsentschei-

dungen herbeigeführt in der – vom 
Kläger nicht bestrittenen Auflistung des 
beklagten Landes im Schriftsatz vom 
20. Oktober 2008 ist bezüglich der JVA 
Detmold lediglich ein Beschluss der 
Strafvollstreckungskammer des Land-
gerichts Detmold vom 27. Mai 2008 
aufgeführt) lassen eher das Gegenteil 
vermuten. Im übrigen ist in diesem Zu-
sammenhang auch das Argument des 
Landes, ein Teil der Gefangenen wäre 
trotz der vorhandenen Platznot in den 
Gemeinschaftszellen bereit gewesen, 
sich zur „Vermeidung von Eintönig-
keit, Langeweile oder Einsamkeit“ mit 
anderen Häftlingen gemeinschaftlich 
unterbringen zu lassen, so dass Raum 
für die Umsetzung entsprechender Ge-
richtsentscheidungen bestanden hätte, 
nicht von der Hand zu weisen.

bb) Entscheidend kommt folgendes hin-
zu: In einem Rechtsstaat ist grundsätz-
lich davon auszugehen, dass Behörden 
gerichtliche Entscheidungen beachten. 
Insoweit hat das beklagte Land – vom 
Kläger nicht bestritten – mit Schriftsatz 
vom 20. Oktober 2008 auch vorgetra-
gen, es habe in der Vergangenheit die 
Beschlüsse der Strafvollstreckungskam-
mern in Nordrhein-Westfalen, durch 
die eine menschenunwürdige Unter-
bringung eines Gefangenen festge-
stellt wurde, sofort umgesetzt. Aber 
selbst wenn unterstellt wird, dass sich 
die Haftanstalt – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht in der Lage gesehen 
hatte, den Kläger umgehend in eine 
Einzelzelle zu verlegen, stünde dies 
dem Einwand des beklagten Landes 
aus § 839 Abs. 3 BGB nicht entgegen. 
Denn die Betrachtung der möglichen 
Umsetzung einer gerichtlichen Haft-
entscheidung kann nicht auf die Frage 
nach einer angemessenen Alternativun-
terbringung beschränkt werden; dies 
wäre ein verkürzter Blickwinkel. Sind 
die Haftbedingungen menschenun-
würdig und kann eine Vollzugsanstalt 
auch unter Berücksichtigung aller ihr 
zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten (einschließlich der Verlegung in 
eine andere Haftanstalt, gegebenenfalls 
auch in einem anderen Bundesland) ei-
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ner Gerichtsentscheidung, die dies fest-
stellt, nicht nachkommen, muss notfalls 
die Strafvollstreckung unterbrochen 
werden. Die Aufrechterhaltung eines 
gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstoßenden 
Zustands ist verboten. Eine Abwägung 
der unantastbaren Menschenwürde 
mit anderen - selbst verfassungsrecht-
lichen – Belangen ist nicht möglich 
(vgl. BVerfG, NJW 2006, 1580, 1581 Rn. 
18). Die Vollzugsanstalt hat deshalb in 
letzter Konsequenz den Strafvollzug 
zu unterbrechen, wenn und solange 
eine weitere Unterbringung nur unter 
menschenunwürdigen Bedingungen in 
Betracht käme. Vor diesem Hintergrund 
erweist sich die Feststellung des Beru-
fungsgerichts, der Kläger hätte auch im 
Falle eines Erfolgs seines Rechtsmittels 
an der Haftsituation nichts ändern kön-
nen, als rechtsfehlerhaft.

d) Die in der Revisionserwiderung erho-
bene Gegenrüge des Klägers, ihm sei der 
Gebrauch eines solchen Rechtsmittels 
unzumutbar gewesen, da ihm immer 
wieder gesagt worden sei, dass es auf-
grund der Überbelegung kei nen Zweck 
habe zu versuchen, an der Warteliste 
vorbei früher eine Einzelzelle zu bekom-
men, und er angesichts der Unfähigkeit 
der Anstaltsleitung, trotz Art. 1 Abs. 1 GG 
menschenwürdige Haftbedingungen 
zu schaffen, nicht an den Erfolg eines 
Rechtsmittels habe glauben können, 
greift demgegenüber nicht durch. Zwar 
fehlt es am Verschulden im Sinne des 
§ 839 Abs. 3 BGB, wenn die Erfolgsaus-
sicht eines Rechtsmittels so gering oder 
zweifelhaft ist, dass dem Verletzten des-
sen Gebrauch nicht zugemutet werden 
kann (vgl. Senat, Urteil vom 20. Februar 
2003 – III ZR 224/01 – NJW 2003, 1308, 
1313, insoweit in BGHZ 154, 54 nicht 
abgedruckt; Beschluss vom 29. Januar 
2009 – III ZR 182/08 – juris Rn. 2 f ). Dies 
zu beurteilen obliegt aber grundsätzlich 
dem Tatrichter nach Maßgabe der Um-
stände des Einzelfalls. Die diesbezüg-
liche Bewertung des Berufungsgerichts 
weist keine Rechtsfehler auf.

e) Soweit ein Rechtsmittel bzw. dessen 
Umsetzung erst von einem bestimmten 

Zeitpunkt an weitere Schäden verhin-
dert hätte, führt dies im Übrigen nur 
dazu, dass bei schuldhafter Unterlas-
sung der Einlegung des Rechtsmittels 
der Anspruch für die weiteren Schäden 
entfallt. Er bleibt jedoch für etwaige 
bereits vorher entstandene Schäden 
bestehen, d.h. hier hat eine zeitliche Dif-
ferenzierung zu erfolgen (vgl. nur Senat, 
Urteile vom 16. Januar 1986, aaO, S. 1924 
und 5. Februar 1987 – III ZR 16/86 – BGHR 
BGB § 839 Abs. 3 – Kausalität 1).

3. Das angefochtene Urteil war daher 
aufzuheben und die Sache an das Beru-
fungsgericht zur weiteren Verhandlung 
und Entscheidung zurückzuverwei sen. 
Vorsorglich weist der Senat darauf hin, 
dass einem etwaigen Anspruch des 
Klägers auf Haftentschädigung nicht 
(teilweise) die Hilfsaufrechnung des 
beklagten Landes entgegensteht. Die 
Frage, ob es der Justizverwaltung unter 
dem Gesichtspunkt der unzulässigen 
Rechtsausübung (§ 242 BGB) verwehrt 
ist, gegenüber dem Anspruch eines 
Gefangenen auf Geldentschädigung 
wegen menschenunwürdiger Haftbe-
dingungen mit einer Gegenforderung 
auf Erstattung offener Kosten eines 
Strafverfahrens aufzurechnen, hat der 
Senat zwischenzeitlich durch Urteil vom 
1. Oktober 2009 (III ZR 18/09 VersR 2009 
1664) im Sinne des Berufungsgerichts 
entschieden.

Anmerkung

Horst Krä

Der Bundesgerichtshof hat mit der 
vorstehenden Entscheidung das in-
haltlich wie rechtsdogmatisch nicht 
überzeugende Urteil des Oberlandes-
gerichts Hamm vom 18. Februar 2009 
(11 U 88/08, Forum Strafvollzug 2009,  
206 ff.) aufgehoben und zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung an das 
Berufungsgericht zurückverwiesen. 

1. Dabei hat der Bundesgerichtshof 
die Rechtsauffassung des Oberlan-
desgerichts Hamm erfreulicherweise 

in wesentlichen Aspekten korrigiert: 

a) Zwar hat sich der Bundesgerichtshof 
leider nicht dazu durchringen können, 
unter Bezugnahme auf die einschlä-
gige Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (Testa 
v. Croatia vom 12. Juli 2007, Application 
no. 20877/04) klarzustellen, dass aus 
Art. 3 EMRK gerade nicht der Schluss 
gezogen werden kann, dass unterhalb 
einer Mindestgrundfläche von 5 m² pro 
Gefangenem bereits eine menschen-
unwürdige Unterbringung vorliege. 
Gleichwohl hat der Bundesgerichtshof 
aber im Grundsatz völlig zutreffend (vgl. 
Verfasser, Forum Strafvollzug 2009, 215) 
hervorgehoben, dass sich die Frage, 
wann die räumlichen Verhältnisse in 
einer Justizvollzugsanstalt die Men-
schenwürde verletzen, nicht abstrakt-
generell klären lässt, sondern der tat-
richterlichen Beurteilung überlassen 
bleibt. Der Bundesgerichtshof hat auch 
ausdrücklich festgestellt, dass eine Klä-
rung des verfassungsmäßigen Raum-
mindestsolls nicht möglich ist. Damit 
hat er, auch wenn insoweit die konkre- 
te Beurteilung des Berufungsgerichts 
aus revisionsrechtlichen Gründen unbe-
anstandet geblieben ist, doch in der Sa-
che faktisch klargemacht, dass die Fest-
stellung einer menschenunwürdigen 
Unterbringung allein aufgrund einer 
Mindesthaftraumgröße eben nicht zu-
lässig ist, soweit in sie nicht die anderen 
konkreten Gesamtumstände (vgl. Ver-
fasser a. a. O.) miteinbezogen werden. 

b) Weiterhin hat der Bundesgerichtshof 
die unzutreffende Rechtsauffassung des 
Berufungsgerichts korrigiert, dass es für 
die Anwendung von § 839 Abs. 3 BGB 
beim Unterlassen von Rechtsmitteln der 
Gefangenen darauf ankomme, ob bei 
Einlegung eines solchen Rechtsmittels 
alle im Bereich der betroffenen Justiz-
vollzugsanstalt in den Anforderungen 
der Menschenwürde entsprechenden 
Hafträumen untergebracht werden 
könnten. Der Bundesgerichtshof stellt 
hier zutreffend (vgl. Verfasser, Forum 
Strafvollzug 2009, 216) klar, dass es in-
soweit allein darauf ankommt, ob der 
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In Straf- und Maßregelvollzugsver-
fahren richtet sich der Streitwert nach  
§§ 63 Abs. 3, 50 Abs. 1 GKG nach der sich 
aus dem Antrag ergebenden Bedeu-
tung der Sache unter Berücksichtigung 
der besonderen Lebensver-hältnisse 
von Strafgefangenen und Maßregel-
patienten. Der Auffangwert des § 50 
Abs. 2 GKG kommt regelmäßig nicht 
zum Tragen.

Oberlandesgericht Celle, Beschluss vom 
26. Januar 2010 –1 Ws 47/10 (MVollz)

Gründe

Der Verfahrensbevollmächtigte 1. 
wendet sich mit seiner Beschwerde 
gegen einen Beschluss der Straf-
vollstreckungskammer, soweit in 
einer Maßregelvollzugssache der 
Streitwert auf 400,– Euro festgesetzt  
wurde. Er begehrt das Festsetzen 
eines Streitwerts in Höhe von 5.000 
Euro. Die Kammer hat der Beschwer-
de nicht abgeholfen.
Die Beschwerde ist nach Maßgabe 2. 
von § 68 Abs. 1 Satz 1GKG statthaft 
und zulässig, wobei der Senat davon 
ausgeht, dass der Verfahrensbevoll-
mächtigte das Rechtsmittel im ei-
genen Namen eingelegt hat. Die 
erforderliche Beschwer von mehr 
als 200,– Euro bemisst sich aus der 
Differenz der Gebühren nach dem 
festgesetzten und dem begehrten 
Streitwert.
Die Beschwerde hat aber in der Sa-3. 
che keinen Erfolg. Zwar weist der 
Verfahrensbevollmächtigte zutref-
fend darauf hin, dass sich das Fest-
setzen des Streitwerts nicht mehr 
nach den Vorschriften der §§ 48a, 
13 GKG (a.F.) richtet, sondern nach 
den Vorschriften des Gerichtsko-
stengesetzes in der derzeit gel-

§§ 63 Abs. 3, 50 GKG 
(Streitwert in Straf- und 

Maßregelvollzugsverfahren)

OLG Celle tenden Fassung, mithin nach den 
§§ 1 Nr. 8, 52 Abs. 1 bis 3, 60 und 65 
GKG. Dies führt aber nicht sogleich 
zum Anwenden des § 52 Abs. 2 
GKG mit der Annahme des dort 
festgesetzten Auffangstreitwerts 
in Höhe von 5.000 Euro. Vielmehr 
ist in Strafvollzugs- wie gleicher-
maßen in Maßregelvollzugssachen 
nach Maßgabe von § 52 Abs. 1 GKG 
auf die sich aus dem Antrag erge-
bende Bedeutung der Sache unter 
besonderer Berücksichtigung der 
besonderen Lebensverhältnisse 
von Strafgefangenen und Maßre-
gelpatienten abzustellen (Kamann 
in AK-StVollzG, 5. Aufl., § 121 Rn. 9; 
Calliess/Müller-Dietz, Strafvollzugs-
gesetz, 11. Aufl., § 121 Rn. 1). Dies 
entspricht ständiger und langjäh-
riger Spruchpraxis des zugleich in 
Straf- und Maßregelvollzugssachen 
für ganz Niedersachsen tätigen Se-
nats. Vorliegend ist Gegenstand des 
gerichtlichen Verfahrens ein Antrag 
auf Lockerungen in der Form von un-
begleiteten Tagesausgängen eines 
Maßregelpatienten. Das Festsetzen 
eines Streitwerts in Höhe von 400,–
Euro ist in Anbetracht dessen nicht 
zu beanstanden.
Von einer Anhörung des Verurteil-4. 
ten hat der Senat abgesehen, da 
er die angefochtene Entscheidung 
nicht zu seinem Nachteil abgeän-
dert hat. 
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einen Anspruch geltend machende 
konkrete Gefangene durch ein Rechts-
mittel eine Verlegung in einen den An-
forderungen genügenden Haftraum 
hätte durchsetzen können oder nicht. 
Gerade vor diesem Hintergrund wird 
bei der erneuten Entscheidung unter 
Berücksichtigung von § 839 Abs. 3 
BGB ein Anspruch des Klägers auf 
Entschädigung kaum rechtlich trag-
fähig begründet werden können. 

2. Wenig erfreulich und im Ergebnis 
auch nicht überzeugend (vgl. Verfas-
ser, Forum Strafvollzug 2009, 216 f.) 
bleibt hingegen, dass der Bundesge-
richtshof unter Bezugnahme auf seine 
Entscheidung vom 1. Oktober 2009  
(III ZR 18/09) auch weiterhin eine hilfs-
weise Aufrechnung des Staates gegen  
einen Entschädigungsanspruch mit ei-
ner Gegenforderung auf Erstattung of-
fener Verfahrenskosten ausgeschlossen 
hat. Die Ausführungen in dem zitierten 
Urteil vom 1. Oktober 2009, wonach bei 
Zulassung einer Aufrechnungsmöglich-
keit die Besorgnis nicht fern liege “dass 
der ersatzpflichtige Staat aufgetretene 
menschenunwürdige Haftbedingungen 
nicht so zügig wie geboten beseitigt, son-
dern (aus fiskalischen Gründen) längere 
Zeit hinnimmt und hierdurch nicht nur die 
Genugtuungs- und Sanktionsfunktion, 
sondern auch die Präventivfunktion des 
Entschädigungsanspruchs beeinträchtigt 
wird“, unterstellen eine rechtsfeindliche 
Haltung des Justizvollzuges, die in kei-
ner Weise den tatsächlichen Gegeben-
heiten entspricht. Auch die Einstufung 
eines Verhaltens der verantwortlichen 
Staatsorgane als „durchaus vorsatznah“ 
verkennt sowohl die tatsächlichen Ver-
hältnisse im Justizvollzug als auch die 
Motivationslage der Landesjustizver-
waltungen und der einzelnen Vollzugs-
bediensteten in Zeiten von anders nicht 
auffangbaren Belegungsspitzen. Dass 
bereits die Feststellung der Rechtswid-
rigkeit der Unterbringung in der Regel 
für die Gefangenen als „Sieg“ gegen 
die Anstalt eine erhebliche Genug- 
tuungsfunktion mit sich bringt, hat der 
Bundesgerichtshof auch insoweit leider 
ignoriert.
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Hauptanstalt Straubing mit 828 Haftplätzen für männliche Erwachsene -
Angegliederte Anstalt Passau mit 77 Haftplätzen für männliche Gefangene -

Vollzugsformen
Hauptanstalt Straubing - , zuständig für überwiegend langstrafige Gefangene im Erst- und Regelvollzug 
sowie für die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung:

Insgesamt 796 Haftplätze im geschlossenen Vollzug, differenziert nach: •
Entlassungs-, Erst- und Normalvollzug und für junge und auszubildende Gefangene -
abgegrenzter Sicherungsverwahrungsbereich -
Untersuchungshaftabteilung -
47 Haftplätze in der Krankenabteilung -
36 Haftplätze in der psychiatrischen Abteilung  -
24 Haftplätze in der sozialtherapeutischen Abteilung für Sexualstraftäter -

32 Haftplätze im offenen Vollzug  •
(Möglichkeiten von Lockerungsmaßnahmen, Urlaub aus der Haft und freies Beschäftigungsverhältnis)

Angegliederte Anstalt Passau - , zuständig für Untersuchungshaft, Erstvollzug bis zu 1 Jahr und Regelvollzug bis zu 3 Monaten 
Freiheitsstrafe:

77 Haftplätze im Normalvollzug sowie für Untersuchungshaftvollzug und andere Haftarten (z.B. Abschiebungshaft) •

Aufgaben und spezielle Funktionen der Hauptanstalt Straubing
Behandlung von langstrafigen und zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Inhaftierten (210) sowie Sicherungsverwahrten (68)  -
und Schutz der Allgemeinheit durch adäquate Sicherheitskonzepte mit moderner Sicherheitstechnik
Therapeutische Behandlung von Sexualstraftätern (z.B. Gruppenpsychotherapie, Konflikttraining, etc.) -
Stationäre und ambulante medizinische Behandlung erkrankter Inhaftierter -
Diagnostik und Behandlung Gefangener bei psychiatrischen Akutfällen aus Süd- und Ostbayern -
Wohngruppenvollzug -
Organisation und Durchführung schulischer Maßnahmen wie z. B. EDV-Zertifikatskursen, Alphabetisierungsmaßnahmen, Deutsch  -
für Ausländer, Berufsvorbereitungskursen, Umschulungen, Hauptschulkursen mit Ziel eines qualifizierenden Hauptschulabschlusses, 
Telekolleg II – multimedial (Fachabitur), universitären Fernstudiengängen, Fortbildungen zum Meister oder Techniker u.v.m.
19 Handwerksbetriebe mit insgesamt 36 möglichen Ausbildungsplätzen (Bauabteilung, Bäckerei, Buchbinderei, Druckerei, Elektro- -
betrieb, Gärtnerei, Betrieb der Installations-, Heizungs- und Klimatechnik, Kraftfahrzeugwerkstatt (im Außenbereich), Küche, land-
wirtschaftlicher Betrieb, Malerei, Metzgerei, EDV Möbelschreinerei, Polsterei, Schlosserei, Schneiderei, Schreinerei, Schuhmacherei, 
Wäscherei
6 Unternehmerbetriebe (Metallverarbeitung, Herstellung hochwertiger Holzverpackungsartikel, Ringer- und Judomattenfertigung,  -
Duschkabinenmontage, Herstellung von Reitsätteln, Autoteileverpackung)
Arbeitstherapeutische Beschäftigungsmöglichkeiten mit insgesamt 18 Plätzen -
Drogen- und Suchtberatung durch externe Fachkräfte -
Umfangreiches Freizeit- und Sportprogramm (u.a. Turnierschach, Musik- und Theatergruppen, Bastelkurse, religiöse Gruppen,  -
Tischtennis, Volleyball, Fußball, Kraftsport, Schwimmmöglichkeit im Sommer u.v.m.)
Jährliche öffentliche Theateraufführung und Bastelausstellung -
Zusätzliche Betreuung durch ehrenamtliche externe Personen -

Arbeitsbetrieb in der angegliederten Justizvollzugsanstalt Passau
Tierfallenproduktion -

Personal in der Hauptanstalt Straubing
Juristen (5), Fachdienste: Ärztlicher Dienst (6), psychologischer Dienst (5), seelsorgerischer Dienst (3), Sozialarbeiter (9), 45 Verwaltungs- -
bedienstete, davon 14 Bedienstete im gehobenen Dienst, 242 Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes, davon 4 Bedienstete 
im gehobenen Dienst und 30 Bedienstete im Krankenpflegedienst und 48 Bedienstete des mittleren Werkdienstes (Werkmeister), 
davon 2 Bedienstete im gehobenen Dienst 
11 Bedienstete der speziell ausgebildeten und geschulten Sicherungsgruppe, davon 1 Hundeführer (passiver Rauschgiftspürhund) -

Personal in der angegliederten Anstalt Passau
26 Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes,  -
davon 1 Bediensteter im gehobenen Dienst
Verwaltungsverantwortung liegt bei der Hauptanstalt Straubing -

Anschrift der Hauptanstalt Straubing 
Justizvollzugsanstalt Straubing, Äußere Passauer Straße 90, 94315 Straubing, 
Tel.: 09421/546-0, Fax.: 09421/30711

Anschrift der angegliederten Anstalt Passau
Justizvollzugsanstalt Passau, Theresienstraße 18, 94032 Passau,
Tel.: 0851/490 832-0, Fax.: 0851/490 832-26

Justizvollzugsanstalt Straubing



Der größte Gefängniskomplex in der Hauptstadt von Niederschlesien in der Republik  -
Polen
insgesamt 1.384 Haftplätze als Belegungsfähigkeit -

Vollzugsformen
geschlossener Vollzug für Männer  (827 Haftplätze)
halboffener Vollzug für Männer  (401 Haftplätze)
Untersuchungshaftabteilung für Frauen  (93 Haftplätze)
Untersuchungshaftabteilung für Männer  (63 Haftplätze)
Krankenhausabteilung (zusätzlich 61 Haftplätze)
mit internistischer und chirurgischer Abteilung 
sowie Abteilung für Diabetiker, welche Insulin spritzen müssen.

Aufgaben und spezielle Funktionen
Vollzug von Untersuchungshaft und Strafhaft -
Anti-Gewalt-Trainingsgruppe -
soziales Kompetenztraining -
Suchttherapiegruppen zur Vorbereitung der Aufnahme in eine stationäre Entziehungskur -
Gruppentraining zum verantwortungsvollen Führen von Fahrzeugen  -
(ohne Alkoholmissbrauch) mit psychologischer Begleitung
Opferschutzprogramme (nur für Frauen) -
Kurse „Emotionen, Weiblichkeit, Mutterschaft“ (nur für Frauen) -
Programm zur professionellen Kinderpflege (nur für Frauen) -
Floristikkurse (nur für Frauen) -
Garten- und Landschaftsbau-Ausbildung -
Tapezierkurse -
Kursus für Pflasterarbeiten -
Computerraum -
Kunstprogramme (plastische Kunst, Malerei, Filmdiskussionsgruppe) -
sportliche Aktivitäten (Schachkurs, Sporthalle, Sportplatz alle Ballsportarten) -

Personal
401 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -
56    Zivil-Arbeiter -

Anschrift
Strafanstalt Nr. 1 Wroclaw, Kleczkowskastraße 35, PLZ 50-211 Wroclaw
Telefon + 48 71 32 72 60, Telefax + 48 71 39 11 772, www.sw.gov.pl 

Strafanstalt Nr. 1 in Wrozlaw

Oberst Magister 
Kaziemierz  Markiewicz
Anstaltsleiters der 
Strafanstalt Wroclaw I
???????????????
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„Paid Prisoners – Bezahlte Gefange-
ne?!“ – ein ungewöhnlicher Titel für 
ein auch eher ungewöhnliches Buch. 
Bei den bezahlten Gefangenen han-
delt es sich nicht, wie man durchaus 
vermuten dürfte, um Inhaftierte in 
Justizvollzugsanstalten und deren Ar-
beitsentlohnung – ein ganz wichtiger 
Ansatz, dessen Umsetzung den Vollzug 
und die Resozialisierungsmöglichkeiten 
elementar verändern würde. Alexand-
ra Lehmann beschäftigt sich in ihrem 
Buch vielmehr mit den Menschen, die 
in der Öffentlichkeit vor allem als „Wär-
ter“ oder „Schließer“ bekannt sind: mit 
den Beamten des Allgemeinen Justiz-
vollzugsdienstes. Dargestellt werden 
von der Autorin die Ergebnisse einer 
groß angelegten Untersuchung un-
ter den Beschäftigten im niedersäch-
sischen Justizvollzug (s. auch Lehmann 
& Greve, 2006). Die Arbeit ist dabei in 
drei Teile gegliedert: Zuerst erfolgt die 
Darstellung des theoretischen Hinter-
grunds der Untersuchung, danach die 
Präsentation der Untersuchung „Paid 
Prisoners – Bezahlte Gefangene?!“ und 
abschließend eine Zusammenfassung 
des Erkenntnisgewinns und der Aus-
wirkungen für die (vollzugliche) Praxis 
und für die Entwicklung eines entspre-
chenden Berufsbildes.

Das Buch „Paid Prisoners – Bezahl-
te Gefangene?!“ ist zugleich eine Dis-
sertationsschrift aus dem Bereich der 
Psychologie. Diesem Aspekt geschuldet 
findet gleich zu Beginn eine ausführ-
liche Darstellung des theoretischen Hin-
tergrunds der Untersuchung statt. Erfri-
schend ist, dass sich die Autorin für ihre 

Untersuchung nicht von bestimmten 
Theorien und Methoden leiten lässt, 
sondern von ihrer Fragestellung: Mit 
welchen Erwartungen betreten Justiz-
vollzugsbeamte ihre (An-)Stellung im 
Justizvollzugsdienst, wie entwickeln 
sich diese Erwartungen im Laufe der 
Dienstzeit? Dabei greift die Autorin zur 
Beantwortung dieser Frage nicht  auf ar-
beits- und organisationspsychologische 
Theorien zurück, sondern auf eine ent-
wicklungspsychologische Perspektive: 
Die der aktionalen Entwicklung (Brandt-
städter, 1998) und des Zwei-Prozess-
Modells der Entwicklungsregulation 
(u. a. Brandtstädter, 2007) – sprich: die 
berufliche Entwicklung als Teil der Ent-
wicklung des Menschen im Erwachse-
nenalter. Passend dazu wird dann auch 
Bezug genommen auf die ebenfalls ent-
wicklungspsychologische Perspektive 
der Laufbahnentwicklungstheorie von 
Super (1953, 1957). Eine Zusammenfas-
sung des theoretischen Teils des Buches 
ist folgerichtig die Betrachtungsweise 
der Berufswahl als ein Prozess lebens-
langer Entwicklung: Jeder entscheidet 
sich letztendlich tagtäglich neu für (oder 
gegen) den ausgeübten Beruf.

In den zweiten Teil des Buches wird 
durch eine Darstellung der Entwicklung 
des Berufsbildes von Justizvollzugsbe-
amten übergeleitet. Nach einem Über-
blick über die (vor allem im nationalen 
Bereich) eher spärliche empirische Li-
teratur zum Thema erfolgt die Vorstel-
lung der eigenen Untersuchung „Paid 
Prisoners – Bezahlte Gefangene?!“. Auch 
hier lässt sich die Autorin erneut von 
ihrer Fragestellung leiten und verknüpft 
die Ergebnisse einer quantitativ aus-
gerichteten Fragebogenerhebung mit 
denen von qualitativ ausgerichteten 
Interviews mit Justizvollzugsbeamten. 
Die Auswertung begleitet den Leser da-
bei durch den beruflichen „Lebenslauf“ 
der Beamten: Von dem Beginn ihrer Tä-
tigkeit im Vollzug mit der Bewerbung für 
den Justizvollzugsdienst einschließlich 
der mehrjährigen Ausbildung über den 
Arbeitsalltag mit den Inhaftierten, die 
Zusammenarbeit mit den Kollegen im 
Vollzugsdienst, die Wahrnehmung von 

Arbeitgeber und Vorgesetzten bis hin zu 
den Auswirkungen des Berufes auf das 
Privatleben und den Umgang mit einer 
häufig wenig informierten Öffentlich-
keit. Vor allem die zahlreichen Zitate und 
der O-Ton der Justizvollzugsbeamten 
über ihren Berufsalltag im niedersäch-
sischen Justizvollzug ermöglichen es 
dem Leser, einen zum Teil unverstellten 
Blick auf ein doch meist verschlossenes 
Arbeitsfeld zu werfen. Durch das Hinzu-
fügen von Folge-Befragungen einige 
Jahre nach den ersten Interviews kann 
der Leser so auch selbst die berufliche 
Entwicklung der befragten Beamten 
nachvollziehen.

Die im dritten Teil der Arbeit darge-
stellten Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen aus Fragebögen und Interviews 
erfolgen dann auf Basis statistischer 
Auswertungen. Der Qualität als Dis-
sertationsschrift folgend ist dieser Teil 
für in der wissenschaftlichen Statistik 
nicht Erfahrene nicht so eingängig 
verständlich wie die Interview-Kapitel 
davor, dennoch und gerade wegen 
der vorangestellten übersichtlichen 
Interviewdarstellung bleibt aber auch 
dieser Bereich nachvollziehbar und 
folgerichtig. Anhand der Unterschiede 
in der persönlichen Wichtigkeit der be-
ruflichen Aspekte für Justizvollzugsbe-
amte kommt die Autorin so zu vier ver-
schiedenen Ausrichtungen: die Gruppe 
derjenigen Mitarbeiter, die hoffen, in 
ihre Tätigkeit eigene Interessen und 
Fähigkeiten einbringen zu können; die 
der Bediensteten, die bei der Resoziali-
sierung der Inhaftierten mithelfen wol-
len; die Gruppe der Beamten, die eine 
wichtige Aufgabe für die Gesellschaft 
ausfüllen möchten; und abschließend 
die der Beschäftigten, für die nur noch 
die Arbeitsplatzsicherheit ausschlagge-
bend für ihre Tätigkeit im Vollzug ist. Alle 
vier Gruppen haben dementsprechend 
auch unterschiedliche Interessen, mit 
den Herausforderungen und Bela-
stungen ihrer Tätigkeit umzugehen. 

Deutlich wird, dass die Bewälti-
gung des gesetzlich vorgegebenen 
Arbeitsauftrags der Justizvollzugsbe-

Bücher
„Paid Prisoners“ –
Bezahlte Gefangene?!
Entwicklungschancen und -bela-
stungen von Justizvollzugsbeamten: 
Erwartungen und Erwartungserfül-
lungen
Alexandra Lehmann (Hrsg.) 
(Kriminalpädagogischer Verlag Lingen, 
2009, ISBN 978-3-927341-15-9, € 29,-)
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amten (Vollzugsziel und die weiteren 
Aufgaben) nicht nur von der Motiva-
tion der Beamten bestimmt wird: Der 
Justizvollzug hängt maßgeblich von 
politischen Strömungen und der öf-
fentlichen Meinung ab. Ihrem psycho-
logischen Ansatz folgend, erstreckt sich 
diese Untersuchung daher nicht auf die 
grundsätzliche strukturelle Frage, ob zur 
optimalen Umsetzung des Vollzugsziels 
nicht der Sozialarbeiter der geeignetere 
Mitwirkende wäre anstelle des noch 
immer selbstverständlich eingesetzten 
ausgebildeten Justizvollzugsbeamten 
im mittleren Allgemeinen Vollzugs-
dienst. 
Vielleicht ein wenig schmunzelnd muss 
man zum Schluss den Worten eines 
zitierten Vollzugsbeamten zustimmen: 
„Also, ich glaube, so schlecht wie der 
Ruf dann ist, sind wir denn manchmal 
dann doch nicht.“   

Prof. Dr. Jörg Arndt

Zitierte Literatur:
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ment. In R. M. Lerner (ed.), Theoretical 
Models of Human Development (5th ed., 
Vol. I) (pp. 807-863). New York: Wiley.
Brandtstädter, J. (2007). 
Das flexible Selbst. Selbstentwicklung 
zwischen Zielbindung und Ablösung. 
München: Elsevier.
Lehmann, A. & Greve, W. (2006). 
Justizvollzug als Profession: Herausfor-
derungen eines besonderen Tätigkeits-
bereichs. Baden-Baden: Nomos.
Super, D. E. (1953). 
A theory of vocational development. The 
American Psychologist, 8, 185-190.
Super, D. E. (1957). 
The Psychology of Careers. An Introduc-
tion to Vocational Development. New 
York: Harper & Row.

Probleme unbefristeter 
Freiheitserziehungen
Helmut Pollähne, Irmgard Rode 
(Hg.) 
(Band 32 der Schriftenreihe des Instituts 
für Konfliktforschung. e. V.
LIT Verlag Berlin 2010, € 19,90)

Das Buch ist gleichzeitig der Tagungs-
band zum 38. Symposium des Instituts 
für Konfliktforschung e. V.. Es besteht 
aus neun Beiträgen zu den Themen: 
Lebenslange Freiheitsstrafe, Psychiat-
rische Unterbringung und Sicherungs-
verwahrung. Der Konflikt zwischen Si-
cherheit und  Menschenwürde sowie 
das Prinzip Hoffnung durchziehen wie 
ein roter Fade das gesamte Buch. 

. 
Aus dem Inhalt: 

Günter Tondorf befasst sich eingehend 
mit den Haftentlassenen-Auskunft- Da-
teien Sexualstraftäter (HEADS, SURS). 
Axel Dessecker liefert normative und 
kriminologische Fakten zur unbefri-
steten Inhaftierung. Jörg Kinzig und 
Benjamin Steinhilber durchleuchten 
die juristischen und praktischen Pro-
bleme der verschiedenen Varianten der 
lebenslangen Freiheitsstrafe. Darüber 
hinaus werden die Fragen erörtert, 
wer eigentlich mit welcher Methode 
die Prognosen lebenslang Inhaftierter 
begutachten soll. Die Psychologin und 
Gutachterin Sabine Novara berichtet 
anhand von einigen Falldarstellungen 
über die schädlichen Auswirkungen der 
lebenslangen Freiheitsstrafe. Helmut 
Pollähne schreibt zum Thema proze-
durale und materielle Rechtssicherheit 
im Sicherheitsrecht. Dabei geht es un-
ter anderem um Kriminalprognosen, 
Verhältnismäßigkeit und Rechtsschutz. 
Hans Ludwig Kröber widmet sich der 
Unterbringung im Maßregelvollzug 
gem. § 63 StGB: Zwischen Langzeit-
therapie und Dauerpflegefall. Auch die 
Probleme der Therapie im Maßregel-
vollzug und die kriminaldiagnostische 
Fundierung der Behandlungen werden 
angesprochen. Die Rechtsanwältin Ines 
Woynar beschreibt das Dilemma der 

Sicherungsverwahrung zwischen End-
strafenorientierung und ultimativem 
Wegschließen. Sie berichtet über Hos-
pitalismus unter Langzeitgefangenen. 
Darüber hinaus setzt sie sich mit der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung auf 
diesem Gebiet auseinander. Schließlich 
stellt sie fest, dass Kriminalpolitik drin-
gend der kriminologischen Beratung 
und Begleitung bedarf. Der Rechts-
anwalt Rolf Neuhaus befasst sich mit 
der Strafverteidigung in Kapitalsachen. 
Er nennt seinen Beitrag zu Recht eine 
 „Tour d´Horizon“ zu allen Stationen, die 
für die Verteidigung vor dem Schwur-
gericht von Bedeutung sind. Darüber 
hinaus berichtet er über alles Neue aus 
Theorie und Praxis der Strafverteidi-
gung. In diesem Beitrag wird auch die 
Opferseite berücksichtigt. Der Schluss-
beitrag von Silke Maria Fiedeler be-
fasst sich intensiv mit dem verfassungs-
rechtlichen Hoffnungsprinzip und dem 
Auftrag zur Wahrung der Menschen-
würde im Strafvollzug. An Fallbeispielen 
wird deutlich gemacht, dass das Prinzip 
Hoffnung, wie es das BverfG schon im 
Jahre 1977 in der bekannten Entschei-
dung zur Verfassungsmäßigkeit der 
lebenslangen Freiheitsstrafe rechtlich 
verbindlich gemacht hat, in der Praxis 
nur unzureichend realisiert wird. 

Die Beiträge bestechen durch über-
zeugende und stringente Argumen-
tation. Dies gilt auch für die kriminal-
politischen Vorschläge. Das Buch ist 
eine Fundgrube für alle, die sich für das 
Recht und die Praxis der unbefristeten 
Freiheitsentziehung interessieren. 

Harald Preusker
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Vollzugsmanagement gewinnt praktische Bedeutung in der Gestaltung und 

Steuerung der Justizvollzugsanstalten und im Zusammenwirken dieser mit 

den Fachabteilungen in den jeweiligen Aufsichtsbehörden (in Deutschland 

regelmäßig die Justizministerien der Länder). 

Der folgende Regelkreis bietet einen Überblick über das, was Vollzugsma-

nagement bedeutet. Beginnend mit Element I baut zunächst jedes Element 

auf dem vorangegangenen auf. Da Vollzugsmanagement aber auch ein nicht 

endender Prozess ist, steht jedes Element mit jedem anderen in einer Wech-

selbeziehung. Aufgabe des Managements ist es, die jeweiligen Entwicklungs-

schwerpunkte im Regelkreis zu de� nieren und unter ihnen ein dynamisches 

Gleichgewicht herzustellen:
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Vollzugsmanagement (1)
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externen
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management Kommunikation 

und Interaktion

STRAFVOLLZUG VON A-Z
Kostenlose Beilage zu  Forum Strafvollzug

Mit der Sammlung Strafvollzug von A-Z wollen wir 
einen Beitrag leisten zur Erklärung von zentralen Begri� en 
des Justizvollzuges sowie der Stra� älligenhilfe.

In jeder Ausgabe werden etwa 8 Begri� e näher erläutert, zum Teil mit Hinwei-
sen zu gerichtlichen Entscheidungen oder sonstigen Vertiefungen.

Wir sprechen mit diesem Service insbesondere die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an, die sich noch in der Ausbildung be� nden. Durch das Heraus-
nehmen und Sammeln der Einlagen entsteht ein „Fachlexikon“, das fortlaufend 
ergänzt werden kann und auch für erfahrene Fachkräfte wertvoll ist.

Die Stichworte gliedern sich im Wesentlichen in drei Kategorien:
Grundbegri� e (zentrale, übergeordnete Begri� e des Strafvollzugs) -
Praxisbegri� e (Alltägliches aus der Praxis des Strafvollzugs,  -
oftmals in Übersichten oder Schemata)
Rechtsprechung (aktuelle Rechtsprechung, verständlich  -
und auf den wesentlichen 
Entscheidungsinhalt aufgearbeitet).

Ideal für Aus- und Weiterbildung

A-Z wird jedem Heft beigelegt, den Ordner 
können Sie gesondert für 6,50 EUR 
zzgl. Versand bestellen. 

Hier könnte 
auch Ihre 

Werbung stehen

Interes-
siert?

Fordern Sie unsere Mediadaten an

Übrigens ...

... wussten Sie schon, dass Sie bei uns auch Ihren 
kompletten Jahrgang binden lassen können?

Wir fertigen Ihnen für jeden Jahrgang eine 
Einbanddecke für nur 8,00 € an. 

Auf Wunsch binden wir aus Ihren Zeitschriften, 
die Sie uns gerne zusenden können, ein Buch 
zum Preis von 30,50 € inclusive Silberprägung. 

Alle Preise jeweils zuzüglich Porto und Verpackung.

Druckerei & Buchbinderei der JVA Heimsheim
Mittelberg 1
71296 Heimsheim
Telefon: 0 70 33 - 30 01 - 4 10   Fax: - 4 11
E-Mail: druckerei-h@jvaheimsheim.justiz.bwl.de
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In extra langer Ausführung (Pulsader geschützt). Sehr dünner griffi ger 
Echt-Leder Handschuh mit einer eingearbeiteten schnitthemmender 
und stichhemmender Einlage aus synthetischer Faser. Entspricht der 
höchsten Schnittschutz-Klasse (5). 

Größen: XS - 3XL                          Best-Nr.: 7521    € 39,90
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